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 NN  II  EE  DD  EE  RR  SS  CC  HH  RR  II  FF  TT  
 

Sitzung:  II/15  ASU/2009/015 

 Sitzungstag:  Mittwoch, den 01.04.2009 

 Sitzungsort:  Sitzungssaal des 
Rathauses, Marktplatz 1 

 Beginn:  17:00 Uhr 

 
 
TAGESORDNUNG 
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1.1.3. Anerkennung der Tagesordnung 
1.2. Bericht über die Ausführung von Beschlüssen 

Vorlage: M/2009/485 
1.3. Genehmigung von Dringlichen Entscheidungen gemäß § 60 Abs. 2 GO NW 
1.4. Beschlüsse 
1.4.1. VEP Nr. 6 Lebensmittelmarkt Gaulstraße, 3. Änderung 

1.  Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der  frühzeitigen Beteili-
gung 
2.  Zustimmung zum Entwurf 
Vorlage: V/2009/451 

1.4.2. Bebauungsplan Nr. 39 Gaulbachtal-Ost 
1.  Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der  frühzeitigen Beteili-
gung 
2. Zustimmung zum Entwurf 
- Austauschvorlage - 
Vorlage: V/2009/458 

1.4.2. Bebauungsplan Nr. 39 Gaulbach - Ost 
1. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung 
Vorlage: V/2009/459 
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derung 
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Sachstandsbericht 
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zur Sitzung des II/15, 
am 01.04.2009 

von 17:00 Uhr bis 17:50 Uhr 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
 Bongen, Hermann-Josef   

Ratsmitglieder 
 Ahus, Margit   
 Brachmann, Peter Vertretung für Herrn Heinz 

Schüler 
 Büchler, Willi   
 Clemens, Beate   
 Gehle, Lorenz   
 Gottlebe, Joachim   
 Grolewski, Joachim   
 Grüterich, Norbert   
 Mederlet, Frank   
 Schmitz, Bernd Vertretung für Herrn Jürgen 

Funke 
 Stefer, Michael Vertretung für Herrn Gerd 

Kohlgrüber 
 Stein, Günter   

sachkundige Bürger 
 Goller, Christoph   
 Müller, Hans-Peter   
 Virchow, Wolfgang   

beratende Mitglieder 
 Pehlke, Michael Dr.   

Verwaltungsvertreter/in 
 Albrecht, Hartmut   
 Barthel, Volker   
 Funcke, Claus   
 Hackländer, André   
 Siebenmorgen, Klaus   
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Schriftführer/in 
 Leiter, Karin   
 
 
 

Entschuldigt fehlen: 
 

Ratsmitglieder 
 Funke, Jürgen   
 Kohlgrüber, Gerd   
 Kremer, Stephan   
 Schüler, Heinz   
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1 Öffentliche Sitzung 
  

 
  
  
  
  
1.1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfä-

higkeit 
  

Ausschussvorsitzender Herr Bongen stellt fest, dass zur heutigen Sitzung form- 
und fristgerecht eingeladen wurde und dass der Ausschuss beschlussfähig ist. 
 
 
 

  
  
  
  
1.1.1 Verpflichtung sachkundiger Bürger und Einwohner 
  

entfällt  
 
 

  
  
  
  
1.1.2 Einwohnerfragestunde 
  

Der anwesenden Öffentlichkeit wurde Gelegenheit gegeben Fragen an den Aus-
schuss zu richten, hiervon wurde kein Gebrauch gemacht. Auch schriftliche Fra-
gen wurden vor der Sitzung nicht eingereicht. 
 
 
 

  
  
  
  
1.1.3 Anerkennung der Tagesordnung 
  

Die Tagesordnung wird in der Fassung der Einladung und des Nachtrages aner-
kannt.  
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1.2 Bericht über die Ausführung von Beschlüssen 
Vorlage: M/2009/485 

  
Der als schriftliche Mitteilung vorliegende Bericht über die Durchführung der Be-
schlüsse wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 

  
  
  
  
1.3 Genehmigung von Dringlichen Entscheidungen gemäß § 60 Abs. 2 

GO NW 
  

entfällt  
 
 

  
  
  
  
1.4 Beschlüsse 
  

 
  
  
  
  
1.4.1 VEP Nr. 6 Lebensmittelmarkt Gaulstraße, 3. Änderung 

1.  Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der  frühzei-
tigen Beteiligung 
2.  Zustimmung zum Entwurf 
Vorlage: V/2009/451 

  
 

  
1. Abwägung der in der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB (Behörden, Träger öffentlicher Belange) eingegangenen Stel-
lungnahmen  

 
 

 Schreiben des Bundes für Umwelt und Naturschutz, Deutschland u.a. vom 
15.03.2009 

 
Die Plangebietsgrenze im Süden des Geltungsbereiches sollte so zurück-
genommen werden, dass das Bachbett des Gaulbaches außerhalb des 
Plangebietes bleibt. 
 

********** 
Das Bachbett des Gaulbaches ist nicht Gegenstand der 3. Änderung des 
VEP NR. 6. Es ist im angesprochenen Bereich als Grünfläche / Aus-
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gleichsfläche festgeschrieben. Diese Festschreibungen ändern sich nicht. 
Für die angesprochene Änderung des Geltungsbereiches ist kein planeri-
scher Handlungsbedarf erkennbar. 

 Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
 Weitere Schreiben  
 

• Schreiben des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz LANUV Nordrhein-Westfalen vom 26.02.09 

• Schreiben des Wupperverbandes vom 02.03.09 und 18.03.09 
• Schreiben der Industrie- und Handelskammer zu Köln vom 12.03.09 
• Schreiben des Oberbergischen Kreises, Kreis- und Regionalentwick-

lung, vom 16.03.2009 
 

 Die vorgenannten Schreiben enthalten weder Hinweise noch Anregungen 
und bedürfen keiner Abwägung.  

 
 

Weitere Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Öffent-
lichkeit, die abwägungsrelevant sind oder Hinweise enthalten, sind nicht 
eingegangen. 

 
 
2. Dem vorgelegten Entwurf der 3. Änderung des Vorhaben- und Er-

schließungsplanes Nr. 6 Lebensmittelmarkt Gaulstraße wird zuge-
stimmt. 

 
 
 
 
 

 einstimmig 
 
 

  
  
1.4.2 Bebauungsplan Nr. 39 Gaulbachtal-Ost 

1.  Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der  frühzei-
tigen Beteiligung 
2. Zustimmung zum Entwurf 
- Austauschvorlage - 
Vorlage: V/2009/458 

  
Ratsherr Grüterich, CDU-Fraktion, regt an, die textlichen Festsetzungen unter 
10.2, 2. Absatz, wie folgt abzuändern. Der folgende 1. Satz wird ersatzlos gestri-
chen:  
 
Dachsteine mit glänzend glasierten oder glänzend engobierten Oberflächen sind 
nicht zulässig. 
 
Dieser Anregung wird gefolgt, die geänderten Textlichen Festsetzungen sind 
der Niederschrift beigefügt.  Anlage 1 
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1. Abwägung der in der erneuten Beteiligung gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) 

BauGB (Öffentlichkeit, Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange) eingegangenen Stellungnahmen 

 
 
1.1 Schreiben Nr. 1 der Bergische Energie- und Wasser-GmbH vom 

16.02.2009 
 

Um die planungsrechtliche Sicherung der vorhandenen Leitungen der 
BEW hinsichtlich Bebauung, Bepflanzung und Sicherung wird gebeten. 

********** 
Soweit die Leitungen nicht im öffentlichen Straßenraum verlaufen, werden 
sie im Bebauungsplan mit den entsprechenden Leitungsrechten darge-
stellt. Teilweise verlaufen die so gesicherten Leitungstrassen durch Bau-
fenster des Bebauungsplanes; eine Überbauung ist nur nach Verlegung 
der Leitungen (in Übereinkunft mit dem Leitungsbetreiber) zulässig. Ge-
gebenenfalls müssen Ersatztrassen festgeschrieben werden. 
Die Festsetzungen enthalten einen Passus, der innerhalb der gesicherten 
Leitungstrassen eine Bepflanzung mit tiefwurzelnden Gehölzen nicht zu-
lässt. 

Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
 

1.2 Schreiben Nr. 2 des Oberbergischen Kreises, Untere Wasserbehörde vom 
16.02.2009 

 
Teilanregung 1: Teilbereiche des Plangebietes liegen innerhalb des amt-
lich festgestellten Überschwemmungsgebiet des Gaulbachs. Die Auswei-
sung ist im Bebauungsplan darzustellen. 

********** 
Seit der Erstaufstellung dieses Bebauungsplanes haben sich die Auswei-
sungen des amtlich festgestellten Überschwemmungsbereiches geändert; 
die neuen Abgrenzungen des Überschwemmungsbereiches werden in 
den Bebauungsplan übernommen. 

Der Anregung wird entsprochen. 
 

 Teilanregung 2: Es wird empfohlen, keine baulichen Anlagen im Über-
schwemmungsbereich zu ermöglichen. Bei baulichen Erweiterungen ist 
ein Freistreifen zur Uferoberkante des Gaulbaches von mindestens 3 m 
durchgehend vorzusehen. 

********** 
Die Frage der Festsetzung einer Stellplatzanlage bis in den Über-
schwemmungsbereich wird auf dem Wege eines Antrages einer Befreiung 
von den wasserrechtlichen Bestimmungen geklärt. (vergl. auch Punkt 
1.12). 
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Der Anregung wird in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde ent-
sprochen. 
 
 
 

1.3 Schreiben Nr. 3 der RWE Rhein-Ruhr AG vom 16.02.2009 
 
Auf die allgemeinen Schutzanweisungen für Versorgungsanlagen auf der 
Internet-Seite der RWE wird verwiesen; im beiliegenden Lageplan sind die 
Leitungsverläufe gekennzeichnet. 

********** 
Außerhalb der öffentlichen Flächen werden die Leitungstrassen aller Ver- 
und Entsorgungsträger als Flächen ausgewiesen, für die ein Leitungsrecht 
einzuräumen ist. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 

1.4 Schreiben Nr. 4 von Geologischer Dienst NRW vom 17.02.2009 
 

Teilanregung 1: Es wird empfohlen, wegen der Grundwasserbeeinflus-
sung Baugrundvoruntersuchungen durchzuführen und das Plangebiet 
nach Planzeichenverordnung als Fläche zu kennzeichnen, bei deren Be-
bauung gegebenenfalls besondere bauliche Maßnahmen im Gründungs-
bereich erforderlich sind.  

********** 
Ein Hinweis zur Empfehlung zu statischen Baugrunduntersuchungen wird 
in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Dies ist insbesondere erforderlich, weil in einem Teilbereich des Plange-
bietes mit Auffüllungen des ehemaligen Mühlteiches der Brunsbachsmüh-
le zu rechnen ist; insgesamt sind die Böden im Planbereich längst stark 
anthropogen überformt durch Überbauung, ehemals landwirtschaftliche 
Nutzung, die frühere Fassung des Gaulbaches und u.a. die Errichtung des 
Gaulbachrandsammlers. 
Im Wesentlichen sind die Baugebiete dieses Bebauungsplanes bereits 
bebaut (Bebauungsplan der Innenentwicklung), so dass die gegebenen-
falls setzungsgefährdeten Untergrundeigenschaften in diesem Bereich be-
reits in der Vergangenheit berücksichtigt wurden. Von einer flächenhafte 
Festschreibung gemäß der Planzeichenverordnung, die das gesamte 
Plangebiet einfasst, wird daher abgesehen. 

Der Anregung wird teilweise gefolgt; ein Hinweis zu Baugrunduntersu-
chungen wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 
Teilanregung 2: Im Hinblick auf die Berücksichtigung von Umweltbelan-
gen im weiteren Aufstellungsverfahren werden bezüglich der Umweltme-
dien Boden / Wasser / Deckschichten Anregungen zum Scoping vorge-
bracht. 

********** 
Die Grundlagen eines umweltbezogenen Scopings werden bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes grundsätzlich Gegenstand der Abwä-
gung, die in der Begründung eines Bebauungsplanes zusammenfassend 
dargestellt werden. Dies wird selbstverständlich auch bei der Aufstellung 
dieses Bebauungsplanes geschehen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1.5 Schreiben Nr. 5 des Wupperverbandes vom 02.03.2009 
 

Es wird darauf hingewiesen, das der Geltungsbereich dieses Bebauungs-
planes teilweise im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet des 
Gaulbachs liegt und geeignete Hochwasser-Schutzmaßnahmen im Rah-
men des Möglichen und Zumutbaren verpflichtend sind; eine Schadenser-
satzpflicht des Wupperverbandes besteht nicht.  

********** 
Ein Hinweis zu den Verpflichtungen des § 31a Wasser-Haushaltsgesetz 
(WHG) ist Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

1.6 Schreiben Nr. 6 der Unitymedia NRW GmbH vom 06.03.2009 
 

Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen betreibt und unterhält die Uni-
tymedia NRW GmbH Telekommunikationsanlagen. Soweit die vorhande-
nen Anlagen durch die Bebauungsplanung betroffen werden, wird um 
frühzeitige Abstimmung, ansonsten um die Vermeidung von Beeinträchti-
gungen der Anlagen nach den allgemeingültigen technischen Vorschriften 
gebeten. 

********** 
Die Leitungen und Anlagen befinden sich innerhalb bereits vorhandener 
Verkehrsflächen. Eine Beeinträchtigung durch die Bebauungsplanung ist 
daher nicht gegeben. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

1.7 Schreiben Nr. 7 der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH vom 
10.03.2009 

 
Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen Te-
lekom AG. Bei der Bauausführung sind Beschädigungen zu vermeiden 
und der ungehinderte Zugang zu den Leitungen zu gewähren. Es wird da-
her empfohlen, dass sich die Bauausführenden über die zum Zeitpunkt 
der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Deut-
schen Telekom AG z.B. über eine Planauskunft informieren. Die Kabel-
schutzanweisung der Deutschen Telekom AG ist zu beachten. 

********** 
Regelungen zur Bauausführung sind nicht Gegenstand des Bebauungs-
planes, weil sie unterhalb seiner Regelungsschwelle liegen. Sie sind Ge-
genstand der Baugenehmigungsplanung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

1.8 Schreiben Nr. 8 von 18 unterzeichnenden Bürgern vom 12.03.2009 
 

Teilanregung 1: Der Baustellenverkehr, insbesondere mit Lastkraftwagen 
sollte über die Straße Brunsbachsmühle in das Plangebiet einfahren. 

********** 
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Detailfragen zum Baustellenbetrieb liegen unterhalb der Regelungs-
schwelle eines Bebauungsplanes und können nicht Gegenstand dieses 
Verfahrens, sondern der Baugenehmigungsplanung sein. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Teilanregung 2: Die Statik der Brücke über den Gaulbach im Bereich 
Brunsbachsmühle sollte hinsichtlich der Belastbarkeit beim Überqueren 
von schweren Lastkraftwagen überprüft werden. 

********** 
Die Brücke ist ohne Einschränkungen für den Verkehr freigegeben, also 
auch für schwere Lastkraftwagen. Turnusmäßig werden alle Brücken auf 
Funktionsfähigkeit überprüft; für eine Untersuchung „außer der Reihe“ be-
steht kein ersichtlicher Anlass. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 

Teilanregung 3: Die Fahrbahnverschwenkung und die Anlage von Er-
satzstellflächen sollten vor den Hochbaumaßnahmen erfolgen. 

********** 
Eine solche Festlegung des zeitlichen Ablaufs der Baumaßnahmen gehört 
nicht zum Regelungskanon eines Bebauungsplanes, sondern muss in die 
Baugenehmigungsplanung Eingang finden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Teilanregung 4: Eine Haftung der Anwohner für durch den Baustellenver-
kehr verursachte Straßenschäden sollte ausgeschlossen werden. 

********** 
Es besteht keine rechtliche Grundlage für entsprechende Regelungen in 
einem Bebauungsplan. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Teilanregung 5: Die Voraussetzungen sollten geschaffen werden, dass 
der tägliche Anlieferverkehr über rückwärtige, von der Straße abgewandte 
Grundstücksbereiche erfolgen kann. 

********** 
Grundsätzlich sind die durch die Festschreibung von Baugrenzen darge-
stellten baulichen Entwicklungsmöglichkeiten städtebaulich gewollt. Hier 
sollen Träger und Betreiber des Seniorenzentrums ausreichend Möglich-
keiten erhalten, ein ihren Bedürfnissen entsprechendes Flächen- und Nut-
zungsmanagement umsetzen zu können. Das schließt eine Anlieferzone 
in den rückwärtigen Grundstücksbereichen nicht aus. Das bisherige und 
absehbar auch in Zukunft geltende Flächennutzungskonzept der EWK-
Stifung bzw. des Roten Kreuzes als Betreiberin des Seniorenzentrums 
sieht in den rückwärtigen Bereichen allerdings vorrangig Bereiche als Ru-
hezonen, Grünflächen oder Frei- und Außenflächen für geschlossene Be-
reiche vor. 
Gegen eine Festschreibung einer Anlieferzone im rückwärtigen Grund-
stücksbereich spricht zudem der dann nötige höhere Versiegelungsgrad 
für die erforderliche längere Zufahrt.  

Der Anregung wird teilweise gefolgt, weil eine Festschreibung einer An-
lieferzone/Zufahrt nicht vorgenommen wird und innerhalb der Bauflächen 
auch in rückwärtigen Grundstücksbereichen vom Träger bzw. Betreiber 
eine solche Anlieferung ohne Einschränkungen vorgesehen werden kann. 

 
Teilanregung 6: Die Reinigung der Straßen von Bauverschmutzungen 
sollte sicher gestellt werden. 
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********** 
Die Reinigung von Straßen während (und nach) der Bauphase liegt unter-
halb der Regelungsschwelle eines Bebauungsplanes. Sie ist in aller Regel 
Gegenstand einer Baugenehmigung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Teilanregung 7: Insbesondere zum Schutz der Kinder sollten Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen gerade während der Bauphase getroffen werden. 

********** 
Regelungen zur Bauphase können nicht Inhalt eines Bebauungsplanes 
werden. Entsprechende Regelungen sind dem Baugenehmigungsverfah-
ren vorbehalten. 
Das Verkehrssystem wird wie bisher als Trennsystem mit Gehwegen für 
Fußgänger und Fahrbahnen für den motorisierten Verkehr und Radfahrer 
angelegt. Eine Ausnahme bildet nur die verkehrliche Mischfläche an der 
Brunsbachsmühle. Als Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und –
lenkung sieht der Bebauungsplan die Verschwenkung des Sonnenweges 
im westlichen Teilstück in Höhe der Erweiterungsflächen vor. Dadurch soll 
insbesondere eine Herabsenkung der Fahrgeschwindigkeiten erreicht 
werden. Durch die Ausweisung von Stellflächen jeweils am Beginn und 
am Ende des Sonnenweges soll außerdem der Besucherverkehr zum Se-
niorenzentrum möglichst frühzeitig abgeleitet werden. 
 
Im öffentlichen Straßenraum und innerhalb der angrenzenden öffentlichen 
Flächen ist ausreichend Platz für gegebenenfalls erforderliche weitere 
Maßnahmen zur Verkehrslenkung und –beruhigung z.B. in Form eines 
sogenannten Mini-Kreisverkehres im Kreuzungsbereich Sonnen-
weg/Herbstmühle, wenn die im Bebauungsplan festgeschriebenen Maß-
nahmen sich als nicht ausreichend erweisen sollten. Derzeit ist jedoch 
kein Handlungsbedarf auf der Ebene der Bauleitplanung über die be-
schriebenen Maßnahmen hinaus zu erkennen. 

Der Anregung wird teilweise durch die Festschreibung verkehrslenken-
der Maßnahmen gefolgt; Regelungen während der Bauphase sind aller-
dings nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. 

 
Teilanregung 8: Gegen die Ausweisung von langfristig angelegten Bau- 
und Erweiterungsmöglichkeiten für das Seniorenzentrum werden Beden-
ken vorgebracht, da dadurch wertvolle Grünflächen vernichtet werden. 

********** 
Die Nachverdichtung dieser Innenstadtrandlage ist angesichts der städte-
baulichen Ziele (Sicherung und Erweiterung des Seniorenzentrums) und 
des allein durch den Gaulbachgrünzug erheblichen Durchgrünungsgrades 
des gesamten Plangebietes städtebaulich vertretbar und erwünscht. Die 
betroffenen Grünflächen im Plangebiet sind zudem nicht vergleichbar mit 
den wertvollen Biotopflächen wie sie z.B. für den Außenbereich in der 
freien Landschaft kennzeichnend sind: eine Nachverdichtung im inner-
städtischer Randlage ist aus landschaftsökologischer Sicht grundsätzlich 
einer Bebauung in bisher unbebauten Bereichen der freien Landschaft wie 
des Außenbereiches vorzuziehen.  
Der landschaftsökologisch hochwertige Baumbestand und die Ufervegeta-
tion am Gaulbach werden als zusammenhängender Lebensraum durch 
die Festschreibungen des Bebauungsplanes nachhaltig gesichert und sind 
von potentiellen Baumaßnahmen nicht ursächlich betroffen. 
Die in der der Stellungnahme beigefügten Karte gekennzeichnete Grün-
fläche C ist nicht als überbaubare Fläche festgeschrieben; für die Grünflä-
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che D wird ein im Vorentwurf noch vorgesehenes Baufenster zurückge-
nommen; hier sollen Stellplätze entstehen. 
Der Bebauungsplan sieht über die Sicherung des hochwertigen Grünbe-
standes hinaus weitere Maßnahmen vor, die eine Durchgrünung der Bau-
gebiete vorsieht, u.a. auch der neu zu schaffenden Stellflächen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 

Teilanregung 9: Die Frage nach einem Ansprechpartner oder Sicher-
heitsbeauftragten wird aufgeworfen. 

********** 
Für die Bauphase werden Sicherheitsbeauftragte und Ansprechpartner 
wie Bauleiter üblicherweise im Baugenehmigungsverfahren benannt; der 
Bauherr sowie gegebenenfalls seine Vertreter sind z.B. auf dem für je-
dermann einsichtigen Baustellenschild aufgeführt.  
Darüber hinaus sind Ansprechpartner die zuständigen öffentlichen Stellen 
wie Polizei, Feuerwehr und Stadtverwaltung. 
Planerischer Handlungsbedarf auf der Ebene der Bauleitplanung besteht 
hier nicht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

1.9 Schreiben Nr. 9 des Landesbetriebes Straßen NRW vom 12.03.2009 
 

Teilanregung 1: Wegen der starken Verkehrsbelastung auf der L 284 
sollte die Verkehrsandienung bzw. Verkehrslenkung über eine Einbahn-
straßenregelung dergestalt erfolgen, dass wie bisher der Hauptverkehr 
zum Seniorenzentrum über den gut ausgebauten Einmündungsbereich 
Herbstmühle und weiter über den Sonnenweg abgewickelt wird. Dazu soll-
te die Durchfahrt durch den Sonnenweg in Höhe der Gemeinbedarfsfläche 
GBF4 nur noch in Fahrtrichtung Westen zur Brunsbachsmühle ermöglicht 
werden. Die Straßenanbindung Brunsbachsmühle zur L 284 ist wegen des 
engen Brückenbauwerkes, der ungeeigneten Trassenführung als auch der 
geringen Fahrbahnbreite für die Aufnahme weiteren Verkehres schlecht 
geeignet und sollte nur für die dort direkt angeschlossene Altbebauung 
uneingeschränkt genutzt werden können.  

********** 
Der Bebauungsplan sieht als verkehrslenkende bzw. beruhigende Maß-
nahme eine Verschwenkung des Sonnenweges zwischen den Hauptbau-
flächen des Seniorenzentrums und der Brunsbachsmühle vor. Als Neben-
effekt wird die Nutzung dieses Teiles des Sonnenweges vor allem für den 
Anlieferverkehr mit größeren Fahrzeugen unattraktiver. Für den Anliefer-
verkehr des Seniorenzentrums sieht der Bebauungsplan eine Wendemög-
lichkeit östlich des verschenkten Teilstückes vor, so dass für diese Ver-
kehrsart eine Situation geschaffen wird, die die Nutzung der Anbindung 
Herbstmühle vorteilhafter erscheinen lässt. 
Einbahnregelungen oder Durchfahrtverbote für Lastkraftwagen und der-
gleichen liegen unterhalb der Regelungsschwelle eines Bebauungsplanes. 
Durch die Ausweisung einer Wendemöglichkeit besteht aber grundsätzlich 
die Möglichkeit der Einrichtung solcher verkehrsordnerischer Maßnahmen, 
die gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt ergriffen werden könnten, 
wenn sich die verkehrslenkenden Festschreibungen des Bebauungspla-
nes als nicht ausreichend erweisen sollten. 

Der Anregung zur bevorzugten Nutzung der Anbindung Herbstmühle 
kann durch geänderte Verkehrsführung und eine Wendeanlage teilweise 
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entsprochen werden; verkehrsordnerische Maßnahmen sind jedoch nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanes. 

 
Teilanregung 2: Schutzvorkehrungen jeglicher Art in Bezug auf die ver-
kehrlichen Auswirkungen der L 284 zu Lasten der Straßenbauverwaltung 
werden nicht gewährt; Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit der 
straßenbaulichen Einrichtungen der L 284 dürfen nicht entstehen.  

********** 
Ein Erfordernis für Schutzvorkehrungen oder eine Funktionsbeeinträchti-
gung der L 284 ist gegenwärtig nicht erkennbar. Planerischer Handlungs-
bedarf auf der Ebene der Bauleitplanung besteht hier nicht. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

1.10 Schreiben Nr. 10 des Oberbergischen Kreises, Kreis- und Regionalent-
wicklung vom 16.03.2009 

 
Teilanregung 1: Im Plangebiet befindet sich ein durch Auskofferung sa-
nierter eingetragener Altstandort. Das Vorhandensein von Restbelastun-
gen kann nicht ausgeschlossen werden und ist bei allen Tiefbauarbeiten 
zu berücksichtigen. Bau- und /oder Umnutzungsmaßnahmen sind mit der 
Unteren Bodenschutzbehörde vorab abzustimmen.  
Unmittelbar neben dem Plangebiet liegt ein weiterer Altstandort. Einflüsse 
auf das Plangebiet können zur Zeit nicht ausgeschlossen werden. 

********** 
In den Bebauungsplan wird ein Hinweis aufgenommen, der auf die Alt-
standorte und die Notwendigkeit der Abstimmung mit der Unteren Boden-
schutzbehörde verweist. Die Abstimmung muss im Baugenehmigungsver-
fahren erfolgen. 
Darüber hinaus ist kein planerischer Handlungsbedarf erkennbar. 

Der Anregung wird gefolgt. 
 

Teilanregung 2: Für die Durchführung einer Umweltprüfung zur Erarbei-
tung des Umweltberichtes wird auf die Vorgaben der Anlage 1 zu § 2 Ab-
satz 4 und § 2 a des Baugesetzbuches verwiesen.  

********** 
Bei einer Weiterführung des Aufstellungsverfahrens gemäß § 13 a BauGB 
ist eine formelle Umweltprüfung nicht erforderlich; umweltrelevante Ge-
sichtspunkte werden in die Abwägung gemäß §§ 1 und 1 a BauGB einge-
stellt und in der Begründung dargelegt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

1.11 Schreiben Nr. 11 der Stadtentwässerung bei der Stadt Wipperfürth vom 
16.03.2009 

 
Teilanregung 1: Die vorhandenen öffentlichen Leitungen dürfen nicht ü-
berbaut werden.  

********** 
Die Textlichen Festsetzungen werden um einen Passus ergänzt, der eine 
Überbauung der Leitungstrassen mit Hochbauten als nicht zulässig fest-
schreibt. 
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Der Anregung wird gefolgt. 
 

Teilanregung 2: Bei einer wegen Baumaßnahmen eventuell notwendigen 
Verlegung der öffentlichen Leitungen sind die Kosten vom Verursa-
cher/Bauherren zu tragen. 

********** 
Entsprechende Vereinbarungen liegen unterhalb der Regelungsschwelle 
des Bebauungsplanes. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

1.12 Schreiben Nr. 12 des Landschaftsverbandes Rheinland vom 16.02.2009 
vom 16.03.2009 
 
Auf die Meldepflicht von möglichen archäologischen Funden während der 
Erdarbeiten wird hingewiesen. 

********** 
Ein entsprechender Hinweis wird in die Textlichen Festsetzungen zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 

Der Anregung wird entsprochen.  
 
 
 

1.13 Schreiben Nr. 13 der Eugen-Wolfrich-Kersting-Stiftung vom 23.03.2009  
 

Teilanregung 1: Für das Grundstück der Stellungnehmerin mit der Flur-
stücksnummer 174 wird um die Festschreibung eines Baufensters für zu-
künftige Erweiterungsmöglichkeiten gebeten, mit der Option, diese Flä-
chen auch als Stellplatzfläche nutzen zu können. 

********** 
Das Grundstück im Osten des Plangebietes wird derzeit als Grünfläche 
genutzt; zum weit überwiegenden Teil ist es mit Rasen bestanden. Es 
grenzt an den Gaulbach-Grünzug, der als Fläche zur Erhaltung von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgeschrieben ist. 
Eine Nutzung als Stellplatzfläche ist städtebaulich vertretbar, da einerseits 
ein erheblicher Bedarf für Flächen für den ruhenden Verkehr gegeben ist 
und andererseits durch die entsprechenden Festschreibungen eine wir-
kungsvolle Begrünung der Stellplätze gewährleistet ist. Der Charakter der 
Fläche als begrünter Bereich wird dadurch nicht grundsätzlich aufgege-
ben. 
Hochbauten an dieser Stelle würden diesen Charakter jedoch in Frage 
stellen und die Wirkung des Gaulbachgrünzuges beeinträchtigen. Sollte 
im Rahmen eines konkreten Bauvorhabens der Nachweis gelingen, dass 
diese Beeinträchtigungen in einem städtebaulich vertretbaren Rahmen 
bleiben, ist eine Bebauung im gewünschten Rahmen grundsätzlich denk-
bar. Entsprechendes Planungsrecht kann dann durch eine Änderung des 
Bebauungsplanes geschaffen werden. 
Die Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen in diesem Bereich dient dem Schutz der vorhandenen hochwerti-
gen Bäume und des Uferrandstreifens des Gaulbaches; durch den Bau 
des Gaulbachrandsammlers ist eine Teilfläche entstanden, die von Bäu-
men und Sträuchern freigestellt werden musste und jetzt auch nicht mit 
(tiefwurzelnden) Gehölzen bestockt werden kann, um die Leitung vor 
Schäden zu bewahren und die Leitungstrasse zugänglich zu halten. Da 
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hier das Schutzziel der Erhaltungsfestsetzung (Gaulbachgrünzug) ohnehin 
nicht aufrecht erhalten werden kann, wird der mit einem Leitungsrecht be-
legte Trassenverlauf des Gaulbachrandsammlers von Erhaltungsfestset-
zungen ausgenommen; hier können dringend erforderliche Stellplätze 
entstehen, die einem Leitungsrecht nicht entgegenstehen. 
Die festgeschriebene Fläche für Nebenanlagen mit der Zweckbestimmung 
Stellplätze auf dem in Rede stehenden Grundstück der EWK-Stiftung tan-
giert mit einer Teilfläche den amtlich festgelegten Überschwemmungsbe-
reich des Gaulbaches. Diese Nutzung ist daher nur möglich, wenn eine 
Befreiung von den wasserrechtlichen Bestimmungen gewährt wird. Eine 
entsprechende Prüfung ist eingeleitet und wird im weiteren Verfahren vor-
an getrieben; der Bebauungsplan kann nur Rechtskraft erlangen, wenn 
eine Befreiung von den wasserrechtlichen Bestimmungen gemäß § 31 
WHG die Stellplatznutzung zulässig macht. 

Der Anregung wird in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde ge-
folgt; eine Fläche für Nebenanlagen mit der Zweckbestimmung Stellplätze 
wird festgeschrieben, ein Baufenster jedoch nicht.  

 
Teilanregung 2: Für das vorhandene Gebäude innerhalb der Gemeinbe-
darfsfläche Seniorenzentrum 6 wird um die Festschreibung eines zusätzli-
chen Baufensters gebeten, dass die Aufstockung des Gebäudes um ein 
zurückversetztes Staffelgeschoss ermöglicht. 

********** 
Das vorhandene Gebäude hat drei Geschosse. Die Festschreibungen des 
Bebauungsplanes werden der Anregung entsprechend dahingehend ge-
ändert, dass ein zurückversetztes Staffelgeschoss innerhalb des bereits 
vorhandenen Baufensters ermöglicht wird; dies ist im vorliegenden Plan-
entwurf bereits berücksichtigt. 

Der Anregung wird gefolgt. 
 

Teilanregung 3: Das geplante zurückversetzte Staffelgeschoss über dem 
Erweiterungsbau innerhalb der Gemeinbedarfsfläche Seniorenzentrum 3 
ist inzwischen größer geplant als im Entwurf für die erneute Beteiligung im 
Bebauungsplan verzeichnet; um eine Anpassung der Festschreibungen 
des Bebauungsplanes an die Architektenplanung wird gebeten. 

********** 
Zum Ausgleich für diese gegenüber dem Ursprungsplan deutlich erweiter-
te Baumöglichkeit wird in der östlich angrenzenden Gemeinbedarfsfläche 
die Geschossigkeit von drei auf zwei Vollgeschosse reduziert; wie für den 
Neubau wird ein zurückversetztes Staffelgeschoss durch ein separates 
Baufenster ermöglicht. Durch diese Kompensation zukünftiger mit den ge-
genwärtigen Baumöglichkeiten soll eine dem Umfeld angemessene 
Baumasse entstehen und die Bauhöhen gegenüber dem Sonnenweg ab-
gestuft entwickelt werden, um insbesondere die Anwohner des Sonnen-
weges vor den Auswirkungen von möglicherweise allzu massiv auftreten-
den Baukörpern zu schützen. 
Bei diesen Anpassungen des Architektenentwurfes an die Bauleitplanung 
besteht noch einiger Klärungsbedarf bezüglich der planungsrechtlichen 
Erfordernisse wie Position und Lage des Staffelgeschosses, maßgebende 
Gebäudehöhen, Nutzung als Dachterrassen und dergleichen; eine Ab-
stimmung soll im weiteren Verfahren schnellstmöglich herbeigeführt wer-
den. Der aktuelle Planungsstand wird in der Sitzung erläutert. 

Der Anregung wird vorbehaltlich einer erfolgreichen Abstimmung mit der 
Stellungnehmerin gefolgt. 
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Teilanregung 4: Das Baufenster innerhalb der Gemeinbedarfsfläche Se-
niorenzentrum 2 sollte in Richtung Osten zurückgenommen werden und 
die durch die Reduzierung entstehenden Freiflächen als Stellplatzfläche 
ausgewiesen werden. 
Auch das verbleibende Baufenster sollte bis zum Zeitpunkt einer zukünfti-
gen Erweiterung des Seniorenzentrums in diesem Bereich als Stellplatz-
fläche genutzt werden können. 

********** 
Der Bebauungsplan wird der geänderten Planung der Stiftung angepasst; 
das Baufenster wird zurückgenommen und die entstehende Freifläche als 
Fläche für Nebenanlagen mit der Zweckbestimmung Stellplätze festge-
schrieben. 
Innerhalb der Baufenster des Bebauungsplanes sind Nebenanlagen wie 
Stellplätze auch ohne eine besondere Festschreibung in Planzeichnung 
oder Textlichen Festsetzungen zulässig, so dass für die gewünschte Stell-
platznutzung keine Anpassung des Bebauungsplanes erforderlich ist. 

Der Anregung wird gefolgt. 
 

Teilanregung 5: Für die Gemeinbedarfsfläche Seniorenzentrum 1 wird um 
die Festschreibung einer zusätzlichen Stellplatzfläche vor der vorhande-
nen Wohnanlage (Block 5 der EWK-Stiftung) in Senkrechtaufstellung zur 
geplanten Verschwenkung des Sonnenweges gebeten, die eine Verle-
gung des straßenbegleitenden Fußweges hinter diese Stellplätze beinhal-
tet. 

********** 
Der Bebauungsplan sah bisher für diese Gemeinbedarfsfläche eine zu-
sammenhängende Stellplatzanlage nördlich und westlich des Baufensters 
vor; diese Anordnung hat sich inzwischen als unbefriedigend herausge-
stellt, da die notwendigen Erschließungs- und Wendeflächen zu knapp 
bemessen sind, um eine reibungs- und gefahrlose Nutzung zu gewährleis-
ten. Nördlich des Baufensters werden die entsprechenden Flächen zu-
rückgenommen. Um den nach wie vor bestehenden Stellplatzbedarf zu 
befriedigen, wird der Anregung entsprechend auf der bisher nicht über-
baubaren Freifläche südlich des Baufensters (de jure keine Grünfläche, 
aber als überwiegend rasenbestandene private Grünanlage genutzt) eine 
Stellplatzanlage durch die Festschreibung einer Fläche für Nebenanlagen 
mit der Zweckbestimmung Stellplätze ausgewiesen. Der in diesem Be-
reich geplante Fußweg wird entsprechend verlegt. Die hier festgeschrie-
bene Verkehrsgrünfläche wird geteilt, aber in der Fläche vergrößert. 

Der Anregung wird gefolgt. 
 

Teilanregung 6: Für die rückwärtigen, zum Gaulbach ausgerichteten Be-
reiche sind besonders geschützte, pflegetherapeutisch begründete Auf-
enthaltsräume im Freien geplant, die durch – für die Feuerwehr und Ret-
tungsdienste zugängliche – Tore gesichert werden sollen. Das auf der 
Trasse des Gaulbachrandsammlers unter Querung des Gaulbaches bis 
zur Straße Herbstmühle festgeschriebene öffentliche Gehrecht steht die-
sem Vorhaben im Wege. 

********** 
Das bisher festgeschriebene Gehrecht ist identisch mit der Lage des Lei-
tungsrechtes, dass wegen des Gaulbachrandsammlers erforderlich ist. Ein 
durchgängiger Weg entsprechend des Gehrechtes wurde bisher nicht ein-
gerichtet; vielmehr werden Teile der Freiflächen in diesem Bereich als 
Grünanlagen bzw. Aufenthaltsräume mit gartenähnlicher Konzeption, al-
lerdings ohne Barrieren wie Zäune oder Tore genutzt.  
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Für den Fußgängerverkehr zwischen Brunsbachsmühle und Herbstmühle 
kann wie bisher der Sonnenweg genutzt werden. Nach Planumsetzung 
steht ein von der sonstigen Straßenfläche getrennter separater Fußweg 
entlang des Sonnenweges zur Verfügung.  
Es verbleibt das festgesetzte Kanal-Leitungsrecht; das reine öffentliche 
Gehrecht zwischen der Straße Herbstmühle und dem Gaulbachrand-
sammler mit Querung des Gaulbaches auf der Gemeinbedarfsfläche mit 
der Zweckbestimmung Beratungsstelle entfällt. 

Der Anregung wird gefolgt. 
 

Teilanregung 7: Im Vorgriff auf eine ausgeglichene Stellplatzbilanzierung 
für zukünftige Erweiterungen des Seniorenzentrums wird eine Baulastsi-
cherung der vorhandenen, öffentlichen Stellplätze entlang des Sonnen-
weges zu Gunsten der EWK-Stiftung angeregt. 

********** 
Ein Nachweis der erforderlichen Stellplätze erfolgt in der Regel erst im 
Rahmen der Baugenehmigungsplanung. Im Bebauungsplan soll allerdings 
die grundsätzliche Möglichkeit einer ausreichenden Stellplatzversorgung 
sicher gestellt werden. 
Durch die Zurücknahme des Baufensters im Osten des Plangebietes und 
die Ausweisung von Flächen für Nebenanlagen  mit der Zweckbestim-
mung Stellplätze an gleicher Stelle (s. Teilanregung 1) wird einerseits der 
Stellplatzbedarf reduziert (Wegfall von einer Stellplatzbedarf auslösenden 
Bebauung), andererseits die Zahl der möglichen Stellplätze innerhalb der 
Bauflächen deutlich erhöht. Zusammen mit den bereits vorhandenen und 
im Westen des Plangebietes neu ausgewiesenen Stellplatzflächen dürfte 
– vorbehaltlich einer Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde – sowohl der 
durch die Neubebauung ausgelöste Mehrbedarf als auch die durch die 
geplanten Erweiterungen zukünftig überbauten oder anderweitig wegfal-
lenden Stellplätze (s. Teilanregung 5) gedeckt bzw. kompensiert werden. 
Im Rahmen der Prüfung einer Stellplatzbilanz besteht noch Klärungsbe-
darf. 
Sollte sich tatsächlich ein Stellplatzbedarf abzeichnen, der sich nicht auf 
weiteren geeigneten Flächen innerhalb der Gemeinbedarfsflächen mit der 
Zweckbestimmung Seniorenzentrum bedienen lässt, ist die angeregte 
Baulastsicherung grundsätzlich möglich. Diese kann jedoch nicht Gegens-
tand der Bebauungsplanung sein, sondern ist dem Baugenehmigungsver-
fahren  vorbehalten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

1.14 Schreiben Nr. 14 zweier Bürger vom 30.03.2009 
 

Teilanregung 1: Die Stellungnahme der EWK-Stiftung (s. Schreiben Nr. 
13) ist erst nach Ablauf der Beteiligungsfrist eingegangen. Aus dieser Stel-
lungnahme resultieren Neufestsetzungen. 
Es wird beantragt, den Bebauungsplan erneut und unter Wahrung der 
Fristen gemäß § 4 BauGB offen zu legen, damit die Bürger ebenfalls er-
neut die Möglichkeit zur Stellungnahme erhalten. 

********** 
Vorgesehen ist die Weiterführung des Aufstellungsverfahrens zu diesem 
Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB (s. 
Punkt 2 des Beschlussentwurfes). Im beschleunigten Verfahren gelten die 
Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 
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BauGB entsprechend (§ 13a Abs. 2 Satz 1 Punkt 1 BauGB); damit ist per 
Gesetz der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme in 
angemessener Frist zu geben oder wahlweise die Auslegung nach § 3 
Abs. 2 BauGB („normale“ Offenlage) durchzuführen. Diese Beteiligung ist 
für Mai vorgesehen; eine erneute Beteiligung gemäß § 4a BauGB ist nicht 
erforderlich.  

Der Anregung wird insoweit entsprochen, als verfahrensbedingt eine er-
neute Offenlage erfolgen wird, bei der u.a. die betroffenen Bürger Gele-
genheit zur Stellungnahme zu den Änderungen am Bebauungsplanent-
wurf nach der bereits erfolgten Beteiligung nach §§ 3 Abs.1 und 4 Abs. 1 
BauGB haben. 

 
Teilanregung 2: Es wird gerügt, dass die Anlage (Ausschnitt aus google-
earth mit handschriftlichen Einzeichnungen) zur Stellungnahme vom 
12.03.2009 (s. Schreiben Nr. 8) dem Ausschuss bisher nicht vorgelegt 
wurde. Die Ratsmitglieder können sich so kein realistisches Bild vom 
Wegfall der Grünflächen und den damit verbundenen erheblichen Verän-
derungen des Gebietscharakters machen. 

********** 
Die fehlende Anlage ist dieser Tischvorlage beigefügt, die aus Gründen 
der Lesbarkeit von der Verwaltung um eine kontrastschärfere Ausfertigung 
ergänzt wird. 
Aus städtebaulicher Sicht zieht die Inanspruchnahme von unbebauten und 
überwiegend rasenbewachsenen Freiflächen bzw. von Stellplatzflächen 
innerhalb der Baugebiete keine erhebliche Veränderung des Gebietscha-
rakters einer Innenstadtrandlage nach sich (s. Teilanregung 8, Schreiben 
Nr. 8). 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; die fehlende Anlage liegt 
dieser Tischvorlage bei. 

 
 Teilanregung 3: Die Umweltauswirkungen des Bebauungsplanes sind 
erheblich; ein Umweltbericht ist unverzichtbar. 

********** 
Die bisher durchgeführte Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit 
diente u.a. der Feststellung, ob bei den betroffenen Behörden und sonsti-
gen Trägern öffentlicher Belange Kenntnisse vorliegen, die Anhaltspunkte 
für erhebliche Umweltauswirkungen des Bebauungsplanes liefern. Das ist 
nicht der Fall; alle Voraussetzungen für eine Weiterführung des Aufstel-
lungsverfahrens im beschleunigten Verfahren ohne Umweltbericht gemäß 
§ 13a BauGB liegen vor (s. Begründung zu Punkt 2 des Beschlussentwur-
fes). Die (nicht erheblich) betroffenen Umweltbelange werden in die Ab-
wägung eingestellt und im Bebauungsplan und seiner Begründung be-
handelt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen; die Umweltauswirkungen werden 
als nicht erheblich eingestuft. 

 
Teilanregung 4: Es bestehen Bedenken, ob die mit dem Bebauungsplan 
ermöglichten Erweiterungen des Seniorenzentrums bedarfsgerecht und 
damit erforderlich sind. Angesichts gesetzlicher Veränderungen ist mit ei-
nem Rückgang der stationären Pflege zu rechnen. Die Dimension der be-
absichtigten Bebauung ist nicht gerechtfertigt. 

********** 
Die Bauflächen des Seniorenzentrums sind im Flächennutzungsplan der 
Stadt Wipperfürth als Gemeinbedarfsflächen mit der Zweckbestimmung 
Altenheim dargestellt. Der Bebauungsplan sieht Möglichkeiten zu weiteren 
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baulichen Entwicklungen an diesem Standort entsprechend der Flächen-
nutzungsplanung vor. Eine Überprüfung z.B. der wirtschaftlichen Notwen-
digkeit konkreter Erweiterungsabsichten kann aber nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung sein. 
Der Bebauungsplan sieht für die Gemeinbedarfsflächen mit der Zweckbe-
stimmung Seniorenzentrum eine Grundflächenzahl GRZ von 0,4 vor. Dies 
entspricht der Obergrenze für die Bestimmung des Maßes der baulichen 
Nutzung für Allgemeine Wohngebiete der Baunutzungsverordnung (§ 17 
BauNVO). Noch nicht überbaute Gemeinbedarfsflächen (Erweiterungsflä-
chen des Seniorenzentrums) sind in der Höhenentwicklung auf zwei Voll-
geschosse bzw. zwei Vollgeschosse und ein zurückversetztes, in der Ku-
batur nachrangig in Erscheinung tretendes Staffelgeschoss beschränkt; 
insgesamt werden gegenüber dem Ursprungsplan die Bauflächen und die 
Anzahl der Vollgeschosse reduziert. Das Maß der baulichen Nutzung ist 
der hier bestehenden Innenstadtrandlage und dem bebauten Umfeld an-
gemessen und städtebaulich verträglich. 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  
 
 
 

Änderungen aus Sicht der Abteilung Stadt- und Raumplanung der Stadt Wipper-
fürth 

 
Aus der Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und dem weite-
ren Planungsfortschritt resultieren Änderungen gegenüber dem offen ge-
legten Entwurf des Bebauungsplanes. Folgende Inhalte sollten planungs-
rechtlich berücksichtigt werden: 
 
• Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 soll ein ordnungsgemäß genehmig-

ter Anbau durch Einbeziehen in das Baufenster planungsrechtlich ge-
sichert werden. 

• Im Bereich der öffentlichen Grünfläche an der Brunsbachsmühle sol-
len zwei vorhandene Stellplätze planungsrechtlich gesichert und mit 
einer Eingrünung entsprechend der in diesem Bereich bereits festge-
schriebenen Stellplätze versehen werden. Die Stellplätze werden als 
öffentliche Parkfläche festgeschrieben. 

• Zwei der im gleichen Bereich festgeschriebenen Stellplätze sollen 
nicht als öffentliche Parkfläche, sondern als private Stellplätze ausge-
wiesen werden. 

• Die Gebäudehöhen sollen in allen Baugebieten einheitlich als relative 
Höhen festgesetzt werden. Den unteren Bezugspunkt soll die Ober-
kante des Erdgeschossfußbodens (OKF EG) bilden, bei noch nicht 
bebauten Grundstücken bzw. Baufenstern gilt das nächstgelegene 
Bestandgebäude als maßgebend. Die oberen Bezugspunkte bilden 
die Traufhöhe und  - bei Gebäuden mit zurückgesetztem Staffelge-
schoss – die Oberkante der Attika. Für das Allgemeine Wohngebiet 
WA3 (stark an Erhaltungszielen orientierte Festschreibungen für die 
ortsbildprägende Villa Gaulstraße Nr. 55) sind Abweichungen möglich.

• Am Gaulbach ist die Gewässerschutzzone gemäß § 90a LWG NW in 
der Planzeichnung darzustellen und textlich festzuschreiben. 

 
Schreiben Nrn. 15 bis 19 
 

• Schreiben Nr. 15 der PLEdoc GmbH vom 18.02.09, 
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• Schreiben Nr. 16 der Industrie- und Handelskammer zu Köln vom 
04.03.09, 

• Schreiben Nr. 17 des LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland vom 
12.03.09, 

• Schreiben Nr. 18 des Bundes für Umwelt und Naturschutz, Deutsch-
land u.a. vom 15.03.09, 

• Schreiben Nr. 19 des Rheinisch-Bergischen Kreises, Planung und 
Landschaftsschutz vom 16.03.09.  

 
 Die in dem vorgenannten Schreiben vorgetragenen Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. Sie bedürfen keiner Abwägung.  

 
 

Weitere Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, die abwägungsrelevant sind oder 
Hinweise enthalten, sind nicht eingegangen. 
 
 

 
 
2. Umstellung des Bebauungsplanes auf das vereinfachte Verfahren 

nach  
§ 13a BauGB und Einleitungsbeschluss des neuen Verfahrens 

 
Das mit Beschluss vom 22.01.2009 des Ausschusses für Stadtentwicklung und 
Umwelt weitergeführte Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 39 Gaul-
bach - Ost wird mit diesem Beschluss nach den Überleitungsvorschriften des § 
233 (1) BauGB auf das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB umgestellt 
und eingeleitet. 
 
 
 
3. Zustimmung zum Planentwurf und Beschluss der öffentlichen Ent-

wurfsauslegung nach § 3 (2) BauGB 
 
Dem überarbeiteten Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 39 Gaulbach - Ost wird 
zugestimmt. Der Bebauungsplanentwurf ist gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich aus-
zulegen. 
 
 
 

 einstimmig 
 
 

  
  
1.4.2 Bebauungsplan Nr. 39 Gaulbach - Ost 

1. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der erneuten 
Beteiligung 
Vorlage: V/2009/459 
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1.4.3 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 74 Innenstadt-West 2. verein-

fachte Änderung 
1. Einleitung des Verfahrens  
2. Zustimmung zum Entwurf 
Vorlage: V/2009/453 

  
Herr Offermanns als Architekt der Fa. ALDI stellt die Gebäudeansichten vor und 
erläutert die Farbgestaltung.  
 
 
 

 Das Verfahren zur 2. (vereinfachten) Änderung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 74 Innenstadt-West wird eingeleitet.  
 
Inhalte der Planänderung sind: 
 
1. Änderung der Baugrenze; Erweiterung des Baufensters an der südöstlichen 

Seite um ca. 67 qm 
2. Entfall von 6 Stellplätzen aufgrund der Erweiterung des Baufensters 
3. Entfall der privaten Grünfläche/ Ausgleichsmaßnahme A 1 
4. Ergänzung des Hinweises zum (nicht erforderlichen) Umweltbericht 
5. Zusammenfassung der Inhalte des Urplanes und der eingeleiteten Planung 

in einen Änderungsplan.  
 
Die vorgesehene Neugestaltung in Form einer weißen Fassade (Putz) und zwei 
nebeneinander liegenden Giebeln über dem Eingangsbereich wird zur Kenntnis 
genommen. Der Giebelfarbgebung in Quarzgrau (RAL 7039) wird zugestimmt. 
  
Dem beigefügten Entwurf der Planänderungen wird zugestimmt. 
 
 
 

 einstimmig 
 
 

  
  
1.4.4 Flächennutzungsplan Wipperfürth: 1. Änderung "Kloster Ommer-

born" 
1. Einleitung des Verfahrens 
2. Zustimmung zum Vorentwurf 
Vorlage: V/2009/454 

  
Nach kurzer Einführung durch Herrn Barthel erläutert Frau Hero, Planungsgruppe 
MWM, Aachen, Ziel und Anlass der Planung sowie den möglichen Realisierungs-
zeitraum.  
 
 
 

 1. Das Verfahren zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des 
Kloster Ommerborns wird eingeleitet. 
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 Inhalte der Änderung: 
 

- ergänzende Punktdarstellung: Hotel / Gästehaus / Tagungseinrichtung 
- Beibehaltung der Punktdarstellung: Kirchen und kirchlichen Zwecken die-

nende Gebäude und Einrichtungen 
 
2. Dem in der Anlage 2 - 4 beigefügten Vorentwurf zur 1. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes bestehend aus Planzeichnung und Begründung wird 
zugestimmt.  

 
 
 
 

  
  
  
1.4.5 Bebauungsplan Nr. 93.1  Wupper Innenstadt  Ohler Wiesen, Teilbe-

reich 1 
1.  Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der öffentli-
chen Entwurfsauslegung 
2.  Zustimmung zum geänderten Entwurf  
3.  Beschluss der erneuten Offenlage 
Vorlage: V/2009/455 

  
In Abänderung des Beschlussentwurfes - auf Seite 6 unter Beschlussvorschlag 
zu 2.) entfällt der folgende Satz: 
Die Bedenken hinsichtlich Dachgestaltung werden zurückgewiesen. 
 

****** 
 
Herr Barthel nimmt an der Beratung dieses TOPs nicht teil und nimmt im Zu-
schauerraum Platz. 
 
Ratsherr Mederlet regt an, solch umfangreiche Vorlagen zukünftig frühzeitig mit 
der Einladung und nicht mit dem Nachtrag zu versenden. 
Er bittet zudem um eine präzise Antwort,  ob in den bisher nicht bebauten Berei-
chen Baurecht bestand.  
Frau Hero beantwortet die Frage damit, dass nach heutigem Recht (Durchfüh-
rungsplan Nr.8) eine Neubebauung in den hinteren Grundstücksteilen nicht zu-
lässig ist. Darüber hinaus ist auch nach  §34 BauGB eine Bebauung  in 2. Reihe 
nicht zulässig.  
 
Ratsherr Grüterich, CDU-Fraktion, regt an, die textlichen Festsetzungen wie folgt 
abzuändern.  
 
Unter 6.1.3 entfällt im 2. Absatz der folgende1. Satz ersatzlos: 
 
Dachsteine mit glänzend glasierten oder glänzend engobierten Oberflächen sind 
nicht zulässig. 
 
Dieser Anregung wird gefolgt, die geänderten Textlichen Festsetzungen sind 
der Niederschrift beigefügt.  Anlage 2 
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2.) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlage  
 
 
Hinweis: Es werden lediglich die wesentlichen Inhalte der Stellungnahme wiedergegeben. Diese 
sind grau hinterlegt.  
 
 
 
 Schreiben des Oberbergischen Kreises, Kreis- und Regionalentwicklung, 
vom 16.03.2009 
 
Wesentlicher Inhalt: 
 
1) aus landschaftspflegerischer Sicht: 
 

Es bestehen keine Bedenken. 
Für die Sicherung und Realisierung des nach der ökologischen Bewertung des 
Umweltberichts durchzuführenden planexternen Ausgleichs wird verwiesen auf 
die bestehenden gesetzlichen Regelungen und Bestimmungen des Baugesetz-
buches. Hiernach sind die Kommunen gehalten, bereits im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan durch rechtliche Sicherung dafür Sorge 
zu tragen, dass die vorgesehen Ausgleichs-/Kompensationsmaßnahmen auch 
tatsächlich durchgeführt werden (§1a Abs. 3 in Verbindung mit § 214 Abs. 3 S. 1 
BauGB).  
 
Im Zuge der somit erforderlichen verbindlichen Absicherung der durchzuführen-
den ökologischen / landschaftspflegerischen Maßnahmen leisten auch konkrete 
terminliche Vorgaben zur Herstellung bzw. Fertigstellung aller Maßnahmen eine 
wesentlichen Beitrag zu der nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen 
eingriffsnahen Realisierung des Gesamtausgleichs.  
 
Stellungnahme zu 1.): 
Das Bebauungsplangebiet Nr. 93.1 ist Teil der Gesamtkonzeption Wupper-
Innenstadt Ohler Wiesen. Wesentlicher Inhalt der Planung ist, die Wup-
peraue durch geeignete Maßnahmen wieder naturnah zu gestalten. Hierzu 
ist gemeinsam mit dem Wupperverband ein Konzept erarbeitet worden, 
das als Grundlage auch den Rückbau sämtlicher „unnatürlicher“ Einbauten 
(Tennenplatz, Reitanlagen sowie Befestigungen und Verwallungen im U-
ferbereich) beinhaltet. Ziel ist es hier, dafür Sorge zu tragen, dass die ex-
tensiven Bereiche geschützt und einer natürlichen Entwicklungsmöglich-
keit zugeführt werden.  
 
Durch die nördlich des Bahndamms geplanten Maßnahmen wird daher 
insgesamt eine Biotopwertsteigerung stattfinden. Da diese Maßnahmen 
fast ausschließlich auf stadteigenen Flächen durchgeführt werden, ist eine 
weitere Sicherung über die durch die zuständigen Gremien gefassten Be-
schlüsse nicht erforderlich (siehe hierzu auch § 1a Abs. 3 S. 4 BauGB: 
Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen können auch vertragliche 
Vereinbarungen ... oder sonstige geeignete Maßnahmen zum Ausgleich 
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auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen getroffen werden). Die zeit-
liche Verknüpfung zwischen Bau der eingriffverursachenden Anlagen (z.B. 
Parkplatz und Vereinsheim) und Herstellung der Wiese ist lösbar. So ist 
der Bau des Parkplatzes 2009 geplant, Landschaftsbalkon und Vereins-
heim sowie Kleinspielfeld 2010-2012. Die Maßnahmen im Bereich Ten-
nenplatz sind für 2010 vorgesehen.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Kein Beschluss erforderlich. 
 
2) Aus polizeilicher Sicht: 
 
Gegen das Planvorhaben bestehen keine Bedenken. Angaben zu den geplanten 
Verkehrsflächen sind jedoch zu ungenau, um dazu eine Aussage treffen zu kön-
nen. Insbesondere die Gestaltung dieser Flächen mit den dazugehörenden Ver-
kehrsregelungen sollten rechtzeitig mit den zuständigen Behörden abgestimmt 
werden.  
 
Stellungnahme zu 2.): 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Kein Beschluss erforderlich. 
 
 
3) Aus Sicht des Immissionsschutzes: 
 
Als Schallschutzmaßnahme ist die Errichtung einer Schallschirmkonstruktion er-
forderlich. Entgegen den Vorschlägen des Gutachtens vom 21.08.08 soll nun-
mehr die Schallschirmkonstruktion im Bereich der Südostecke des Sportplatzes 
auf einer Länge von 34 m (Südseite) bzw. 37 m (Ostseite) eingeplant werden 
(siehe Aktualisierung des Gutachtens Graner + Partner vom 13.01.2009).  
 
Stellungnahme zu 3.): 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Kein Beschluss erforderlich.  
 
 
4) Aus wasserwirtschaftlicher und bodenschutzrechtlicher Sicht: 
 
Es wird verwiesen auf die Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
vom 22.12.08. In dieser Stellungnahme wurde u.a. auf das gesetzliche Über-
schwemmungsgebiet sowie auf das Vorkommen von bereichsweise sogenannten 
grundwasserbeeinflussten Böden hingewiesen.  
 
Stellungnahme zu 4.): 
Die Stellungnahmen aus dem frühzeitigen Verfahren zum Thema Wasserwirt-
schaft und Bodenschutz gelten unverändert fort:  
 
Zum Thema Wasserwirtschaft:  
Im westlichen Bereich des in das Plangebiet hereinragenden Überschwem-
mungsgebietes ist Grünfläche festgesetzt. Die Festsetzung als Grünfläche ent-
spricht der bisher rechtmäßig ausgeübten Nutzung. Sofern in der Gestaltung der 
Grünfläche Maßnahmen angedacht werden, die einer wasserrechtlichen Erlaub-
nis bedürfen, ist diese in der konkreten Detailplanung abzuarbeiten. Eine erstma-
lige Errichtung baulicher Anlagen wird durch die Festsetzung als Grünfläche nicht 
ermöglicht (siehe hierzu auch Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde, lfd. 
Nr. 10).  
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Zum Thema Bodenschutz:  
Historisch bedingt ist die gesamte Wupperaue anthropogen überformt. Das Plan-
gebiet selbst wird heute als Sport- und Freizeitareal genutzt, der Bereich um die 
Lüdenscheider Straße ist durch überwiegend Wohnbebauung geprägt. Die Bean-
spruchung des Schutzgutes Boden durch diese Nutzungen ist daher bereits im 
überwiegenden Planbereich gegeben (bestehende Parkanlage mit Wegen, Fuß-
ballplatz, Tennisanlagen etc.). Ein erstmaliger Eingriff in den Boden in einem et-
was größeren Umfang erfolgt nicht. Landschaftsbalkon und neues Vereinsheim 
werden im Bereich des Bahndammes und der ehemaligen Laufbahn errichtet, in 
denen der natürliche Bodenaufbau seit Jahrzehnten bzw. Anfang 20. Jahrhundert 
gestört ist. Das Gebäude ist an dieser Stelle zwischen überregional bedeutsamen 
Radweg, Erlebnisraum Wupper und den stadtzugewandten Freizeitarealen ein 
wesentliches Element der Gesamtkonzeption des Regionale 2010 Projektes: 
Wasserquintett – Lupenraum Ohler Wiesen. Ein alternativer Standort im Gesamt-
plangebiet, der einen geringeren Eingriff in das Schutzgut Boden aufweist und 
der oben dargelegten Funktion gerecht werden kann, ist nicht gegeben.  
 
Es handelt sich insgesamt jedoch im Verhältnis zu dem Gesamtgebiet einschließ-
lich Wupperrenaturierungsbereiche um einen kleinen Teilbereich, der erstmalig 
versiegelt wird. Das Schutzgut Boden erfährt durch die geplanten Maßnahmen 
insbesondere nördlich des Bahndamms (z.B. Abtragung des Tennenplatzes) aus-
reichend Aufwertungen, die den Anforderungen eines Ausgleiches im Sinne des 
Bodenschutzes mehr als gerecht werden.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Kein Beschluss erforderlich.  
 
 
Schreiben der Naturschutzverbände NABU, LNU und OBN vom 17.03.2009 
 
Wesentlicher Inhalt: 
 
Die Stellungnahme bezieht sich auf folgende drei Teilzonen: 
- Innenbereich bis zur vorhandenen Wohnbebauung 
- Uferbereich entlang der Wupper 
- ehem. Bahndamm (Bahntrasse) 
 
Grundsätzlich ist bei diesem Planungsgebiet Handlungsbedarf erkennbar. 
 
1.) 
Wir bemängeln allerdings bei der Planung latent einen lockeren Umgang mit “Na-
tur“. Sie wird hier generell vereinnahmt, Planungen aber durchweg so dargestellt, 
als ergäbe sich dadurch für sie vorrangig und überwiegend Gutes. 
Wir erkennen in der Planung an entscheidenden Stellen eine Vereinnahmung von 
Landschaft nach anthropogenen Gesichtspunkten: Gewinn an Freizeitwert, auch 
und besonders in den hochsensiblen Randbereichen von Wupperufer, Bahn-
damm und seinen insbesondere wupperwärtigen Anschlussflächen (angrenzend 
an dieses Planungsteilgebiet). 
 
Naturnähe und ökologisch-landschaftsästhetische Werte treten an entscheiden-
den Stellen in den Hintergrund. Als ein Beispiel zu letzter Aussage: S. 1., 2.2.: 
Zitat: …sichtversperrende Gehölze … stellt heute aufgrund fehlender Zugänge u. 
mangelnder Verknüpfung … eine Barriere dar.“ 
Oder: S.1., 3.3.: Zitat: „Mit dem Gesamtkonzept „Ohler Wiesen“ wird die Innen-
stadt Wipperfürths wieder mit dem Naturraum Wupper vernetzt.“ 
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Aus biologischer und naturschützerischer Sicht ist das nicht machbar. Städti-
sches Leben und ein Naturraum lassen sich nicht ’verlustfrei’ vernetzen. Dabei 
wird und wurde Natur durch Umgestaltung und Vereinnahmung verdrängt, zu-
mindest stark verändert. 
 
Ein Naturraum setzt sich nicht nur aus ortsgebundenen Pflanzen, sondern aus 
boden-/gewässer- und klimaabhängigen Symbionten, Pflanze-Tier-, Pflanze-
Pflanze- und Tier-Tier-Gesellschaften zusammen. Urbane und natürliche Räume 
wie insbesondere Feuchtgebiete können im eigentlichen Sinne nicht symbiontisch 
sein. 
 
Was hier mit diesem und weitläufig über dieses Planungsteilgebiet vernetzt wer-
den muss, ist der Gesamtbiotop Wupperaue flussauf- und abwärts einerseits. 
Das wird aber umso weniger gelingen, je mehr Menschen Zugang dazu haben 
werden. Die Gesamtplanung geht in genau diese Richtung. Einer ökologischen 
Verbesserung (1., 3.3) entspricht das nicht. Ökologisch funktionierende Räume 
müssen in erster Linie als Ruheräume gesehen werden. Mit vermehrtem Publi-
kumsverkehr bei einem Freizeit- und Sportgelände ist das nicht zu erreichen. 
 
Ein wie geplanter, aber in sich geschlossener ’Freizeitbereich’ andererseits, aber 
in naturverträglichem Abstand zur Wupperaue, wäre im Sinne einer ’sanften Be-
gegnung’ von Mensch und Natur erstrebenswert. Unseres Erachtens ist das zwei-
felsfrei umsetzbar im ’inneren’ Planungsbereich ab Bahndammkrone bis Gär-
ten/Wohnbebauung, ohne den Uferstreifen der Wupper. 
 
Stellungnahme zu 1.) 
Die Bedenken werden nicht geteilt:  
Die Wupperaue nördlich des Bahndammes, also der wasserwirtschaftlich 
und ökologisch wertvolle Bereich, soll durch geeignete Maßnahmen wieder 
naturnah gestaltet werden. Hierzu ist gemeinsam mit dem Wupperverband 
ein Konzept erarbeitet worden, das als Grundlage auch den Rückbau 
sämtlicher „unnatürlicher“ Einbauten (Tennenplatz, Reitanlagen sowie Be-
festigungen und Verwallungen im Uferbereich) beinhaltet. Ziel ist es hier, 
dafür Sorge zu tragen, dass die extensiven Bereiche geschützt und einer 
natürlichen Entwicklungsmöglichkeit zugeführt werden und dass in einem 
Teilbereich der Aue ökologisch unbedenkliche Freizeit- und Erholungsnut-
zungen ermöglicht werden. Ingesamt wird dieser Bereich im Vergleich zur 
heutigen Nutzung weniger anthropogen beeinflusst. Es werden zwar auch 
in diesem Bereich Freizeitaktivitäten stattfinden, das Konzept zielt jedoch 
auf eine klare Führung der Besucher ab, so dass zusammenhängende 
Uferbereiche vor der Freizeitnutzung geschützt werden. Zudem wird auf-
grund der Anregungen von Behörden im parallel laufenden Wasserrechts-
verfahren dem Schutz des Ufers und Altarms durch entsprechende Maß-
nahmen vermehrt Rechnung getragen. Im Vergleich zur heutigen Situation 
ist mit  Umsetzung des Konzeptes somit eine deutliche Aufwertung des 
Naturraums verbunden, dies auch vor dem Hintergrund, dass die Wupper-
aue historisch bedingt immer schon anthropogen überformt war. In der 
Abwägung und Berücksichtigung aller Schutzgüter hat sich die Stadt daher 
für dieses Konzept entschieden.  
 
Im Bebauungsplangebiet bestehen bereits heute Freizeitnutzungen, die 
durch entsprechende Festsetzungen gesichert werden. In diesem Bereich 
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besteht entlang des Uferstreifens heute eine öffentliche Grünanlage, die 
durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes gesichert wird. Die Aus-
gestaltung dieser Grünanlage ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungs-
planes. Der Anregung, diesen Bereich von Freizeitnutzung (z.B. Spazier-
gängern) gänzlich freizuhalten, wird jedoch angesichts der Zielsetzung der 
Stadt ein entsprechendes Angebot an Naherholungsmöglichkeiten für Bür-
ger und Besucher bereitzustellen, nicht stattgegeben.  
 
Beschlussvorschlag zu 1.): 
Die Anregungen zu den außerhalb des Bebauungsplanes angesproche-
nen Flächen werden zur Kenntnis genommen, sind jedoch in diesem Be-
bauungsplan nicht abwägungsrelevant.  
 
Die Anregungen, im Plangebiet den Uferbereich vor menschlicher Nutzung 
zu schützen, wird gemäß den o.g. Gründen abgelehnt.  
 
 
2.)„Innenbereiche“: 
Wir halten hier zwei Planungspunkte für einen ’Stilbruch’: 

- Unter 5.7 „ist eine Schnitthecke zu errichten“; vermutlich auf der kommu-
nalen Fläche. Buschhecken halten wir für ein harmonischeres Accessoire 
des parkartigen Geländes. Sie verursachen weniger Kosten und machen 
weniger Eingriffe nötig. Sie bieten mehr Lebensraum. 

 
- Ähnlich sehen wir die Bereitstellung von „bepflanzbaren Trögen“ an einem 

Erd- oder Steilwall. Dahinein vorbereitete Pflanzgruben für Solitärpflan-
zen, Büsche o.ä., auch kriechendes/rankendes/kletterndes Pflanzenwerk 
als Dauerbewuchs, wirken natürlicher; aus der Erfahrung mit Kübeln, Trö-
gen u.ä. stehen wir deren Aufstellung kritisch gegenüber. 

 
Wir begrüßen die Einbeziehung von Voltaik- und ähnlichen Kollektoranlagen, 
können aber gerade dort dann den Ausschluss ebenfalls glänzender, insbeson-
dere andersfarbiger, also bunter Dacheindeckungen u.ä. nicht nachvollziehen. 
Warum muss ’eine ganze Stadt’ und müssen gerade Häuser an einem Freizeitge-
lände langweilig unifarbig sein? 
 
Stellungnahme zu 2.): 
An der festgesetzten Schnitthecke wird auch weiterhin festgehalten. Ziel ist, einen 
klaren Abschluss zwischen öffentlichem Raum und privaten Flächen zu schaffen. 
Insbesondere entstehen durch diese abriegelnde Bepflanzung am Rand der Frei-
zeitanlage und Spielplatz keine unübersichtlichen Nischen, die sich zum Verste-
cken oder sonstigem ungewollten Handeln anbieten.  
 
Die Detailausgestaltung der Pflanzmaßnahmen innerhalb der öffentlichen Grün-
fläche ist nicht festsetzbar im Bebauungsplan und daher hier nicht abwägungsre-
levant. Freiwachsende Gehölzgruppen sollen hierbei im Plangebiet an noch fest-
zulegenden Stellen durchaus möglich sein, sofern besondere Ansprüche im öf-
fentlichen Grünanlagenbereich (Vermeidung von Angsträumen, etc.) nicht entge-
genstehen. 
 
An der Festsetzung der Dachgestaltung wird aus folgenden Gründen festgehal-
ten: 
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Der Ausschluss von glänzenden und somit lichtreflektierenden Dachmaterialien 
ist in der besonderen Lage der Bebauung Lüdenscheider Straße begründet. Die-
ser Bereich ist aufgrund der topographischen Situation von der gesamten Bahn-
dammlänge mit stark frequentiertem Radweg aus sichtbar. Auch von der südlich 
angrenzenden Hangbebauung um die Hindenburgstraße ist der Blick auf die Be-
bauung Lüdenscheider Straße und das dahinter liegende Freizeitareal gegeben, 
so dass das oben genannte auch für diese Blickbeziehung gilt und negative Aus-
wirkungen auf das Erscheinungsbild haben wird. Glänzende und reflektierende 
Materialien stören die Integration in das Orts- und Landschaftsbild, da sie auf-
grund der Reflektion des Sonnenlichtes stark hervortreten. Aufgrund des Glanzes 
und der Lichtreflexe sind sie weithin sichtbar und ziehen die Blicke gezielt auf 
sich. Die exponierte Lage verstärkt diesen Effekt. Schon durch das Vorhanden-
sein weniger glänzender Dächer würde der Bereich gegenüber der umgebenden 
Landschaft und Stadtsilhouette stark hervortreten, anstatt sich in sie zu integrie-
ren.  
 
Im Rahmen der kommunalen Abwägung wird der Zulässigkeit der Photovoltaikan-
lagen zur Nutzung von Sonnenenergie ein noch höheres Gewicht eingeräumt als 
der Sicherung des Ortsbildes, daher sind diese hier zulässig.  
 
 
Beschlussvorschlag zu 2.): 
Der Anregung zur Pflanzung einer Buschhecke an der Grenze Grünfläche-
Mischgebiet wird nicht gefolgt, die sonstigen Anregungen sind im Bebauungs-
planverfahren nicht abwägungsrelevant.  
 
Die Bedenken hinsichtlich Dachgestaltung werden zurückgewiesen. (in Be-
schlussfassung entfallen) 
 
3.) „Uferbereich“: 
Wie bereits dargestellt stehen wir einer Zuwegung o.ä. in den direkten Auenbe-
reich grundsätzlich ablehnend gegenüber. Auch wenn einige der wildlebenden 
Tierarten wie z.B. Enten und Ähnliche sehr rasch lernen, ’mit Menschen umzuge-
hen’, auf den ersten Blick sogar zum eigenen Vorteil, kann das nicht Sinn von 
Naturerlebnis sein.   
 
Wir erwarten deshalb, um auf Dauer einen lebensfähigen Uferstreifen im Sinne 
eines Lebensraumes und einer Ruhezone für Tiere neben einem Freizeitgebiet 
und gegenüber einem öffentlichen PKW-Parkplatz zu erhalten, keine größere 
Annäherung von Gehwegen als bisher und eine Sperrung der Aue. Dieser Be-
reich ist bereits von der alten Eisenbahnbrücke her genügend einsehbar. ’Baden’ 
und ähnliche Freizeitbetätigungen müssen folglich möglich sein. 
 
Stellungnahme / Beschlussvorschlag zu 3.) 
Die Detailausgestaltung der Freibereiche obliegt der nachfolgenden Detailpla-
nung als auch der laufenden wasserrechtlichen Genehmigungsplanung, an de-
nen der Anreger beteiligt ist und ist nicht im Bebauungsplan festsetzbar. Die An-
regungen sind daher nicht abwägungsrelevant.  
4.) „Bahndamm/Bahntrasse“: 
Die Einbeziehung der dem Freizeitgelände zugeneigten Seite des Bahndammes 
bietet eine Menge planerischer Gestaltungsmöglichkeiten, welche dem Gesamt-
erscheinungsbild zuträglich sein werden. 
Das Eindringen in die außerhalb des Teilgebietes liegende Aue über ein den 
Damm durchstoßendes Gebäude sehen wir sehr kritisch, ebenfalls einen dorthin 
vorspringenden Balkon. Beides nimmt der Aue Lebensqualität durch Verringe-
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rung von Sicherheitsabständen/Fluchtdistanz durch mehr Einsehbarkeit und Be-
unruhigung. Den Begriff „Rückgewinnung der Flusslandschaft“ aufnehmend leh-
nen wir eine Aufweichung dieses Vorhabens in Form von überbreiten, asphaltier-
ten Fahrspuren incl. Alleenartiger Bepflanzung der Dammkrone ab. Wir halten 
eine aufgelockerte Pflanzung von Buschwerk entlang eines Weges, nicht Straße, 
für sinnvoll. 
Aufgrund der eigenen z.T. täglichen Nutzung (Joggen, Spazieren) wissen wir, 
dass selbst ein höheres Aufkommen an Radlern und Spaziergängern mittels ei-
ner bei geraden Abschnitten – wir sehen diesbezüglich den dortigen Verlauf der 
Dammkrone an dieser Stelle als mehr oder weniger gerade an – wie vorhande-
nen ca. 2m bis 2,20m breiten Schotterbahn auf der einen Seite als ausreichend 
an, auf der anderen Seite als landschaftsästhetisch; sollten sich zu Spitzenzeiten 
zu Hauf Menschen auf den Weg begeben, werden sie aller Wahrscheinlichkeit 
nach nicht in überdimensionalen Gruppen gleichzeitig unterwegs sein oder ’auf-
einanderprallen’, sondern sich wie im Straßenverkehr entsprechend ihrer Ambiti-
onen verteilen. 
 
Im weiteren Verlauf auf Marienheide zu, z.B. bei Egerphal und Klaswipper, wären 
3m breite Fahrspuren folglich nur mit Verbreiterung der Dammkrone eingedenk 
von Veränderungen am Damm möglich. Da dieser Dammabschnitt im Planungs-
bereich wie anderen Orts eine zu den Seiten landschafts- und lebensraumtren-
nende Funktion hat, wäre eine für schnelleres, saubereres Vorankommen von 
mehr oder weniger periodisch auftretenden Freizeitlern aufgelegte Asphaltdecke 
kontraproduktiv. Sie erschwert einer Vielzahl von Lebewesen einen Standort-
wechsel. Allerdings wären einige Tierarten, z.B. Reptilien, ähnlich dem Igel schon 
wegen der thermischen Eigenarten von Asphalt sekundär gefährdet. Sie suchen 
die wärmere Fahrbahnoberfläche auf, können aber bei heranrollender Gefahr 
nicht schnell genug fliehen. 
 
Verkehrstechnisch erschwert eine asphaltierte Bahn das Miteinander von rollen-
dem und nicht rollendem Verkehr, da Räder u.ä. auf der asphaltierten Bahn sehr 
viel schneller fahren als auf dem derzeitigen Belag, dies besonders bei übermä-
ßigen Platzangeboten in der Breite. Bei vereister/verschneiter Fahrbahn liegt das 
Gefährdungspotential einer asphaltierten Strecke höher. Die thermische Bean-
spruchung wirkt auf dieses Material stärker, vor allem an exponierten Abschnit-
ten. Stellen sich witterungsbedingte oder durch Pflanzenwurzeln, Pilzen u.ä. ver-
ursachte Schäden ein, wirken diese auf den Wanderer/Radfahrer stärker als bei 
einer Schotterpiste. Letztendlich ist eine zum einen breitere, zum anderen asphal-
tierte Bahn sowohl in der Erstellung als auch in der Wartung kostenintensiver. 
 
Stellungnahme zu 4.): 
Im Bebauungsplan ist im Bereich des heute bereits auf dem Bahndamm verlau-
fenden Radwegs ein 3,0 m breiter Fuß- und Radweg festgesetzt. Der Ausbau ist 
aufgrund der Frequentierung und möglichen Begegnungsfälle erforderlich und 
kann ohne Veränderung des Bewuchses erfolgen. Die Detailausgestaltung ist 
jedoch nicht Bebauungsplan-relevant und auf dieser Ebene nicht zu diskutieren.  
 
Der Standort Vereinsheim im Bereich des Bahndamms wird aus folgenden Grün-
den beibehalten: In dem mehrjährigen Planungsprozess des Gesamtareals Ohler 
Wiesen wurden immer wieder alternative Varianten diskutiert. Die jetzt zugrunde 
liegende Planungskonzeption stellt eine hinsichtlich Natur- und Landschafts-
schutz (Erhalt wertvoller Grünbereiche), Wasserrecht, Infrastrukturangebot (Er-
halt bestehender innenstadt- und schulstandortnaher Sporteinrichtungen), Städ-
tebau und Erholungsfunktion, Erschließung sowie privaten Nutzungsansprüchen 
optimierte Lösung dar. Sie fügt sich behutsam in den Grünbestand und die vor-
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handene Infrastruktur ein.  
 
Alternative, konfliktärmere Standorte für ein Vereinsheim in einer vergleichbaren 
Zuordnung auf stadteigenen Flächen, die eine entsprechende Flächengröße bie-
ten, den funktionalen Zusammenhang und ein konfliktarmes Nebeneinanders von 
Nutzungen ermöglichen sowie den Ersatz für die wegfallenden Nutzungen im 
Überschwemmungsgebiet gewährleisten sind nicht vorhanden.  
 
Die Gefahr, dass durch die Einsehbarkeit des Wupperauenbereichs die Lebens-
qualität stark beeinträchtigt wird, wird nicht gesehen. Mit Umsetzung des Ge-
samtkonzeptes ist insgesamt eine Aufwertung des Naturraums verbunden.  
 
Beschlussvorschlag zu 4.): 
Die Bedenken zum Standort Vereinsheim werden nicht geteilt.  
 
Die Bedenken zur Ausgestaltung des Radweges sind in diesem Bauleit-
planverfahren nicht abwägungsrelevant. An der festgesetzten Breite von 
3,0 m wird jedoch festgehalten.  
 

***** 
 
Die nachfolgend aufgeführten Schreiben enthalten Hinweise für die konkrete 
Bauausführung z.B. Leitungspläne, die aber keiner Abwägung bedürfen und sind 
daher nicht beigefügt: 
 
• Schreiben vom 06.03.2009 von der Unitymedia 
• Schreiben vom 10.03.2009 von der Deutschen Telekom Netzproduktion 

GmbH 
 

Die nachfolgenden Schreiben enthalten keine Anregungen oder Hinweise. Sie 
sind daher nicht beigefügt und bedürfen auch keiner Abwägung.  
• Schreiben vom 16.02.2009 vom Oberbergischen Kreis, Untere Wasserbe-

hörde 
• Schreiben vom 16.02.2009 von der BEW 
• Schreiben vom 04.03.2009 von der IHK 
• Schreiben vom 09.03.2009 der Stadt Hückeswagen 
• Schreiben vom 12.03.2009 des LVR Amt für Denkmalpflege 
 
 
 
 
Schreiben A) eines Anwohners vom 18.02.2009 
 
Wesentlicher Inhalt: 
Es wird angeregt, das Baufenster auf dem Grundstück Lüdenscheider Straße 29 
in westlicher Richtung bis auf 3,00 m statt 6,00 m an die Verkehrsfläche (Zufahrt 
Post und Freizeitgelände Ohler Wiesen) zu erweitern. 
Begründung: 
Das vom Anwohner, dessen Familie und Mutter bewohnte Elternhaus ist durch 
das mittig liegende Treppenhaus nur bedingt als Zweifamilienhaus nutzbar (keine 
klar abgetrennte Wohnungen). Die Erweiterungsmöglichkeit gemäß der beste-
henden Darstellung im Bebauungsplanentwurf ermöglicht zwar den Anbau um ein 
Zimmer, aber eine erforderliche Aufteilung in eine selbstständige Wohneinheit ist 
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damit nicht möglich. Die angestrebte Nutzung durch mehrere Generationen in 
einem Haus ist ohne eigene Wohneinheit nicht mehr zeitgemäß. Die angeregte 
Änderung würde darüber hinaus auch eine den heutigen Bedürfnissen angepass-
te und kostengünstigere Lösung schaffen. Das angestrebte Ziel der Planung wird 
hierdurch in keiner Weise gefährdet. Auch würden keine Referenzfälle für andere 
Bereiche im Plangebiet dadurch geschaffen.  
 
Stellungnahme: 
Städtebaulich vertretbar ist eine Reduzierung des seitlichen Abstandes auf 3,0 m. 
 
Beschlussvorschlag: 
Das Baufenster wird antragsgemäß um 3,0m vergrößert.  
 
 
 
Schreiben B) von 2 Bürgern vom 07.03.2009 
 
Wesentlicher Inhalt: 
 
Es wird Widerspruch eingelegt. Der Plan greift unzumutbar Rechte einschrän-
kend in das im Eigentum der Einwender stehende Hausgrundstück an der Lü-
denscheider Straße ein. 
 
Der Widerspruch richtet sich im Wesentlichen gegen: 
1.) die Umwandlung des Hausgrundstückes durch Teilumwidmung in Gartenland 

und dem daraus folgenden unzumutbaren Bodenwertverlust, 

 
Stellungnahme zu 1.) 
Das von den Einwendern angesprochene Grundstück ist im Bebauungsplanent-
wurf als Mischgebietes festgesetzt gemäß der bestehenden Situation entlang der 
Lüdenscheider Straße und dem Ziel der städtischen Entwicklung. Im vorderen 
Bereich zur Erschließung ist in einer Tiefe von überwiegend 22,0 m eine über-
baubare Fläche durch Baugrenzen festgesetzt, die die Errichtung von Haupt- und 
Nebengebäuden ermöglicht. Die überbaubare Fläche verjüngt sich nach Westen 
aufgrund der kleiner werdenden Grundstückstiefen.  
 
Ein Regelungsbedürfnis für diesen Sachverhalt (Überbaubarkeit der Grundstü-
cke) erkannten die Stadtväter bereits vor mehreren Jahrzehnten. Der Durchfüh-
rungsplan Nr. 8 aus dem Jahr 1962 weist bereits eine Begrenzung der Überbau-
barkeit parallel zur Lüdenscheider Straße mit zwei- bis drei- bzw. eingeschossi-
gen Gebäuden aus. Die auf der Grundlage des § 34 BauGB erteilte Baugeneh-
migung für das Gebäude Nr. 43 geht zwar über das Maß des Durchführungsplan 
Nr. 8 in der Geschossigkeit hinaus, wahrt jedoch den Grundgedanken einer stra-
ßenbegleitenden Bebauung mit angemessenen Abstand zum Landschaftsraum. 
Die im Durchführungsplan dargestellte Überbaubarkeit wird nicht überschritten. 
Im aktuellen Bebauungsplanentwurf orientiert sich die Baugrenze und Geschos-
sigkeit an dem Gebäude Nr. 43. Damit wird die bauliche Nutzbarkeit des Grund-
stücks gegenüber den Regelungen des Durchführungsplanes deutlich erhöht, 
denn die Zone der möglichen dreigeschossigen Bebauung wird gegenüber dem 
Durchführungsplan vergrößert.  
 
Der rückwärtige Bereich ist im BP-Entwurf nicht explizit als Gartenland festge-
setzt, sondern als Mischgebiet. In den Bereichen außerhalb der Baufenster ist 
eine Bebauung nur eingeschränkt möglich durch Nebenanlagen (z.B. Gartenlau-
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ben, Geräteschuppen). Eine Vergrößerung der überbaubaren Flächen mit dem 
Ziel, auch im rückwärtigen Grundstücksbereich (Haupt-)Gebäude uneinge-
schränkt errichten zu können, widerspricht sämtlichen bauleitplanerischen Über-
legungen der letzten 50 Jahre und wird daher ausgeschlossen. In Anbetracht der 
Anregungen der Bürger und zum Bestandsschutz der legal errichteten Lager- und 
Werkstattgebäude in der Nachbarschaft wird ergänzend zu den jetzigen Festset-
zungen eine zusätzliche Überbauung im rückwärtigen Grundstücksbereich zuge-
lassen. In Anlehnung an die Bestandsnutzung und die angrenzenden öffentlichen 
Freizeitareale ist die Zulässigkeit in diesen rückwärtigen Bereichen auf Ge-
schäfts- und Bürogebäude und sonstige Gewerbebetriebe beschränkt. Garagen 
und überdachte Stellplätze sind dort ebenfalls möglich. 
 
Ein Wertverlust ist mit dieser Festsetzung nicht verbunden, denn auch nach be-
stehendem Recht ist eine uneingeschränkte Bebauung des hinteren Bereichs 
nicht zulässig.  
 
Beschlussvorschlag zu 1.): 
Dem Antrag auf Ermöglichung der Bebauung im rückwärtigen Grundstück-
teil wird teilweise gefolgt. Eine uneingeschränkte Überbauung wird aus 
den o.g. Gründen jedoch abgelehnt. Es erfolgt eine entsprechende Anpas-
sung im Planteil, den textlichen Festsetzungen und der Begründung.  
Die Bedenken hinsichtlich unzumutbaren Wertverlusts werden zugewie-
sen. 
 

2.) die fehlerhafte Darstellung des Gebäudebestandes auf dem Hausgrundstück 
Lüdenscheider Str. 35 (Istzustand),  

 
Stellungnahme zu 2.) 
Als Planunterlage für den Bebauungsplanentwurf wurde die ALK (Automatisierte 
Liegenschaftskarte, Stand 2005) verwendet, die der bildliche Teil des Liegen-
schaftskatasters ist. Gemäß Planzeichenverordnung sind für Bauleitpläne Karten 
zu verwenden, die in Genauigkeit und Vollständigkeit den Zustand des Plange-
bietes in einem für den Planinhalt ausreichenden Grade erkennen lassen. Das 
angesprochene Nebengebäude ist in dieser amtlichen Karte nicht enthalten. Da 
dieses für die getroffenen Festsetzungen nicht erforderlich und der Abbildungsin-
halt der Karte ausreichend ist, ist das Fehlen des Nebengebäudes hinnehmbar.  
 
Beschlussvorschlag zu 2.): 
Die Bedenken, dass aufgrund der fehlenden Nebengebäude der Karte unsach-
gemäße Festsetzungen getroffen wurden, werden zurückgewiesen.  
 
 
3.) den Wegfall der Möglichkeit der Gewährung von Lager-/ Garagenbaugeneh-

migungen im rückwärtigen Grundstücksbereich, 

  
Stellungnahme zu 3.) 
Im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung soll sich die bauliche 
Tätigkeit im vorderen Bereich der Grundstücke, d.h. zur Lüdenscheider Straße 
hin orientieren, siehe hierzu Stellungnahme zu 1.). 
 
Um ein ungeordnetes Entstehen von Garagen und überdachten Stellplätzen ü-
berall im Plangebiet zu verhindern, sollten diese lediglich innerhalb der überbau-
baren Flächen zugelassen werden. Stellplatzanlagen sind uneingeschränkt zur 
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Sicherung einer ausreichenden Anzahl von Stellplatzflächen jedoch zulässig. 
Aufgrund der zusätzlichen Ausweisung einer überbaubaren Fläche gemäß Be-
schlussvorschlag zu Nr. 1) wird der Anregung nun insoweit Rechnung getragen, 
dass im hinteren Bereich eine Bebauung planungsrechtlich nicht ausgeschlossen 
wird.  
 
Beschlussvorschlag zu 3.): 
 
Dem Antrag auf planungsrechtliche Ermöglichung einer Bebauung im rückwärti-
gen Grundstückteil wird teilweise gefolgt. Eine uneingeschränkte Überbauungs-
möglichkeit wird aus den unter Stellungnahme 1.) aufgeführten Gründen abge-
lehnt.  
Es erfolgt eine entsprechende Anpassung im Planteil, den textlichen Fest-
setzungen und der Begründung. 
 
 
4.) eine noch nicht näher bezifferte Anliegerkostenumlage („Sanierungsgebiet“ – 

Beschluss in 09/2009), 

 
Stellungnahme zu 4.) 
Für das vorliegende Sanierungsgebiet wurde das vereinfachte Verfahren 
gem. § 142 (4) BauGB beschlossen. §§ 152 bis 156a findet daher keine 
Anwendung. Eine Anliegerkostenumlage erfolgt nicht. Darüber hinaus ist 
dies nicht Inhalt des Bebauungsplanverfahrens und in diesem Verfahren 
nicht regelbar.  
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
 

5.) massive Einschränkungen der Nutzungsmöglichkeit wegen zukünftig nicht 
zumutbarer eingeschränkter Nutzungsänderung, 

 
Stellungnahme zu 5.) 
Der Zulässigkeitskatalog des vorliegenden Bebauungsplanentwurfs lässt 
ein breites Spektrum an Nutzungsmöglichkeiten zu: Wohngebäude, Ge-
schäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speise-
wirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebe-
triebe und Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, sozia-
le, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Lediglich Gartenbaubetriebe, 
Tankstellen und Vergnügungsstätten sind hier begründet ausgeschlossen. 
 
Die Nutzung ist bereits insofern eingeschränkt, dass eine uneingeschränk-
te Bebaubarkeit des gesamten Grundstückes auch nach geltendem Recht 
nicht möglich ist. Eine unzumutbare Einschränkung der Nutzungsmöglich-
keit ist somit nicht gegeben.  
 
 
Beschlussvorschlag zu 5.): 
Die Bedenken hinsichtlich eingeschränkter Nutzungsmöglichkeit werden 
zurückgewiesen.  
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6.) die zusätzlichen Belastungen durch Einschränkung der Vermietbarkeit des 
Wohnhauses wegen gewerblicher Nutzungen mit erhöhten Lärmbelästigun-
gen, sofern Landschaftsbalkon und Parkplatz gewerblich genutzt werden. 

 Die steigende Unattraktivität gefährdet die Erzielung Kosten deckender Mie-
ten und führt im Weiteren zu Leerständen, die wiederum erforderlich werden-
de Investitionen in die Gebäude verhindern und zu schleichendem Verfalle 
des Gebäudebestandes bis hin zu ganzen Häuserreihen in Stadtkernnähe 
führen. 

 
Stellungnahme zu 6.) 
Die Ängste der Einwender, dass durch die Bebauungsplanung die Ver-
mietbarkeit des Wohnhauses gefährdet bzw. eingeschränkt ist, können 
begründet widerlegt werden:  
 

- Mit der Planung verbunden ist eine Aufwertung des gesamten Areals, 
des bebauten Gebietes um die Lüdenscheider Straße sowie der heu-
te eher unattraktiven und unscheinbaren Grün- und Sportanlagen.  

 
- Eine Überschreitung der im Mischgebiet zulässigen Immissionswerte 

wird durch die Planung nicht vorbereitet: Der durch die Sportanlagen 
verursachte Lärm ist gutachterlich untersucht worden und das Er-
gebnis in die Planung eingestellt. Für den Bereich des geplanten 
Landschaftsbalkons ist Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestim-
mung „kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen, 
hier: Informationsgebäude, Jugendeinrichtungen und Vereinsheim“, 
festgesetzt. Neben Räumen für Informationen und Ausstellungen (In-
fobox) sowie öffentlichen Toiletten soll gegebenenfalls auch ein An-
gebot für einfache Gastronomie in Form eines Kiosks (Getränke und 
Snacks) entstehen können. Relevante Beeinträchtigungen der Be-
bauung Lüdenscheider Straße gemäß der Bewertung des Immissi-
onsschutzes sind hierdurch nicht gegeben. Der konkrete immissions-
schutzrechtliche Nachweis wird im Rahmen des nachfolgenden Bau-
genehmigungsverfahrens erbracht.  

 
Mit den hier geplanten Aufwertungen wird aus Sicht der Stadt Wipperfürth 
keine Einschränkung der Vermietbarkeit, sondern ein attraktiveres Umfeld 
geschaffen. Nach Umsetzung wird ein attraktives Wohnen in einer städte-
baulich geordneten, ansprechenden Umgebung möglich sein. Der Bebau-
ungsplan greift mit dieser Planung in die Rentabilität von Mieteinnahmen 
nicht negativ ein.  
 
Beschlussvorschlag zu 6.): 
Die Bedenken hinsichtlich Einschränkung der Vermietbarkeit werden zu-
rückgewiesen.  
 
  

7.) das fehlende Gesamtkonzept, d.h. weitere Grobplanung für die angedachten 
Folgeteilabschnitte für BP Nr. 93, 
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Stellungnahme zu 7.) 
Im Sinne einer Rahmenplanung wurde über ein Nutzungs- und Freiraum-
konzept und darauf aufbauend ein Integriertes Handlungskonzept in den 
politischen Gremien beraten und in öffentlichen Sitzungen beschlossen 
(siehe auch BLZ vom 10.04. und 29.08.2008). Darauf aufbauend wurde für 
den gesamten Planungsbereich in der Sitzung des Ausschusses für Stadt-
entwicklung und Umwelt am 29.10.2008 das Bebauungsplanverfahren Nr. 
93 eingeleitet (Aufstellungsbeschluss) und den Inhalten der Planung zuge-
stimmt. Planungsziele und städtebauliche Konzeption für das Gesamtge-
biet sind somit beschlossen. Der Bebauungsplan Nr. 93.1 ist hieraus ent-
wickelt und in sich schlüssig. Die Hauptziele von Gesamtkonzeption und 1. 
Teilbereich sind deckungsgleich:  
 

- Aufwertung und Gestaltung des Erholungs- und Freizeitbereichs Oh-
ler Wiesen mit Schaffung von Spiel-, Freizeit- und Erholungsangebo-
ten und Aufenthaltsbereichen im öffentlichen Raum 

- Erhalt, Sicherung und Entwicklung von Sportanlagen 
- Stadträumliche Integration: Verbesserung der Zugänglichkeit und 

Anbindung zur Innenstadt, Verbesserung der Erreichbarkeit und Ein-
sehbarkeit der einzelnen Sport- und Freizeitangebote, Querbarkeit 
Lüdenscheider Straße  

- Fahrverkehrsanbindung: Ordnung des ruhenden und fließenden Ver-
kehrs 

- Gestaltung der Radwegtrasse als wesentliches Verbindungselement 
und Teil des Rad- und Wanderroutenkonzeptes des Projektes 
„:Wasserquintett“ im Rahmen der Regionalen 2010  

- Erlebbarmachen der Stadt an der Wupper und Gestaltung des Erleb-
nisraums Wupper unter Einbeziehung der Europäischen Wasserrah-
menrichtlinien (EU-WRRL) 

- Rückgewinnung als Flusslandschaft 
- Verbesserung der wasserwirtschaftlichen und wasserökologischen 

Situation, insbesondere Entschärfung der Hochwassersituation unter 
Berücksichtigung der EU -WRRL 

- Schaffung von stadtverträglichen Entwicklungsperspektiven im Be-
reich Lüdenscheider Straße 

 
Beschlussvorschlag zu 7.): 
Die Bedenken hinsichtlich fehlenden Gesamtkonzepts werden zurückge-
wiesen.  
 
 
8.) die fehlenden Informationen des Bauausschusses sowie das ausstehende 

Konzept zur Finanzierungssicherung und Ersterstellung der Machbarkeit mit 
Folgekosten-/ Belastbarkeitsberechnungen. 

 
Stellungnahme zu 8.) 
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Die zuständigen politischen Entscheidungsgremien - Ausschuss für Stadt-
entwicklung und Umwelt sowie Rat der Stadt Wipperfürth – sind über das 
zugrunde liegende Gesamtkonzept einschließlich Finanzierungsmöglich-
keiten etc. umfassend informiert. (siehe auch Stellungnahme zu B, 7).) 
Dass in diesem für die Stadt Wipperfürth wichtigen Stadtraum Maßnahmen 
notwendig werden, wird von den politischen Gremien nicht in Frage ge-
stellt. Durch die Ausgestaltung der Planungen werden die Folgekosten auf 
das notwendige Maß reduziert. Durch eine zeitgemäße Herrichtung der 
Infrastruktur und Sanierung und Modernisierung der Sporteinrichtungen 
werden die Folgekosten minimiert. Dies ist jedoch nicht Inhalt des Bebau-
ungsplanverfahrens.  
 
Beschlussvorschlag zu 8.): 
Die Bedenken hinsichtlich fehlenden Informationen der politischen Gre-
mien und Finanzierungskonzept werden zurückgewiesen.  
 
9.) Es wird sich entschieden verwahren gegen den offensichtlichen Versuch, 

nicht auszuschließender gewollter Nichtbeteiligung der betroffenen Eigentü-
mer, um einer Interessenkollision aus dem Weg zu gehen. Ferner, unter of-
fenkundiger billigender Hinnahme nicht ausreichender Informationen der künf-
tigen Entscheidungsträger sowie noch zu prüfender, möglicherweise 
grenzwertiger Vorteilnahme Einzelner, den BP NR. 93 als so genannten 
„Freizeit-/ Seniorenpark B“ durchziehen zu wollen. Als Bürger der Stadt wird 
ein konstruktives Miteinander mit gewolltem Einzug von Bürger, Rat und Ver-
waltung erwartet. 

 

Stellungnahme zu 9.): 
Die Anschuldigungen hinsichtlich Vorteilnahme Einzelner werden ent-
schieden zurückgewiesen.  
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist die Öffentlichkeit umfassend be-
teiligt worden: bereits vom 21.11. bis 23.12.08 fand eine Auslegung des 
Vorentwurfs (frühzeitige Beteiligung) statt, nun wurde für einen weiteren 
Monat die Offenlage durchgeführt. Das Verfahren entspricht den Bestim-
mungen des Baugesetzbuches und wird in jedem Bauleitplanverfahren der 
Stadt in dieser Art durchgeführt.  
 
Dieses Projekt ist im Werdegang seit 2007 regelmäßig in öffentlichen Ausschüs-
sen beraten worden. Das Gesamtkonzept wurde in der Presse veröffentlicht (sie-
he auch Stellungnahme zu B, 7.)  
 
Die Ziele der Bauleitplanung sind unter Stellungnahme zu B, 7.) ausführlich dar-
gelegt. Ein Planungsschwerpunkt für Seniorenpark ist hierin nicht enthalten.  
 
Beschlussvorschlag zu 9.): 
Die Bedenken werden als nicht zutreffend zurückgewiesen.  
 
 
 
Schreiben C von 2 Anwohnern vom 10.03.2009 und Ergänzung vom 
12. und 14.03.2009 
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Wesentlicher Inhalt: 
 
Es sind zwei Grundstücke der Einwender betroffen. 
Gegen einzelne Punkte des Bebauungsplanes wird Einspruch eingelegt. 
Durch die Umwandlung der Grundstücke in Grünland etc. werden die Ein-
wender finanziell hart betroffen, da der Grundstückswert um das Mehrfa-
che sinkt und die Grundstücke letztlich unverkäuflich sind.  
Im Einzelnen: 
 
1) Gegen die Verfahrenstatik wird sehr harte Kritik geäußert. Im Septem-

ber 2008 ist das Gesamtareal Ohler Wiesen durch den Rat der Stadt 
Wipperfürth als förmliches Sanierungsgebiet beschlossen worden. 
Durch einen Hinweis Anfang Februar 2009 erfuhren die Einwender, 
dass deren Grundstücke im rückwärtigen Bereich der Lüdenscheider 
Straße entwertet werden sollen. Diese Entscheidung soll der Rat am 1. 
April 2009 durch Abstimmung treffen.  

 Die Stadt Wipperfürth beabsichtigt, Entscheidungen über Grundstücks-
entwertungen zu treffen und besitzt nicht den Mut, die betroffenen 
Grundstücksinhaber (5 Eigentümer) hierüber persönlich zu informieren. 
Diese Hintergangenschaft bezeichnen die Einwender als taktlos und 
äußerst unfair. Es lässt sogar die Vermutung ahnen, dass die Stadt auf 
lange Sicht mit den Grundstücken ein Vorhaben plant. Sollte dies der 
Fall sein, kann mit offenen Karten gespielt werden, die Beteiligten zu 
einem Vorgespräch an einen Tisch einzuladen und nicht so ein gemei-
nes Versteckspiel durchzuziehen. 

 Die Einwender haben sehr viele Telefonate mit Damen und Herren vom 
Stadtrat Wipperfürth geführt. Aus diesem Personenkreis wurde die 
Meinung gehört, dass die abstimmungsberechtigten Personen nicht 
richtig informiert sind. Dieser Plan läuft über dem Oberbegriff „Ohler 
Wiesen“, hier weiß jedes kleine Kind, dies betrifft den VfR Wipperfürth 
e.V.. In Wirklichkeit betrifft es die Eigentümer der Grundstücke im 
rückwärtigen Bereich der Lüdenscheider Straße. In dem 47-seitigen B-
Plan findet man die Bezeichnung „Lüdenscheider Straße“ kaum. Auch 
vom zurzeit bestehenden Spielplatz ist kaum die Rede. Plant die Stadt 
(federführend Herr Barthel) evtl. einen Seniorenpark? Vor dieser ver-
steckt gehaltenen Planung ist Tür und Tor für Spekulationen offen. 

 Es wird auch harte Kritik an dem gewählten Vertreter im Wahlbezirk 3 
geübt. Seine Aufgabe wäre gewesen, die Eigentümer der Lüdenschei-
der Straße zu informieren. 

 
 
Stellungnahme zu 1.) 
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist die Öffentlichkeit umfassend be-
teiligt worden: bereits vom 21.11. bis 23.12.08 fand eine Auslegung des 
Vorentwurfs (frühzeitige Beteiligung) statt, nun wurde für einen weiteren 
Monat die Offenlage durchgeführt. Das Verfahren entspricht den Bestim-
mungen des Baugesetzbuches und wird in jedem Bauleitplanverfahren der 
Stadt in dieser Art durchgeführt. Darüber hinaus wurde das Projekt im 
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Werdegang seit 2007 regelmäßig in öffentlichen Sitzungen beraten. Das 
Gesamtkonzept wurde in der Presse veröffentlicht (BLZ vom 10.04.08 u. 
29.08.08).  
 
Die Ziele und Planungsinhalte im Bereich der Lüdenscheider Straße sind 
in der BP-Begründung ausreichend an mehreren Stellen dargelegt (z.B. 
Kap. 1.1, 4., 5.). Städtebauliches Ziel ist die Schaffung von stadtverträgli-
chen Entwicklungsperspektiven im Bereich Lüdenscheider Straße. Ein 
Planungsschwerpunkt für Seniorenpark ist hierin nicht enthalten.  
Die Sorge um erhebliche finanzielle Nachteile durch die Festsetzungen 
hinsichtlich der Bebaubarkeit in diesem Bebauungsplan gegenüber der 
bisherigen rechtlichen Situation ist nicht begründet (siehe hierzu auch Stel-
lungnahme zu nachfolgender Anregung 2).  
 
Beschlussvorschlag zu 1.): 
Die Bedenken hinsichtlich unzureichender Öffentlichkeitsbeteiligung und 
erheblich entstehender finanzieller Nachteile werden zurückgewiesen.  
 
 
2) Hinter den Häuserreihen der Lüdenscheider Straße ist im Plan ein 

neuer durchgezogener Strich zu sehen. Soll diese Eingrenzung evtl. 
die neue Entwertungszone darstellen? Das Flurstück 148 ist voll betrof-
fen. Es wird darauf hingewiesen, dass seit 1999 vom Flurstück 145 hin 
zum Flurstück 148 ein Grundbuch eingetragenes Wegerecht besteht. 
Somit ist eine Zufahrt zum unbebauten Grundstück Flurstück 148 ge-
währleistet. Ebenfalls ist die Kanalisation über dieses Flurstück 148 
neu bebaut worden, d.h. für das Flurstück 148 mit benutzbar. Seiner-
zeit wurden 1999 alle Voraussetzungen für ein erschlossenes Bau-
grundstück geschaffen. Im Übrigen ist dieses Grundstück im Besitzab-
gabenbescheid 2009 noch als unbebautes Grundstück ausgewiesen. 
Eine Neuordnung dieses Flurstückes in Grün- oder Gartenland würde 
uns finanziell hart treffen. 

 Im BP 93.1 wird von unerwünschten Aufbauten gesprochen. Gemeint 
ist der jetzige Zustand im rückwärtigen Bereich der Lüdenscheider 
Straße. Was passiert, wenn man den Eigentümern die Möglichkeit ver-
bietet, bauliche Maßnahmen auf deren Grundstücken vorzunehmen? 
Es wird ein uninteressantes Niemandsland, keiner renoviert mehr, es 
entstehen verwahrloste Ruinen. Kein Eigentümer würde mehr Interesse 
am Zustand seines Grundstückes haben. Es wird darum gebeten, zu 
bedenken, ob dieses Bild neben einem Kinderspielplatz in die Land-
schaft passt. Hinzu wird kommen, dass dieses Gebiet der Müllplatz für 
nächtlichen Unrat werden kann. 

 Herr Bürgermeister Forsting wird gebeten, die Bebauungslinie wieder 
auf die Grenze zwischen Spielplatz und Eigentümer zu setzen. 

 
Stellungnahme zu 2.): 
 
Ein Regelungsbedürfnis für diesen Sachverhalt (Überbaubarkeit der Grundstü-
cke) erkannten die Stadtväter bereits vor mehreren Jahrzehnten. Der Durchfüh-
rungsplan Nr. 8 aus dem Jahr 1962 weist bereits eine Begrenzung der Überbau-
barkeit parallel zur Lüdenscheider Straße mit zwei- bis drei- bzw. eingeschossi-
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gen Gebäuden aus. Der rückwärtige Grundstücksbereich ist als private Grün- und 
Freifläche festgesetzt. Im Bereich der Grundstücke des Antragstellers ist nach 
diesem Durchführungsplan eine Überbauung nicht vorgesehen.  
Die auf Grundlage des § 34 BauGB erteilte Baugenehmigung für das Gebäude 
Nr. 43 geht zwar über das Maß des Durchführungsplan Nr. 8 in der Geschossig-
keit hinaus, wahrt jedoch den Grundgedanken einer straßenbegleitenden Bebau-
ung mit angemessenen Abstand zum Landschaftsraum. Die im Durchführungs-
plan dargestellte Überbaubarkeit wird nicht überschritten. Im aktuellen Bebau-
ungsplanentwurf orientiert sich die Baugrenze und Geschossigkeit an dem Ge-
bäude Nr. 43. Damit wird die bauliche Nutzbarkeit der Grundstücke gegenüber 
den Regelungen des Durchführungsplanes deutlich erhöht.  
 
Der rückwärtige Bereich ist im BP-Entwurf nicht explizit als Gartenland festge-
setzt, sondern als Mischgebiet. In den Bereichen außerhalb der Baufenster ist 
eine Bebauung nur eingeschränkt möglich durch Nebenanlagen (z.B. Gartenlau-
ben, Geräteschuppen). Ziel ist hier im Übergang zum bestehenden und aufzuwer-
tenden Erholungs- und Sportareal eine grüne Zwischenzone ohne bauliche Nut-
zungen und Anlagen.  
 
Um ein ungeordnetes Entstehen von Garagen und überdachten Stellplätzen ü-
berall im Plangebiet zu verhindern, sollen diese lediglich innerhalb der überbau-
baren Flächen zugelassen werden. Stellplatzanlagen sind uneingeschränkt zur 
Sicherung einer ausreichenden Anzahl von Stellplatzflächen jedoch zulässig.  
 
Eine Vergrößerung der überbaubaren Flächen mit dem Ziel, auch im rückwärti-
gen Grundstücksbereich (Haupt-)Gebäude errichten zu können, widerspricht 
sämtlichen bauleitplanerischen Überlegungen der letzten 50 Jahre und wird da-
her ausgeschlossen. Sie wird im Bereich der Gebäude Lüdenscheider Straße 31 
- 37 im geänderten Entwurf lediglich aufgrund der Bestandssicherung ermöglicht 
(siehe hierzu Stellungnahme zu Anregung B, E und K.)  
 
Der Ausschluss der über die Definition von Nebenanlagen hinausgehenden Ge-
bäude (z.B. Lagerhallen etc.) und Garagen im verbleibenden rückwärtigen Be-
reich ist wie folgt begründet:  
 
- Die bebauten Bereiche der Lüdenscheider Straße sind Bestandteil des Ge-

samtplangebietes Wupper-Innenstadt, Teilbereich Ohler Wiesen. Im Sinne ei-
ner Rahmenplanung wurde für dieses Areal ein Nutzungs- und Freiraumkon-
zept und darauf aufbauend ein Integriertes Handlungskonzept erstellt, die in 
den politischen Gremien beraten und in öffentlichen Sitzungen beschlossen 
wurden (siehe auch BLZ vom 10.04.2008 und 29.08.2008). Ein wesentliches 
Ziel dieses Konzeptes ist, die Innenstadt Wipperfürths wieder mit dem Natur-
raum Wupper zu vernetzen und den Erholungs- und Freizeitbereich Ohler 
Wiesen mit Schaffung von Spiel-, Freizeit- und Erholungsangeboten und Auf-
enthaltsbereichen im öffentlichen Raum aufzuwerten. Eine ungeordnete Ent-
stehung von unterschiedlichen Gebäuden im rückwärtigen Bereich der 
Grundstücke würde diesem Ziel zu wider laufen. Aufgrund der mit dieser Pla-
nung verfolgten Zielsetzung, den öffentlichen Bereich um die Ohler Wiesen 
aufzuwerten und als attraktiven Grün- und Freizeitbereich zu gestalten, besitzt 
der Bereich Lüdenscheider Straße eine besondere städtebauliche Bedeutung. 
 
Zum einen ist sie Nahtstelle zwischen öffentlichen Freiraum und Innenstadt, 
zum anderen fasst sie als Straßen begleitende Bebauung, teilweise im ortsty-
pischen bergischen Baustil errichtet, eine der wichtigsten Zufahrtsstraßen zur 
Innenstadt. Es ist städtisches Ziel, den privaten Freiraum von einer weiteren 
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Bebauung (mit Ausnahme von Nebenanlagen) frei zu halten.  
 
Ein Wertverlust ist mit dieser Festsetzung nicht verbunden, denn auch nach be-
stehendem Recht ist eine Bebauung in der zweiten Reihe nicht zulässig, auch 
wenn ein Wegerecht zur Erreichung der Gartenflächen besteht.  
 
Eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Umfeld des jeweiligen Eigentums 
ist auch von Vorteil für den Grundstücksbesitzer, denn es bedeutet einheitlich für 
das gesamte Plangebiet, das in den sensiblen Gartenbereichen nicht ungeordnet 
bauliche Anlagen entstehen.  
 
Den Bedenken hinsichtlich Bestandschutz wird in der Form gefolgt, dass im ge-
änderten Entwurf die legal errichteten Hauptgebäude im Bereich der Flurstücke 
46 bis 50 (siehe Stellungnahme zur Anregung B) durch Baugrenzenfestsetzung 
gesichert werden.  
 
Die Stadt kann durch die Schaffung zusätzlicher Baumöglichkeiten keinen 
positiven Einfluss auf ein eventuell eintretendes Negativszenario nehmen 
und sich daraus begründet nicht dazu verleiten lassen, einen städtebaulich 
ungewollten Zustand weiter zu verfestigen. Seit 1962 ist übergeordnetes 
Ziel, die Entwicklungsabsichten in diesen Bereichen einheitlich und ver-
bindlich für alle zu ordnen und die Bebaubarkeit im vorderen Bereich der 
Grundstücke zu konzentrieren.  
 
Beschlussvorschlag zu 2.):  
Der Anregung zur Festsetzung eines Baufensters im Flurstück 148  wird 
nicht gefolgt. 
 
 
3) Auf dem Flurstück 150 stehen nordöstlich 3 Garagen. Die 3. (untere) 

Garage ist ebenfalls von der neuen Entwertungszone betroffen. Diese 
Garage ist nebenbei noch von dem Wurzelgewächs eines Ahornbau-
mes bedroht (der Stadt bekannt, s. Schreiben IV 6-61-AL vom 
14.12.1999, Hr. Albrecht). Sollte der Ahornbaum in Zukunft das Mau-
erwerk der Garagen beschädigen, laufen die Einwender Gefahr, dass 
eine Neuerrichtung nicht genehmigt wird. Auch hier droht den Einwen-
dern eine finanzielle Härte. 

  
Stellungnahme zu 3.) 
Auch für diesen Bereich der bestehenden Garagen war es städtebauliches Ziel, 
keine baulichen Anlagen in der Nahtstelle zur öffentlichen Grünfläche in Zukunft 
zu errichten. Die bestehende Garage hat Bestandsschutz.  
 
Der Anregung der Einwender wird jedoch Rechnung getragen und in diesem Be-
reich zeichnerisch eine Fläche für Garagen und überdachte Stellplätze ausgewie-
sen.  
 
Beschlussvorschlag zu 3.) 
Der Anregung wird gefolgt, in dem im Bereich der bestehenden Garagen 
eine Fläche für Garagen und überdachte Stellplätze festgesetzt wird. Es 
erfolgt eine entsprechende Anpassung im Planteil, der textlichen Festset-
zungen und Begründung. 
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4) Errichtung einer Mauer gegen Lärm: 
 Es soll eine insgesamt 70 m lange Schallschutzmauer in 3 m Höhe er-

richtet werden. Die Einwender wohnen seit 1980 dort und haben in fast 
30 Jahren nicht ein Mal gegen Spielplatzlärm, Fußballbetrieb etc. Ein-
wände erhoben. Hier wird Rücksicht auf 1 Person genommen, der seit 
Jahren bekanntlich gegen jeden Lärm von Kinderspielplatz, Fußballbe-
trieb, Reitturnier, Busunternehmer Höller und früher Gaststätte „Drei 
Böcken“ mit Hilfe eines Lärmmessgerätes den Genannten manchen 
Ärger macht. Die Einwender sind gegen den Bau dieser Mauer, zumin-
dest gegen die geplante 34 m lange Mauer entlang deren Grundstück. 
Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass durch die geplante Mauer 
das nächtliche Treiben an den Wochenendtagen wahrscheinlich noch 
mehr zunehmen wird.  

 
 
Stellungnahme zu 4.) 
Die Lärmschutzkonstruktion ist nicht entlang des Grundstückes geplant, sondern 
im Bereich des Fußballplatzes und aus immissionsschutzrechtlicher Sicht erfor-
derlich. Hierbei wird im nachfolgenden Planverfahren auf eine ansprechende, 
dem Standort Rechnung tragende Gestaltung geachtet werden.  
 
Das Sportplatzareal wird eingezäunt, die Lärmschutzwand wird in die Sportanla-
ge integriert. Hierdurch einen Zusammenhang mit der nächtlichen Frequentierung 
zu bilden, ist unbegründet. Insgesamt soll das Parkareal einsehbar gestaltet wer-
den, so dass sich im Vergleich zu heute eher eine Verbesserung einstellen wird.  
 
Die Errichtung einer Lärmschutzeinrichtung ist aufgrund der Nähe zur Wohnbe-
bauung aus Schallschutzgründen erforderlich. 
 
Beschlussvorschlag zu 4.):  
Der Anregung zum Entfall der Lärmschutzwand wird nicht gefolgt. 
 
 
5) Landschaftsbalkon mit Gastronomie: 
 Hier plant der VfR ein Vereinsgebäude mit weiteren Räumlichkeiten für 

Radfahrer und Wanderer, wogegen keine Einwände bestehen. Es wird 
aber Einspruch eingelegt gegen das geplante Gastronomiegewerbe. 
Seit kurzem gibt es die „Alte Drahtzieherei“, die mit den anfallenden 
Unterhaltungskosten zu kämpfen hat. 

 
Stellungnahme zu 5.) 
Geplant ist im Bereich der festgesetzten Gemeinbedarfsfläche ein Informa-
tionsgebäude und Vereinsheim. Neben Räumen für Informationen und 
Ausstellungen (Infobox) sowie öffentlichen Toiletten soll gegebenenfalls 
auch ein Angebot für einfache Gastronomie in Form eines Kiosks (Geträn-
ke und Snacks) entstehen können. Ein Gastronomieangebot vergleichbar 
mit der „Alten Drahtzieherei“ ist nicht geplant. Relevante Beeinträchtigun-
gen der Bebauung Lüdenscheider Straße gemäß der Bewertung des Im-
missionsschutzes sind hierdurch nicht gegeben. Der konkrete immissions-
schutzrechtliche Nachweis wird im Rahmen des nachfolgenden Bauge-
nehmigungsverfahrens erbracht.  
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Beschlussvorschlag zu 5.):  
Die Bedenken werden als nicht zutreffend zurückgewiesen. 
 
 
6) Parkplatz und Mehrzweckplatz: 
 Gegen den Parkplatz werden keine Bedenken erhoben. Es wird eben-

falls alles akzeptiert, was in den letzten Jahren in diesem Bereich an 
Veranstaltungen durchgeführt wurde. Es wird nicht akzeptiert, wenn 
Veranstaltungen gewerblicher Art (Zirkus, Kirmes, Trödelmarkt) statt-
finden.  

 
 
Stellungnahme zu 6.)  
Der im Bebauungsplanentwurf festgesetzte Mehrzweckplatz dient überwiegend 
zur Deckung des Parkplatzbedarfes, sollte aber zusätzlich auch für Feste genutzt 
werden können. Daher wurde die Festsetzung Mehrzweckplatz gewählt. Immissi-
onsschutzrechtlich dürfen Veranstaltungen maximal an 10 Tagen im Jahr stattfin-
den. Die planungsrechtliche Ermöglichung eines Festplatzes für gewerbliche 
Veranstaltungen ist kein Planungsziel und wird auch nicht mit dieser Planung 
vorbereitet. 
 
Außerhalb des Bebauungsplanes, im Bereich der heutigen Reitanlage ist die An-
lage eines größeren Mehrzweckplatzes geplant, der auch für Veranstaltungen wie 
Trödelmarkt, Zirkus etc. genutzt werden soll. Dies ist jedoch nicht Inhalt des jetzi-
gen Bebauungsplanes.  
 
Beschlussvorschlag zu 6): 
Die Bedenken hinsichtlich des Mehrzweckplatzes im Plangebiet werden als nicht 
zutreffend zurückgewiesen.  
 
 
 
7) Was geschieht mit den Plätzen im BP 93.2 usw. (u.a. „Drei Böcken“)? 

Wird hier auch schon unter dem Mantel der Verschwiegenheit gearbei-
tet? Das Vorhaben in diesem Gebiet geht die Einwender sicherlich indi-
rekt etwas an. 

 
Stellungnahme zu 7.): 
Das gesamte Areal Ohler Wiesen ist ein Projekt der Regionalen 2010. Dieses 
Projekt ist im Werdegang seit 2007 regelmäßig in öffentlichen Ausschüssen bera-
ten worden. Das Gesamtkonzept wurde zudem in der Presse veröffentlicht (BLZ 
vom 10.04.2008 und 29.08.2008), siehe hierzu auch Stellungnahme zu C 2. 
 
Beschlussvorschlag zu 7.): 
Die Bedenken hinsichtlich unzureichender Information werden zurückgewiesen.  
 
 
 
Ergänzendes Schreiben C1 vom 12.03.2009 
 
Wesentlicher Inhalt: 
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1.) Die festgesetzte Baugrenze verläuft sogar durch die bestehende Ter-
rasse. Diese Einschränkung geht zu weit. Es wird beantragt, zumindest 
den Bau eines Wintergartens im rückwärtigen Bereich zuzulassen.  

 
 
Stellungnahme zu 1.) / Beschlussvorschlag zu 1.): 
Der Anregung der Einwender wird wie folgt Rechnung getragen: 
 
Die Planzeichnung wird in der Art geändert, dass die überbaubare Fläche das 
bestehende, zurückgesetzte Gebäude umfasst und im rückwärtigen Bereich im 
vertretbaren Rahmen eine Überbauung ermöglicht. Der Rücksprung ist städte-
baulich begründet in der Öffnung zum Freiraum. Die Begründung wird entspre-
chend angepasst. 
 
 
2.) Neben den bereits erläuterten mehrfachen Grundstücksentwertungen, 

Wertverlust am eigenen Wohnhaus und der Lärmschutzmauer werden 
wir durch Anliegerbeteiligung an einer Straße belastet, die zu 90% von 
Nicht-Anwohnern befahren wird, z.B. Schülern, Sportlern, Spielplatzbe-
sucher, Reit-Verein und später Parkplatz für Radfahrer und Wanderer.  

 
Stellungnahme zu 2.): 
Die Beteiligung der Anlieger an den Kosten der Erschließung richtet sich nach 
dem Kommunalabgabengesetz (KAG) und wird auch im nicht beplanten Innenbe-
reich angewendet. Es besteht jedoch seit 1962 bereits ein Durchführungsplan. 
 
Beschlussvorschlag zu 2.): 
Die Bedenken sind im Bauleitplanverfahren nicht abwägungsrelevant und werden 
daher hier zurückgewiesen.  
 
 
 
Ergänzendes Schreiben C2 vom 14.03.2009 
 
Wesentlicher Inhalt: 
Bedenken gegen die Planung wegen 
- unverhältnismäßige Beeinträchtigung durch Beschränkung auf überbaubare 

Fläche (22,0 m Baugrenze) 
- unverhältnismäßige Beeinträchtigung durch Nichtzulässigkeit von Garagen 

und überdachten Stellplätzen im hinteren Grundstücksbereich 
- Fehlender Bedarf / Unverträglichkeit Mehrzweckplatz 
- Lärmschutzwand 
- Widerspruch gegen den Ratsbeschluss vom 16.09.08: fehlende Informatio-

nen der betroffenen Eigentümer 
 
 
Stellungnahme: 
Die Bedenken werden überwiegend zurückgewiesen, siehe Stellungnahme zur 
Bürgeranregung D).  
 
Zur Zulässigkeit von Garagen und Überbauung, siehe Stellungnahme und Be-
schlussvorschläge zu C, 3.) und C1, 1.).  
 
Kein Beschluss erforderlich.  
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Schreiben D) eines Eigentümers vom 11.03.2009 
 
Hinweis: die Stellungnahme des Einwenders gliedert sich in die lfd. Nr. 1.) bis lfd. Nr.13.). 
Die darüber hinaus in der Zusammenfassung des Einwenders oder im Anschreiben auf-
geführten Bedenken und Anregungen werden im Anschluss behandelt (Nummerierung A1 
bis A6).  
 
 
Widerspruch / Stellungnahme lfd. Nr. 1 
 
Fehlerhafte Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes 
 
Der Bebauungsplan stellt nicht die exakten Verhältnisse vor Ort dar. Ent-
sprechend wird ihm in der vorliegenden Form widersprochen, da er zu ei-
ner fehlerhaften Abschätzung der notwendigen Sanierungseingriffe und 
der geforderten Baulinie von 22 m führt. 
 
Begründung 
• Die rückwärtige Bebauung im Bereich der Lüdenscheider Straße 29 bis 

45 (BP 93.1) ist fehlerhaft wiedergegeben. Die vorhandene Stein- und 
Erdbauwerke werden nicht vollständig erfasst und bewertet (trotz 17-
jähriger Vorbereitungen des Sanierungsvorhabens). 

• Entsprechend ist zu vermuten, dass weitere Erfassungsfehler im Be-
reich der östlichen Lüdenscheider Straße bis hin zur Leiersmühle vor-
liegen. 
Die Projektverantwortlichen werden gebeten, 
a) eine vollständige und korrekte Gesamterhebung für den Gesamt-

bereich des BP 93 wie auch gleichermaßen für den BP 93.1 dar-
zustellen, 

b) hierbei zu erläutern, wo ein Bestandsschutz greifen soll und wo 
nicht, 

c) daraus resultierend auch je Einzelfall abzuschätzen, welche Kon-
sequenzen und wirtschaftlichen Eingriffe hier zu erwarten sind. 

d) Auf dieser Basis wird um Erläuterung gebeten, welche Einzelab-
stimmungen mit Grundstückseigentümern oder Mietern in den seit 
Festsetzung als Sanierungsgebiet mit Beschluss vom 02.10.1990 
stattgefunden haben oder in Zukunft konkret beabsichtigt sind. 

 
• Entsprechend bleibt zu vermuten, dass man diese Unsicherheiten be-

wusst planungsrechtlich eingebaut hat, um sich die stillschweigende 
Zustimmung der hier betroffenen Grundstückseigentümer zum BP 93.1 
zu ermöglichen. Das Erpressungspotential (drohender Abriss bzw. dro-
hende Nutzungsverbote etc.) ist wirtschaftlich hoch und offensichtlich. 

• Baurechtlich unerfahrene Grundstückseigentümer wurden in den letz-
ten Tagen mit dem Verweis auf den Bestandsschutz beruhigt. Ihnen 
wurde aber im Sinne einer verständlichen und Empfänger orientierten 
Darstellung der Konsequenzen nicht oder nicht umfassend erläutert. 
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Der so genannte Bestandsschutz ist mit gravierenden wirtschaftlichen 
Mängeln behaftet. Einerseits kann er sich nicht auf die nicht erfassten 
Bauwerke und Nutzungen erstrecken, andererseits verliert er seinen Wert, 
wenn, wie von der Verwaltung mündlich dargestellt, eine zukünftige Nut-
zungsänderung jenseits der 22 m Baulinie kaum noch möglich ist. Und 
würde ein Gebäude brennen, dürfte es nicht einmal mehr aufgebaut wer-
den. Dies führt zu einer mittelfristigen Entwertung und Ruinenlandschaft 
entlang der rückwärtigen Seite der Lüdenscheider Straße. Diese Entwick-
lungsprognose steht darüber hinaus im krassen Widerspruch zu den quali-
tativen Sanierungszielen der Ohler Wiesen. 
 
 
Stellungnahme zu lfd. Nr. 1: 
Als Planunterlage für den Bebauungsplanentwurf wurde die ALK (Automatisierte 
Liegenschaftskarte, Stand 2005) verwendet, die der bildliche Teil des Liegen-
schaftskatasters ist. Im Bereich der geplanten baulichen Veränderungen (Sport- 
und Grünanlagen etc.) wurde zusätzlich eine vermessungstechnische Ergänzung 
mit Gehölzbeständen und Höhen erstellt. Gemäß Planzeichenverordnung sind für 
Bauleitpläne Karten zu verwenden, die in Genauigkeit und Vollständigkeit den 
Zustand des Plangebietes in einem für den Planinhalt ausreichenden Grade er-
kennen lassen. Die angesprochenen Nebengebäude und Erdbauwerke sind in 
dieser amtlichen Karte nicht enthalten. Da dieses für die getroffenen Festsetzun-
gen nicht erforderlich und der Abbildungsinhalt der Karte ausreichend ist, ist das 
Fehlen hinnehmbar. Die Stadt und das Planungsbüro haben sich entgegen dieser 
Vorwürfe sehr Wohl mit der Situation vor Ort beschäftigt. Die im Bebauungsplan 
dokumentierten und begründeten Planungsabsichten sind städtebaulich begrün-
det (siehe auch Stellungnahme zu D, lfd. Nr.2) und decken sich zudem mit den 
Festlegungen des Durchführungsplans von 1962. Die Gründe für das Festhalten 
an diesen Planungszielen sind den folgenden Stellungnahmen zu entnehmen.  
 
Wieviele und welche Einzelabstimmungen in der Vergangenheit mit 
Grundstückseigentümern in diesem Bereich geführt wurden, ist nicht für 
die Beurteilung der abwägungsrelevanten Belange von Bedeutung. Die 
Vorwürfe hinsichtlich Erpressungsversuch und Verschleierung werden zu-
rückgewiesen: Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist die Öffentlichkeit 
umfassend beteiligt worden: bereits vom 21.11. bis 23.12.08 fand eine 
Auslegung des Vorentwurfs (frühzeitige Beteiligung) statt, nun wurde für 
einen weiteren Monat die Offenlage durchgeführt. Das Verfahren ent-
spricht den Bestimmungen des Baugesetzbuches und wird in jedem Bau-
leitplanverfahren der Stadt in dieser Art durchgeführt.  
 
Der Bebauungsplan ist Teil des Gesamtplangebietes Wupper-Innenstadt, 
Teilbereich Ohler Wiesen. Im Sinne einer Rahmenplanung wurde für die-
ses Areal ein Nutzungs- und Freiraumkonzept und darauf aufbauend ein 
Integriertes Handlungskonzept erstellt, die in den politischen Gremien be-
raten und in öffentlichen Sitzungen beschlossen wurden (siehe auch BLZ 
vom 10.04.2008 und 29.08.2008). Es fanden somit umfassende Informati-
onen statt.  
 
 
Beschlussvorschlag zu 1.): 
Die oben aufgeführten Bedenken hinsichtlich unzureichender Bestandsaufnahme 
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des Ist-Zustandes werden zurückgewiesen.  
 
Den Bedenken hinsichtlich unzureichender Berücksichtigung des Bestandsschutz 
wird in der Form gefolgt, dass im geänderten Entwurf die legal errichteten Haupt-
gebäude und Garagen im Bereich der Flurstücke 46 bis 50 (siehe Stellungnahme 
zur Anregung B) durch Baugrenzenfestsetzung gesichert werden. (siehe Be-
schlüsse zu B, D und K). 
 
Die sonstigen Bedenken (Verunsicherung) werden als nicht zutreffend zurückge-
wiesen.  
 
 
Widerspruch / Stellungnahme, lfd. Nr. 2 
 
Wegfall der Baulinie „22-Meter“ / Verbot Zweite Reihe  
 
Der Baulinie von 22 Metern wird widersprochen. Sie ist weder unter Wür-
digung der Gesamtsituation des BP 93 begründet, noch städtebaulich 
wünschenswert, da sie die Entstehung von Angsträumen geradezu fördert.
 
Darüber hinaus stellt die vorgesehene Baulinie einen wesentlichen wirt-
schaftlichen Eingriff für die unmittelbar Betroffenen dar, der nicht hinzu-
nehmen ist – auch nicht angesichts der zu beachtenden Konsequenzen 
der Immissionsverordnung für Sportstätten. 
Entsprechend ist zu fordern, die Baulinie komplett aufzuheben und mit den 
Grundstückseigentümern eine städtebaulich anspruchsvolle Bebauung 
entlang der Grenze zu den Ohler Wiesen zu erreichen. 
 
Begründung 
• Wie bereits in der Stellungnahme 1 erläutert, ist der bauliche Ist-

Zustand entlang der Lüdenscheider Straße fehlerhaft erfasst, wodurch 
eine Abwägung grundsätzlich erschwert und anfechtbar wird. 

• Der hier relevante BP 93 (bis zur Leiersmühle) dokumentiert (sofern er 
dann korrekt und vollständig ist) eine überwiegende bauliche Nutzung 
des Hinterlandes. Er zeigt zahlreiche Baukörper in der so genannten 
„Zweiten Reihe“ und zeigt Baukörper mit erheblichen Bautiefen. Die 
hier angesprochenen Gebäude wurden überwiegend im Rahmen eines 
geordneten Baugenehmigungsprozesses in den letzten Jahren bewil-
ligt. Entsprechend der hier praktizierten Genehmigungspraxis und der 
im BP 93 angestrebten einheitlichen Linie ist hier nicht erkennbar, auf 
welcher Basis eine Baulinie von 22 m stichhaltig begründet wird. 

• Aus allen bekannten Ausführungen ist nur bekannt, dass man als ein-
ziges Argument für die Herleitung der Baulinie und des Verbotes der 
„Zweiten Baureihe“ die rückwärtige Hausgrenze des Hauses Lüden-
scheider Straße 43 heranzieht, die sich in etwa mit der Balkongrenze 
des Leiters des Bauamtes Wipperfürth deckt. Weiterführende Erklärun-
gen oder Herleitungsansätze wurden auf Nachfrage nicht gegeben. 
Dieser Herleitung wird entsprechend strikt widersprochen. Die Bauli-
niengrenze deckt sich nicht mit der überwiegend vorzufindenden Situa-
tion bis zu Leiersmühle, und sie deckt sich auch nicht mit dem Rand 
der gewerblich genutzten Flächen im Bereich Nr. 29 ff.. 
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• Die öffentlich ausliegenden Planungen des BP 93 zeichnen für das A-
real „Dreiböcken“ eine größere bauliche Nutzung ein, die eine Gesamt-
nutzung des Grundstückes in größerer Breite und Tiefe vorsehen, ohne 
hier aber konkrete Aussagen zu machen. 
Da dieses Areal aber bereits heute die volle ca. 80 m tiefe Grund-
stücksfläche nutzt und dieses Areal im Sanierungsgebiet des BP 93 
liegt, ist es für eine Beurteilung der Baugrenze Ziel führend, wenn die 
konkreten Baulinien des unmittelbar angrenzenden Areals „Dreiböcken“ 
bekannt, öffentlich diskutiert und berücksichtigt werden.  
Das „Dreiböcken-Areal“ bzw. das VfR-Vereinsheim bildet nämlich eine 
natürliche Flucht mit den heute existierenden Baukörpern entlang der 
Lüdenscheider Straße 21 bis 45 und zwar exakt entlang der Grund-
stücksgrenze zur Ohler Wiesen. Darüber hinaus ist es ein Fluchtpunkt 
für die Bebauung entlang der östlichen Lüdenscheider Straße bis zur 
Leiersmühle.  
 
Für eine Abwägung der beabsichtigten Baulinie ist deshalb die Beant-
wortung der folgenden Fragen unverzichtbar: 
 
A1) Gibt es ein vollständiges und fehlerfreies Verzeichnis für den ge-

samten BP 93, das die Bautiefen der Bebauung (darin unter-
schieden nach Bautiefe der Ersten Reihe und Bautiefen inkl. der 
„Zweiten Reihe“) aufzeichnet? 

AA) Wenn nicht, wird deren Erstellung gefordert. 
A2) Wenn ja, wird eine Offenlegung, Diskussion und öffentliche Ab-

wägung hierzu gefordert. 
 
Hierbei ist nicht nur die grafische Aufbereitung gefragt, sondern es 
müssen Fakten und Zahlen her. Erst auf dieser Basis ist eine Würdi-
gung der derzeit vorgesehenen und äußerst restriktiven bzw. willkürli-
chen Festlegung der Baulinien im BP 93.1 möglich. 
 
B) Wird das auf dem Areal befindliche Vfr-Vereinsheim abgerissen 

und die Fläche renaturiert? 
B1) Wenn ja, auf Basis welcher Beschlusslage? 
B2) Wenn nein, ist eine weitere bauliche Nutzung (Bestand oder Neu-

bau) an dieser Stelle möglich und vorgesehen? Wenn ja, wäre 
dies ein wesentlicher Ausgangspunkt für die Festlegung der Bau-
tiefen, denn dieser Punkt wäre dann ein „historisch geborener“ 
und „entwicklungspolitisch gekorener“ Fluchtpunkt. 

C) Liegen der Stadt oder den am Planungsprozess beteiligten Per-
sonen und Einrichtungen Informationen vor, die eine konkrete 
Bebauung des Areals „Dreiböcken“ zum Gegenstand haben, so 
z.B. in Form von informellen oder formellen Bauvoranfragen, In-
vestorengesprächen o.ä.? 

C1) Wenn nein, bitte ich um eine entsprechende schriftliche Erklärung.
C2) Wenn ja, bitte ich um konkrete Stellungnahme, wie man hier eine 

Grundstücksnutzung (Grundflächenzahl, Bautiefe) erlauben wür-
de. 
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• Das Festhalten an einer restriktiven Baulinie (22 m) und an einem re-
striktiven Bestandsschutz führt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu 
einer weiteren Verödung der rückwärtigen Lüdenscheider Straße (mit-
telfristiger Leerstand, Ruinenlandschaft). Dieses Szenario steht in kras-
sem Widerspruch zu den Zielen des Sanierungsgebietes. Jedenfalls 
kann es nicht Ziel sein, dass man für sechsstellige Summen Land-
schaftsbalkone anlegt, um dann die via Bestandsschutz „zementierte“ 
Hässlichkeit der rückwärtigen Lüdenscheider Straße verwundert zu be-
trachten.  
Dieser Planungsfehler kann nur behoben werden, wenn man eine wirt-
schaftlich sinnvolle und ästhetisch ansprechende Bebauung entlang 
der Grundstücksgrenze zur Ohler Wiese zulässt – und zwar in voller 
Grundstückstiefe. 

• Die im Bebauungsplan vorgeschlagene „Kosmetik-Fassade“ aus Hecke 
und ca. 10 bis 15 m hohen Bäumen kann diesen Mangel weder struktu-
rell noch städtebaulich gewollt ausgleichen. Es würde ein hässlicher 
Rückzugsraum für Ungeziefer/ Ratten etc. und Angstraum entstehen, in 
unmittelbaren Bereich des Kinderspielplatzes („Heroinnadel im Sand-
kasten“). Es liegt eine fehlerhafte Abschätzung der Konsequenzen in 
der Bauplanung vor. Dass das ausdrücklich formulierte B-Plan-Ziel der 
Beseitigung von Angsträumen (Jugend-Gangs, Drogenabhängige, „Al-
koholiker-Bänke“, „Gestrandete“, „Vandalismus-Täter“ etc.) hat man 
damit deutlich verfehlt. 

• Entsprechend ist dann auch zu fordern, die bauliche Nutzung der 
Grundstücke der Lüdenscheider Straße bis zur Grenze zu den Ohler 
Wiesen zu ermöglichen. Einerseits weil dies in der Logik der Baulinie 
und der überwiegend vorfindbaren Bebauung des BP 93 liegt. Anderer-
seits ist nur so sichergestellt, dass die Grundstückseigentümer Verant-
wortung für ihr Hinterland übernehmen und eben dafür Sorge tragen, 
dass keine zusätzlichen Angsträume entstehen. Diese Verantwortung 
wäre bei einer Umwandlung in wertloses Gartenland und zukünftigen 
Nutzungsverboten sicherlich nicht gegeben. 

• Den aufgezeigten Forderungen kann man nur gerecht werden, wenn 
man mit den Grundstückseigentümern einen offensiven, auf Investitio-
nen und Sanierungsmaßnahmen gerichteten Entwicklungsdialog 
schnellstmöglich beginnt (analog zum Vorgehen mit dem VfR). Hierfür 
ist es aber unerlässlich, die bisherigen Restriktionen aus dem Bebau-
ungsplan herauszunehmen. Anderenfalls kann man einen partner-
schaftlichen Entwicklungsdialog nicht erwarten.  

• Die derzeit öffentlich ausliegende Begründung zum Bebauungsplan 
gemäß § 9 Abs. 8 BauGB sagt auf Seite 6: „Die städtebaulichen Kan-
ten der Nordbebauung der Lüdenscheider Straße werden durch Arron-
dierung der Bebauung und Baulückenschließung neu definiert“. Dieser 
Aussage wird widersprochen, da der Inhaber der Baulücke dem vorlie-
genden Bebauungsplan widerspricht und auch nicht bereit ist, unter 
den aufgezeigten Bedingungen (Fehl-) Investitionen zu tätigen.  

 
 
Stellungnahme zur lfd. Nr. 2: 
Die Bedenken hinsichtlich unzureichender Bebaubarkeit werden zurück-
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gewiesen:  
 
Im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung soll sich die bauli-
che Tätigkeit im vorderen Bereich der Grundstücke, d.h. zur Lüdenschei-
der Straße hin orientieren. Dies wird durch Festsetzung einer Baugrenze – 
nicht Baulinie – gewährleistet.  
Ein Regelungsbedürfnis für diesen Sachverhalt (Überbaubarkeit der 
Grundstücke) erkannten die Stadtväter bereits vor mehreren Jahrzehnten. 
Der Durchführungsplan Nr. 8 aus dem Jahr 1962 weist bereits eine Be-
grenzung der Überbaubarkeit parallel zur Lüdenscheider Straße mit zwei- 
bis drei- bzw. eingeschossigen Gebäuden aus. Der rückwärtige Bereich 
der Grundstücke ist dort als private Grün- und Freifläche festgesetzt.  Die 
auf Grundlage des § 34 BauGB erteilte Baugenehmigung für das Gebäude 
Nr. 43 geht zwar über das Maß des Durchführungsplan Nr. 8 in der Ge-
schossigkeit hinaus, wahrt jedoch den Grundgedanken einer straßenbe-
gleitenden Bebauung mit angemessenen Abstand zum Landschaftsraum. 
Die im Durchführungsplan dargestellte Überbaubarkeit wird nicht über-
schritten. Im aktuellen Bebauungsplanentwurf orientiert sich die Baugrenze 
und Geschossigkeit an dem Gebäude Nr. 43. Damit wird die bauliche 
Nutzbarkeit des Grundstücks gegenüber den Regelungen des Durchfüh-
rungsplanes deutlich erhöht.  
 
Eine Vergrößerung der überbaubaren Flächen mit dem Ziel, auch im rück-
wärtigen Grundstücksbereich (Haupt-)Gebäude und Garagen errichten zu 
können, widerspricht sämtlichen bauleitplanerischen Überlegungen der 
letzten 50 Jahre und wird daher ausgeschlossen. Sie wird im Bereich der 
Gebäude Lüdenscheider Straße 31 -37 im geänderten Entwurf lediglich 
aufgrund der Bestandssicherung ermöglicht (siehe hierzu Stellungnahme 
zu Anregung B, E und K.) 
 
Der Ausschluss der über die Definition von Nebenanlagen hinausgehen-
den Gebäude (z.B. Lagerhallen etc.) und Garagen im verbleibenden rück-
wärtigen Bereich ist wie folgt begründet:  
 
- Die bebauten Bereiche der Lüdenscheider Straße sind Bestandteil des Ge-

samtplangebietes Wupper-Innenstadt, Teilbereich Ohler Wiesen. Im Sinne ei-
ner Rahmenplanung wurde für dieses Areal ein Nutzungs- und Freiraumkon-
zept und darauf aufbauend ein Integriertes Handlungskonzept erstellt, die in 
den politischen Gremien beraten und in öffentlichen Sitzungen beschlossen 
wurden (siehe auch BLZ vom 10.04.2008 und 29.08.2008). Ein wesentliches 
Ziel dieses Konzeptes ist, die Innenstadt Wipperfürths wieder mit dem Natur-
raum Wupper zu vernetzen und den Erholungs- und Freizeitbereich Ohler 
Wiesen mit Schaffung von Spiel-, Freizeit- und Erholungsangeboten und Auf-
enthaltsbereichen im öffentlichen Raum aufzuwerten. Eine ungeordnete Ent-
stehung von unterschiedlichen Gebäuden im rückwärtigen Bereich der 
Grundstücke würde diesem Ziel zu wider laufen. Aufgrund der mit dieser Pla-
nung verfolgten Zielsetzung, den öffentlichen Bereich um die Ohler Wiesen 
als attraktiven Grün-, Freizeit- und Erholungsbereich aufzuwerten, besitzt der 
Bereich Lüdenscheider Straße eine besondere städtebauliche Bedeutung.  
 
Zum einen ist sie Nahtstelle zwischen öffentlichen Freiraum und Innenstadt, 
zum anderen fasst sie als Straßen begleitende Bebauung, teilweise im ortsty-
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pischen bergischen Baustil errichtet, eine der wichtigsten Zufahrtsstraßen zur 
Innenstadt. Es ist städtisches Ziel, den privaten Freiraum von einer weiteren 
Bebauung (mit Ausnahme von Nebenanlagen) frei zu halten.  

 
Ein Wertverlust ist mit dieser Festsetzung nicht verbunden, denn auch nach be-
stehendem Recht ist eine Bebauung in der zweiten Reihe nicht zulässig. Darüber 
hinaus ist im Bebauungsplan eine Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt. Dies 
entspricht der Obergrenze für ein Mischgebiet gemäß § 17 BauNVO. Auch unter 
Beachtung dieser gesetzlichen Vorgabe ist eine flächendeckende Überbauung 
nicht möglich.  
 
Die Entstehung von Angsträumen aufgrund einer unzulässigen hinteren 
Grundstücksbebauung ist nicht nachvollziehbar und kann nicht als Argu-
mentation für eine Erweiterung der überbaubaren Flächen herangezogen 
werden. Ebenso wird durch die auf der öffentlichen Fläche herzurichten-
den Schnitthecke die Einsehbarkeit nicht in der Art eingeschränkt, dass 
Angsträume entstehen.  
 
Der Bereich östlich des Stiches Lüdenscheider Straße (hier „Dreiböcken“ 
genannt) ist nicht mit der Situation westlich vergleichbar: zum einen führen 
die angrenzenden Bestandsnutzungen dieses Areals zu anderen städte-
baulichen Zielen (z.B. keine angrenzende Sportplatznutzung), zum ande-
ren ist das Gebiet strukturell nicht vergleichbar. Mit einer Tiefe von mehr 
als 75m sind hier die Voraussetzungen gegeben, eine bauliche Entwick-
lung in die Tiefe zu ermöglichen. Erste Planungsüberlegungen, die im In-
tegrierten Handlungskonzept dargestellt sind, erschließen den Bereich ü-
ber 2-3 Wohnstiche. Diese Planungsideen sind im Weiteren zu präzisieren. 
Aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit sind die Anregungen hierzu nicht 
Inhalt des jetzigen Planverfahrens.  
 
Auch die Frage zum Umgang mit dem VfR-Vereinsheim ist nicht Inhalt des 
jetzigen Bebauungsplanverfahrens.  
 
Beschlussvorschlag zu lfd. Nr. 2.): 
Die Bedenken zu den Themen Wertverlust, restriktiver Bestandsschutz, 
Verödung / Angstraum, unzureichende Bebauungsmöglichkeiten werden 
zurückgewiesen.  
 
Die Bedenken hinsichtlich VfR-Heim und angrenzendem Plangebiet sind in 
diesem Bauleitplanverfahren nicht abwägungsrelevant und werden daher 
zurückgewiesen.  
 
Die Begründung wird um die o.g. Argumentation ergänzt.  

 
Widerspruch / Stellungnahme, lfd. Nr. 3 
 
Garagen- und Carportverbote / Stellplatzverbote 
 
Der BP 93.1 sieht vor, dass Garagen und überdachte Stellplätze nur „in-
nerhalb der überbaubaren“ Fläche errichtet werden dürfen und Stellplätze 
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„zur Sicherung einer ausreichenden Anzahl von Stellplatzflächen“ zulässig 
sind. Diesen Einschränkungen wird widersprochen:  
 
Begründung 
• Wie bereits unter Widerspruch 2 erläutert, dürfte eine Baulinie entlang 

der rückwärtigen Grundstücksgrenze zu den Ohler Wiesen angezeigt 
sein. Dies entspräche der natürlichen Fluchtung anhand der real gege-
benen Voraussetzungen.  

• Sollte man eine weniger tief reichende Baulinie erfolgreich durchsetzen 
können, so wird sich dessen ungeachtet trotzdem eine gestalterisch 
anspruchsvolle Garagenbebauung entlang der Grenze zu den Ohler 
Wiesen empfehlen. Es wäre eine wichtige Voraussetzung, um die de-
solate Gebäudestruktur (Begründung für den Sanierungsplan) im rück-
wärtigen Bereich der Lüdenscheider Straße überhaupt erst sanieren 
oder schließen zu können. Gerade dies ist ja erforderlich, um Gebäu-
deruinen und Angsträume entlang der Grenze zu vermeiden. 
Darüber hinaus wäre diese Grenzbebauung wahrscheinlich die preis-
werteste, wirksamste und von allen Partner akzeptierteste Form einer 
Lärmschutzmaßnahme. Außerdem wäre auch nicht verständlich, wa-
rum die Anwohner zukünftig auf einen großen VfR-Parkplatz mit vielen 
Autos schauen müssen, wohingegen den Fußballern und Autofahrern 
der Blick auf ggf. begrünte Garagenrückseiten, die vielleicht irgendwo 
durch die Hecken zu erkennen wären, nicht zuzumuten ist. Es wird um 
Begründung gebeten. 

• Die derzeit im BP 93.1 zur Entscheidung vorliegende Extremvariante 
sieht eine Baulinie von 22 m vor, eine Grundflächenzahl von 0,6, einen 
Abstand der Garagen von 5 m von der öffentlichen Verkehrsfläche und 
eine Zulässigkeit der Garagen-/ Carport-Bebauung nur innerhalb der 
Baulinie. Diesen Einschränkungen wird widersprochen, da sie eine 
wirtschaftliche Grundstücksverwertung ebenso verhindern wie eine ar-
chitektonisch anspruchsvolle Gebäudegestaltung auf dem Grundstück. 
Man kann nicht einerseits eine Arrondierung bzw. Schließung von Bau-
lücken mit Wohn- und Geschäftshäusern als Planungsziel definieren 
und andererseits unter Beachtung von notwendigen Abstandsflächen 
und Zurechnung von Garagenflächen eine sinnvolle Bebauung massiv 
und unnötigerweise erschweren. 

• Darüber hinaus wird der quantitativen Eingrenzungsformel „in ange-
messener Zahl“ bei der Bemessung zulässiger Stellplätze widerspro-
chen. Es ist nicht klar, woraus sich die Angemessenheit ergibt und wo-
zu diese Eingrenzung notwendig ist. Folglich ist die Anwendung dieser 
Regelung nicht operational.  
Da nicht auszuschließen ist, dass die Regelung zukünftig sehr restriktiv 
angewandt wird, um Parker auf gebührenpflichtige städtische Parkplät-
ze zu lenken, wird diese Regelung auch aus diesem Grunde abgelehnt, 
da sie zu Lasten von Mietern und Geschäftskunden geht.  

 
Stellungnahme zu lfd. Nr. 3: 
Im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung soll sich die bauliche 
Tätigkeit im vorderen Bereich der Grundstücke, d.h. zur Lüdenscheider Straße 
hin orientieren, siehe hierzu Stellung zu D, lfd. Nr. 2.). 
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Um ein ungeordnetes Entstehen von Garagen und überdachten Stellplätzen ü-
berall im Plangebiet zu verhindern, sollten diese lediglich innerhalb der überbau-
baren Flächen zugelassen werden. Stellplatzanlagen sind uneingeschränkt zur 
Sicherung einer ausreichenden Anzahl von Stellplatzflächen jedoch zulässig, hier 
erfolgte somit auf BP-Ebene – anders als vom Antragsteller verstanden - keine 
Einschränkung. In Anbetracht der Tiefe des Gesamtgrundstücks und der Anre-
gungen der Bürger wird ergänzend zu den jetzigen Festsetzungen eine Zulässig-
keit für Garagen und Carportanlagen im Bereich der Wohngebäude Lüdenschei-
der Straße Nr 39 – 45a in einer Tiefe von 6 m nordwestlich der Baugrenze neu 
festgesetzt.  
 
Eine Vergrößerung der überbaubaren Flächen mit dem Ziel, auch im rückwärti-
gen Grundstücksbereich (Haupt-)Gebäude errichten zu können, widerspricht 
sämtlichen bauleitplanerischen Überlegungen der letzten 50 Jahre und wird da-
her ausgeschlossen. Sie wird im Bereich der Grundstücke 46 bis 50 im geänder-
ten Entwurf lediglich aufgrund der Bestandssicherung ermöglicht (siehe hierzu 
Stellungnahme zu Anregung B, E und K.) Der Vergleich mit den heute unbebau-
ten Grundstücken ist hier nicht gegeben und eine Ausdehnung dieser Baugren-
zenfestsetzung auf die heutigen Freiflächen städtebaulich nicht gewünscht. Eine 
Abschottung durch Garagen etc. als Lärmschutz ist für diesen Bereich nicht er-
forderlich. Hier überwiegen die städtebaulichen Gründe zur Beibehaltung der 
Festsetzung „nicht überbaubare Grundstücksfläche“. 
 
Ein Wertverlust ist nicht gegeben, eine anspruchsvolle Gebäudegestaltung ist 
nach wie vor möglich.  
 
Der angesprochene störende Blick der Bewohner auf die Parkplatzflächen wird 
im Rahmen der Ausgestaltung durch eine Eingrünung gemindert.  
 
Beschlussvorschlag zu lfd. Nr. 3.): 
Der Anregung wird teilweise gefolgt, in dem im Anschluss an das Baufens-
ter eine Fläche für Garagen und überdachte Stellplätze hinter den Häusern 
HNR 39 bis 45a festgesetzt wird. Es erfolgt eine entsprechende Anpas-
sung im Planteil, den textlichen Festsetzungen und der Begründung. 
 
Die sonstigen Bedenken und Anregungen zu Wertverlust, Blick auf Park-
platz, Eingrenzung der architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten, Gara-
gen als Lärmschutzmaßnahme werden zurückgewiesen.  
 
 
Widerspruch / Stellungnahme, lfd. Nr. 4 
 
MZP – Mehrzweckparkplatz (sog. Party-Parkplatz) 
 
Dem im BP 93.1 vorgesehenen Mehrzweckparkplatz wird widersprochen. 
Die Notwendigkeit eines Parkplatzes wird grundsätzlich anerkannt, jedoch 
wird der (gewerblich orientierten) Mehrzweckoption grundsätzlich wider-
sprochen. Darüber hinaus wird aus ökologischen und wirtschaftlichen 
Gründen angeregt, eine wesentlich kleinere, ggf. zweigeschossige Ausfüh-
rung zu wählen. 
 
Begründung 



54 

 
• Der Umweltbericht (Entwurf vom 17.02.2009) weist 5.842 qm versiegel-

te Fläche für Straße und Parkplatz aus. Davon dürfen ca. 50%, mithin 
also fast 3.000 qm, für den MZP verbraucht werden. Dieser Land-
schaftsverbrauch ist ökonomisch, ökologisch, haushaltspolitisch und 
planungsrechtlich abzulehnen, jedenfalls in dieser Dimensionierung 
und Nutzungsoption. 

• Wirtschaftlich widerspricht die Dimensionierung des MZP dem Prinzip 
sparsamer Mittelverwendung bzw., es wäre ein gravierender Fall von 
Geldverschwendung und ökologischem Raubbau! 
Folgt man den Begründungen zur Errichtung des kostspieligen Land-
schaftsbalkons mit Treppen etc. im Bereich der Eisenbahnbrücke, dann 
erfolgt damit eine unmittelbare und gewollte Anbindung des Parkplat-
zes Ohler Wiesen/ Festparkplatz an die Sportstätten. Über diesen 
Parkplatz soll (so die Begründung im BP 93.1) die überwiegende Zahl 
der Besucher gelenkt werden (sowohl Sportstätten-Besucher als auch 
Touristen). 
Mit rund 175 perfekt ausgebauten Parkplätzen sowie weiteren ca. 40 
Parkplätzen im unmittelbaren Bereich der Alten Drahtzieherei hat man 
heute bereits geradezu ideale Parkraumbedingungen. Nur wenige 
Fußballeinrichtungen verfügen über vergleichbaren Parkraum in unmit-
telbarer Wettkampfstätten-Umgebung und zwar zu Bedingungen, bei 
denen fast immer ein freier und leicht zugänglicher Parkplatz zu be-
kommen ist. 

• Es ist daher überhaupt nicht ersichtlich, weshalb man noch einen wei-
teren, versiegelten Groß-Parkraum von ca. 3.000 qm Grundfläche be-
nötigt, wo doch der vorhandene schon nicht ausgelastet ist.  
Man könnte den „Komfort-Parkplatz“ des VfR wahrscheinlich wesent-
lich verkleinern, würde man das VfR-Vereinsheim näher an die Bahn-
brücke verlegen bzw. einigen Besuchern und Spielern zumuten, einen 
ca. 250 m langen Fußweg in Kauf zu nehmen. Unseren Schülern mu-
ten wir ja auch Schulwege in vergleichbarer Länge zu.  
Die Machbarkeit und die erkennbaren Einsparpotentiale müssen quan-
tifiziert und bewertet werden, um eine Ziel führende Abwägung sicher-
zustellen. Es wird daher um eine ergänzende Information gebeten und 
eine schlüssige Begründung für die Nichtprüfung bzw. das Verwerfen 
dieser Alternative. 

• Unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten ergeben sich zwei weitere 
gewichtige Einwendungen gegen die Dimensionierung des Parkplat-
zes. 
A) Aufgrund der überdimensionierten Flächenbedarfe für den MZP-

Parkplatz kommt es unweigerlich zu einer unnötigen Verdrängung 
des existierenden Reitsportareals. Hiermit sind extreme Kosten 
und Existenzrisiken für den Reitsportverein verbunden, deren Ab-
schätzung den ausliegenden Unterlagen nicht zu entnehmen ist. 

 Es wird um Darstellung gebeten, welche Abstimmungen (wer? 
wann? was?) mit dem Reitsportverein stattgefunden haben, wel-
che Kostenbelastungen für den Verein und für die Stadt aus der 
„erzwungenen“ Umsiedlung entstehen und inwieweit dieser wahr-
scheinlich MZP-Parkplatz getriebene Verdrängungswettbewerb 
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politisch abgestimmt wurde. Entsprechend der vom BauGB gefor-
derten Konsequenzen-Abschätzung wird um Angabe gebeten, 
welche Gründe eine kostenintensive Verdrängung des Reitsport-
vereins begründen. 

B) Der überdimensionierte Mehrzweckparkplatz ist aus Sicht der 
unmittelbaren Umweltkostenbelastungen unwirtschaftlich. Es wird 
daher die Darlegung einer schlüssigen und überarbeiteten Kos-
ten-Nutzen-Rechnung (inkl. der Belastungen aus Ausgleichsflä-
chen, Reitplatzumsiedlung, Lärmschutzmaßnahmen, Reflekti-
onsschutzmaßnahmen, Entwässerungskosten etc.) gefordert. 

 
• Aus ökonomischen und ökologischen Gründen wird es sich empfehlen, 

den neuen (verkleinerten) VfR-Parkplatz zweigeschossig (z.B. Mini-
parkhaus in Stahlkonstruktion mit Seitenbegrünung) auszulegen. Es 
wird um Prüfung dieser Alternative gebeten und dabei auch um Beant-
wortung der folgenden Fragen: 
A) Wurde ein solches wesentliches Alternativkonzept jemals disku-

tiert und geprüft? 
B) Wenn ja, wann und mit welchem Ergebnis bzw. in welchem Do-

kument ist das Bewertungsergebnis festgehalten. Sollte es vorlie-
gen, wird um Prüfeinsicht gebeten. 

C) Wurden bei etwaigen Bewertungen ästhetische Belange höher 
angesetzt als wirtschaftliche (Kosten sparen), ökologische (Ver-
siegelungsflächen) oder sportpolitische (Verdrängung des Reit-
sports)? 

 
• Ferner ist das Parkplatzkonzept ökologisch unvorteilhaft. Es erfordert 

einen erheblichen, aber vermeidbaren Bedarf an versiegelter Fläche 
und verbaut notwendige Landschaftsfreiräume. Sicherlich stellt man 
sich unter einem „Lupenraum Wupperaue“ etwas anderes vor als einen 
großflächig versiegelten und mit bunten Autos zugestellten Parkraum. 
Hinsichtlich der Lüdenscheider Straße wurden präzise Festlegungen 
getroffen, dass keine glasierten Dacheindeckungen genommen werden 
dürfen, um störende Reflexionen zu vermeiden, die insbesondere den 
verweilenden oder vorbei fahrenden Betrachter auf dem Bahndamm 
stören könnten. 
Es wird gefordert, dass dieses Reflexionsverbot analog auf den MZP 
übertragen und im Bebauungsplan festgeschrieben wird. Gerade der 
Bahndammbetrachter würde hier nämlich in besonderem Maße gestört 
werden, da der Sonneneinfallswinkel (Süden/ Westen) zum Autodach 
für den von der Leiersmühle kommenden Fußgänger oder Radfahrer 
mittags und abends besonders störend sein kann. Um dieses Problem 
zu lösen, bieten sich drei wesentliche Alternativen an: 
- Verkleinerung des Parkplatzes (weniger Fläche) 
- zweigeschossige Bauweise (> 50% der PKW im verdeckten EG-

Parkdeck) 
- Begrünung des Parkplatzes durch hoch stehende Bäume 
Alternativ kann man auf diese Regelung verzichten, doch dann muss 
sie auch für Dacheindeckungen gestrichen werden. 
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• Aus planungsrechtlichen und wirtschaftlichen Gründen wird auch einer 
Genehmigung als Mehrzweckparkplatz aus folgenden Gründen wider-
sprochen: 
A) Im unmittelbaren Umfeld befindet sich der Festplatz Ohler Wie-

sen. Er kann entsprechend genutzt werden, so dass es keine 
stichhaltige Begründung für einen weiteren „Party-Parkplatz“ in 
unmittelbarer Umgebung gibt. 

B) Im unmittelbaren Umfeld der Sportstätten und des Parkplatzes 
Ohler Wiesen befindet sich die Alter Drahtzieherei. Eine bessere 
Umgebung für Parken, Open Air und Veranstaltungen ist eigent-
lich kaum möglich. Im Gegenteil. Je stärker der MZP („Party-
Parkplatz“) als Festplatz genutzt wird, umso stärker werden die 
geschäftlichen Interessenslagen der Innenstadtgastronomie nega-
tiv berührt – denn diese brauchen Veranstaltungen, und diese 
zahlen ja auch Gewerbesteuern, mit denen der VfR finanziert 
wird. 

C) Durch die beabsichtigte Mehrzwecknutzung entfällt die Möglich-
keit einer Landschaft verschönernden Begrünung. Nach aller Er-
fahrung mit Festplätzen bleibt immer wieder festzustellen, dass 
Anpflanzungen zerstört werden und dass so genannte „Pinkel- 
und Müll-Alleen“ entstehen. Entsprechend ist nicht ersichtlich, 
weshalb Stadt oder VfR eine Festsetzung als Mehrzweckparkplatz 
fordern. 

D) Darüber hinaus ist die gewollte Mehrzwecknutzung ggf. auch in 
dieser Form unzulässig. Diversen Quellen ist z.B. zu entnehmen, 
dass der VfR ein modernes Clubheim betreiben möchte, das auch 
Besuchern offen steht. Ferner äußerte sich der Experte Dr. Molitor 
dahingehend „…Ein neuer Park- sowie ein Freiplatz für Veran-
staltungen sind in den Gesamtplanungen ebenfalls enthal-
ten“…Weiter deutete er an „die sportliche Palette möchte man zu-
künftig um Zusatzangebote, wie einer nachträglichen Hausaufga-
benhilfe, erweitern. Der derzeitige Diskussionsstand ist nicht be-
kannt. Fakt ist aber: 

D1) Würde der VfR in den Bewirtungs- und Veranstaltungsbetrieb ein-
treten wollen, so würde er gewerblich handeln und hierdurch u.U. 
seine Gemeinnützigkeit verlieren bzw. er müsste eine Betreiber-
gesellschaft gründen. Ein solches Konzept ist aber sicherlich nicht 
gewollt und würde auch den direkten Interessen der Innenstadt-
gastronomie zuwiderlaufen.  

 Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die tragende Stiftung ih-
re Unterstützung zum Sportheim zurückzieht, wenn erkennbar 
wird, dass mit den Fördermitteln aus der Stiftung Räume geschaf-
fen werden, in denen gewerbliche Einnahmen erzielt werden sol-
len. Es wäre nämlich zu befürchten, dass die Finanzbehörden 
dies nachträglich nicht als Zweck der Stiftung anerkennt und eine 
sechsstellige Nachversteuerung verlangt. 

D2) Die Nutzung des MZP als Veranstaltungsraum ist baurechtlich 
durch das vorliegende Umweltgutachten vom 17.02.2009 in kei-
ner Weise gedeckt. Hierin wird lediglich eine Immissionsbelastung 
aus dem Sport-, Freizeit- und Parkplatz-Betrieb erfasst. Die ge-
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werbliche Nutzung des MZP (egal ob durch VfR oder Dritte) ver-
ursacht aber so genannten „Gewerbelärm“, für den die TA Lärm 
gilt. 

 Diese Belastungen werden aber durch das Lärmschutzgutachten 
nicht erfasst. Würde man dies aber tun, wäre mit einem sehr ho-
hen Schallleistungspegel zu rechnen (insb. durch Lautsprecher-
anlagen hervorgerufen). Es ist hier zu erwarten, dass gravierende 
Nutzungseinschränkungen und Lärmschutzmaßnahmen eingehal-
ten werden müssten. Das Gutachten macht hierzu keine Aussage 
und ist insoweit unvollständig. 

 
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass das im BP 93.1 aufgezeig-
te Mehrzweck-Parkplatzkonzept (MZP) in der vorgelegten Form öko-
nomisch, ökologisch, baurechtlich und entwicklungspolitisch abzuleh-
nen ist. 
Unter ausgewogener Berücksichtigung aller Interessen (siehe oben) 
wird eine grundlegende Neufassung des Parkplatzkonzeptes gefordert, 
dergestalt: 
- kleinere und stärkere Nutzung der Ohler Wiesen Festplatz-

Möglichkeiten 
- ggf. zweigeschossig 
- nur Parkplatz, ohne Mehrzweckoption 
Denkbare Ergebnisgrößen: Einsparung von 1.500 qm versiegelter Aus-
gleichsfläche, Kosteneinsparungen > 2000.000 €, Verbleib des Reit-
sports. 

• Der Erweiterung des MZP („Party-Parkplatz“) wird auch haushaltspoli-
tisch widersprochen, sofern hierfür der Einsatz von Mitteln aus den 
Ausgleichsabgaben für Stellplätze (rd. 7.000 € pro Stellplatz müssen 
Bauherren bezahlen) bzw. aus der städtischen Parkraumbewirtschaf-
tung (Parkuhren) verwandt werden. 
Die Ausgleichsabgabe für Stellplätze hat zum Ziel, innerstädtischen 
Parkraum zu schaffen. Da die Lage des MZP aber nicht innerstädtisch 
liegt (siehe auch Einspruch zur Irre führenden Titelgebung des B-Plans, 
Punkt 11) und auch kein direkter Anschluss an öffentliche Nahver-
kehrsmittel einplant ist, wäre eine Finanzierung aus diesen „Finanzie-
rungstöpfen“ strikt abzulehnen, da unzulässig und unzweckmäßig. Die 
Wipperfürther Innenstadt braucht Parkplätze, aber nicht an dieser Stel-
le. 

• Darüber hinaus wird Widerspruch erklärt, weil in maßgeblicher Interes-
senslage der VfR eine überdimensionierte und ggf. überflüssige Stell-
platzanlage (ca. 3.000 qm MZP) in der Wupperaue genehmigt werden 
soll, wohingegen den Grundstückseigentümern der Lüdenscheider 
Straße die Errichtung einer überdachten wie auch einer nicht überdach-
ten Stellplatzanlage weitgehend untersagt ist. 
Dies ist nicht verständlich und mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz 
auch nicht vereinbar. Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwieweit ei-
ne Großparkplatzanlage im Mittelpunkt der Ohler Wiesen den hohen 
Anforderungen der ästhetischen Gestaltung gerecht werden soll, wenn 
man zugleich eine durch Hecken verdeckte Stellplatzanlage im Rand-
raum untersagt. Es wird um eine nachvollziehbare Argumentation ge-
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beten. 
 
 
Stellungnahme zur lfd. Nr. 4:  
Die vom Antragsteller erhobenen Bedenken hinsichtlich Reitsportanlage 
und Mehrzweck-/Festplatz beziehen sich nicht auf die Inhalte des Bebau-
ungsplanes Nr. 93.1. Die auf Ebene der Gesamtkonzeption verfolgten Pla-
nungsziele für diesen Bereich werden zur Vervollständigung jedoch noch-
mals wiedergegeben: 
 
Die Wupperaue nördlich des Bahndammes, also der wasserwirtschaftlich 
und ökologisch wertvolle Bereich, soll durch geeignete Maßnahmen wieder 
naturnah gestaltet werden. Hierzu ist gemeinsam mit dem Wupperverband 
ein Konzept erarbeitet worden, das als Grundlage auch den Rückbau 
sämtlicher „unnatürlicher“ Einbauten (Tennenplatz, Reitanlagen sowie Be-
festigungen und Verwallungen im Uferbereich) beinhaltet. Ziel ist es hier, 
dafür Sorge zu tragen, dass die extensiven Bereiche geschützt und einer 
natürlichen Entwicklungsmöglichkeit zugeführt werden und dass in einem 
Teilbereich der Aue ökologisch unbedenkliche Freizeit- und Erholungsnut-
zungen ermöglicht werden. Hierzu haben in dem zugehörigen wasser-
rechtlichen Verfahren angehörte Trägerverbände und Behörden bereits 
eine positive Stellungnahme abgegeben.  
 
Auf der anderen Seite des Bahndamms sind die heute vorhandenen 
Sportnutzungen (VfR und Reitverein) nicht ihren Bedürfnissen entspre-
chend unterzubringen. In Gesprächen mit beiden Vereinen hat sich eine 
Verlagerung des Reitvereins als denkbare Alternative dargestellt, ein Er-
satzgrundstück ist verfügbar. Daher enthält das Konzept eine platzsparen-
de städtische Sportanlage unter Nutzung von Synergieeffekten zwischen 
Vereinsheim und Landschaftsbalkon und schafft auf der anderen Seite 
ausreichenden Freiraum für gesamtstädtisch wichtige Veranstaltungen und 
innenstadtnahe Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten.  
 
Die außerhalb des Bebauungsplangebietes liegenden Flächen bieten er-
gänzende Infrastrukturangebote für die gesamte Innenstadt. Eine zusam-
menhängende Platzfläche, die für Großveranstaltungen wie Volksfeste, 
Zirkus etc. genutzt werden kann, bietet als Gelenk verschiedener Wege-
beziehungen einen entscheidenden Beitrag als Ergänzung der Wipperfürt-
her Innenstadt.  
 
Alternativen für eine solche zusammenhängende und stadträumlich geeig-
nete Fläche, die sich zudem im Eigentum der Stadt befinden und somit 
keine Grunderwerbskosten verursachen, sind im gesamten Innenstadtge-
biet in dieser guten räumlichen Zuordnung nicht vorhanden. Heutige Ver-
anstaltungen finden teilweise im Bereich des bestehenden Parkplatzes 
Ohler Wiesen statt, der jedoch als wichtiger innenstadtnaher Parkplatz zur 
Deckung des Parkbedarfs aus der Innenstadt und dem Naherholungsareal 
freigehalten werden soll.  
 
Der Bedarf eines Mehrzweckplatzes im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 
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93.1 ist wie folgt begründet: 
 
Der Mehrzweckplatz übernimmt die Hauptfunktion Parkplatz. Darüber hin-
aus soll er untergeordnet auch für kleinere Veranstaltungen zur Verfügung 
stehen.  
 
Ein Parkplatz in guter räumlicher Zuordnung zu dem Naherholungs- und 
Freizeitareal ist dringend erforderlich. Geplant sind in diesem Bereich ca. 
60 Stellplätze.  
 
Vergleichbare Alternativen in guter räumlicher Zuordnung auf stadteigenen 
Flächen sind nicht vorhanden. Die Fläche eignet sich besonders aufgrund 
ihrer zentralen Lage zwischen Grün- und Sportanlagen, geplantem Mehr-
zweck-/ Festplatz und Grünareal jenseits des Bahndamms. Der Hauptan-
teil der Besucherverkehre bei Sportveranstaltungen soll der Parkplatz Oh-
ler Wiesen aufnehmen, ein Tor an der nordwestlichen Sportplatzeinzäu-
nung ermöglicht die gute Erreichbarkeit. Durch geeignete Verkehrsmana-
gementmaßnahmen (z.B. Beschilderung) ist gewährleistet, dass die Besu-
cher den Parkplatz Ohler Wiesen aufsuchen.  
 
Ergänzend hierzu ist aber ein zweiter Standort erforderlich, auch unter Be-
rücksichtigung von Veranstaltungen auf dem geplanten Mehrzweck-
/Festplatz. Darüber hinaus schafft der geplante Parkplatz im BP-Gebiet 
auch die notwendige Entlastung des bestehenden Parkraumdefizites in-
nerhalb und angrenzend des Plangebietes.  
 
Da der Parkplatz Ohler Wiesen aufgrund seiner Lage wichtiger Standort 
zur Deckung des Bedarfs aus der Innenstadt ist, ist ein ergänzender Park-
platzstandort erforderlich.  
 
Die Parkplatzfläche soll als Mehrzweckplatz auch für kleinere Veranstal-
tungen wie Feste etc. nutzbar sein, z.B. wenn der Verein ein Sportfest aus-
trägt. Vorsorglich wurde daher die Festsetzung Mehrzweckplatz getroffen. 
Die planungsrechtliche Ermöglichung eines Festplatzes für gewerbliche 
Veranstaltungen ist kein Planungsziel und wird auch nicht mit dieser Pla-
nung vorbereitet.  
Vom Gutachter wurde diese Möglichkeit untersucht und in der ergänzen-
den Stellungnahme vom 11.02.2009 dargelegt, dass eine eingeschränkte 
Nutzung im Einklang mit den Immissionsvorschriften möglich ist. Grundla-
ge der gutachterlichen Einschätzung ist die „Freizeitlärmrichtlinie“, welche 
zur Beurteilung von Geräuschimmissionen für Freizeitanlagen anzuwen-
den ist und u.a. für Grundstücke gilt, auf denen in Zelten oder im Freien 
Volksfeste, Musikdarbietungen, Zirkusveranstaltungen etc. stattfinden.  
Unter der Prämisse, dass diese Veranstaltungen nur über eine begrenzte 
Zeitdauer, aber an nicht mehr als 10 Tagen oder Nächten eines Kalender-
jahres und in diesem Rahmen auch nicht an mehr als 2 aufeinander fol-
gende Wochenenden stattfinden, können die Immissionsrichtwerte um bis 
zu 10 dB(A) über den normal einzuhaltenden Richtwerten liegen.   
 
Dieses ergänzende Schreiben ist dem Gutachten beigefügt. Eine Überwa-
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chung der Einhaltung dieser Vorgaben ist durch die Bauaufsicht erforder-
lich. Somit können aus Sicht des Gutachters derartige Nutzungen unter 
Berücksichtigung des Freizeitlärmerlasses grundsätzlich ermöglicht wer-
den.  
 
Die Errichtung einer zweigeschossigen Parkplatzanlage wird sowohl städ-
tebaulich als auch wirtschaftlich als nicht vertretbar gehalten. In Folge der 
notwendigen Rampen ist die Verkleinerung der Fläche nicht proportional 
zu den Parkplatzzahlen einer Ebene. In der Immissionsbetrachtung stellt 
sich die obere Ebene erfahrungsgemäß problematischer als die Erdge-
schossebene dar. Eine multifunktionale Nutzung der Fläche wäre nicht 
mehr möglich.  
 
Die angesprochene Versiegelung wird auf das Mindestmaß reduziert. So 
ist innerhalb der im BP festgesetzten Fläche auch eine Eingrünung vorge-
sehen. Die Detailausgestaltung ist jedoch nicht Inhalt des Bauleitplanver-
fahrens, sondern obliegt den nachfolgenden Planungsphasen. Die Ver-
gleichbarkeit mit den reflektierenden Dachmaterialien der Häuser ist allein 
schon wegen der Höhe und damit zusammenhängenden Fernwirkung 
nicht gegeben. 
 
Die Errichtung von Stellplatzanlagen auf den privaten Flächen der Grund-
stücksbesitzer wird durch die Bestimmungen des Bebauungsplanes nicht 
versagt.  
 
Zum Thema Gastronomie: Im Bereich des geplanten Landschaftsbalkons 
und Vereinsheim soll neben Räumen für Informationen und Ausstellungen 
(Infobox) sowie öffentlichen Toiletten gegebenenfalls auch ein Angebot für 
einfache Gastronomie in Form eines Kiosks (Getränke und Snacks) ent-
stehen können. Relevante Beeinträchtigungen der Bebauung Lüdenschei-
der Straße gemäß der Bewertung des Immissionsschutzes sind hierdurch 
nicht gegeben. Der konkrete immissionsschutzrechtliche Nachweis wird im 
Rahmen des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens erbracht. Ein 
Konkurrenzstandort zur Innenstadt wird nicht entstehen.  
 
Beschlussvorschlag zu lfd. Nr. 4: 
Die Bedenken zur Größe, zum Bedarf und Ausgestaltung des im Plan festgesetz-
ten Mehrzweckplatzes werden zurückgewiesen.  
 
Die Bedenken hinsichtlich Reitsport und Mehrzweckplatz außerhalb des Plange-
bietes sind in diesem Bauleitplanverfahren nicht abwägungsrelevant.  
 
Die Begründung wird um die o.g. Argumentation ergänzt.  

Widerspruch / Stellungnahme, lfd. Nr. 5 
 
Lärmschutzwand 
 
Es wird angezweifelt, ob die im Bebauungsplan unmittelbar vor Veröffentli-
chung (hastig) eingezeichnete Lärmschutzwand (70 m Länge, 3 m Höhe 
z.B. in massiver Hausführung) zweckmäßig und Ziel führend ist. 



61 

 
Begründung  
• Bezogen auf den Schalldruckpegel dürfte der vorgesehene Mehr-

zweckparkplatz am problematischsten sein. Laut Begründung soll er 
z.B. an 18 Tagen für Veranstaltungen benutzt werden können. Sollten 
hiermit keine Flohmärkte oder Oldtimertreffen gemeint sein, sondern 
Festveranstaltungen mit Musik und Lautsprecherbeschallungen, so 
liegt hier kein Spiel- und Freizeitlärm, sondern Gewerbelärm vor. Die-
ser ist aber weder durch das Lärmschutzgutachten gedeckt, noch wür-
de die eingezeichnete Lärmschutzwand hier eine wirksame Schall-
schutzmaßnahme darstellen. 

• Bezogen auf den Kunstrasenplatz bietet die Lärmschutzwand deshalb 
keinen wirksamen Schutz vor dem Sport- und Freizeitlärm, weil die to-
pografischen Verhältnisse (Landschaftsgefälle) wahrscheinlich nicht 
ausreichend berücksichtigt wurden. Man könnte den Lärmschutzwall 
zwar als ideale Tribünenfläche nutzen (kein Gegenlicht, unmittelbare 
Tornähe), doch ein wirksamer Schallschutz für die unmittelbaren Anlie-
ger bietet er wohl nicht. 

• Bei der Beurteilung von Emissionen von Sport- und Freizeitanlagen 
stehen die Größe, die Anzahl der Teilanlagen, die Anzahl der Spieler, 
die Anzahl und das Verhalten der Zuschauer sowie die technischen 
Ausrüstungen, so insbesondere Lautsprecher oder Fanfaren im Mittel-
punkt der „Schallleistungspegel“-Messung. Ferner spielen die Nut-
zungszeiten der Anlage eine wichtige Rolle bei der Berechnung des 
Beurteilungspegels. 
Zweifelhaft ist, ob die Nutzungsintensität und damit die Emissionsbe-
rechnung zufrieden stellend vorgenommen wurden. Es fehlen Angaben 
zur Nutzung durch den Schulsport ebenso wie ggf. noch stärkere Nut-
zungsintensitäten durch den Wegfall des Tennplatzes Dreiböcken. Dar-
über hinaus hat das Gutachten auch nicht berücksichtigt, dass der 
Lärmschutzwall als Maßnahme zur Beherrschung der Lärm-
Emissionen wiederum Ursache für erhebliche Lärmquellen sein wird – 
nämlich als Fan- und Zuschauertribüne. 

• Das Interesse des Widerspruchs ist nicht darauf gerichtet, die sportli-
che Nutzung des Spielplatzes einzuschränken oder eine intensivere 
Nutzung zu blockieren. Entsprechend hat es in der Vergangenheit sei-
tens des Antragstellers auch nie eine Beschwerde zum Vereinssport 
gegeben. 
Es wird aber angezweifelt, ob die Ergebnisse bzw. die Schlussfolge-
rungen aus dem Lärmschutzgutachten zweckmäßig und ökonomisch 
sinnvoll sind. 

• Lärmschutzwände für Sportstätten werden in benachbarten Kommu-
nen, z.B. Köln, bis zu 10 m hoch gebaut, wobei 5 bis 7 Meter keine Sel-
tenheit sind. Diese Lösung will niemand. Andererseits ist der im BP 
93.1 vorgesehene Lärmschutzwall von 3 m voraussichtlich unwirksam, 
zu teuer und städtebaulich unzweckmäßig. 
Sinnvoller wäre eine gezielte, grenznahe Bebauung bzw. Nutzung der 
Bestandsbebauung entlang der rückwärtigen Lüdenscheider Straße 
und zwar in der Form, die sowohl als „Lärmschutzmaßnahme“ aus-
reicht, als auch den unmittelbaren Angstraum der maroden Bausub-
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stanz entlang der Grundstücksgrenze beseitigt. 
Am Beispiel der rückwärtigen Lüdenscheider Straße 39 (ca. 40 m) wäre 
es sicherlich zweckmäßig und wirtschaftlich, die geforderten Lärm-
schutzmaßnahmen durch eine grenznahe, ästhetisch anspruchsvolle 
Dienstleistungs- oder Garagenbebauung entlang der Grenze zu erset-
zen. Jedenfalls würde dies die Stadt nichts kosten und die Maßnahme 
wäre wirksamer, als mit Lärmschutzwall, Hecken und Bäumen gegen 
Lärm vorgehen zu wollen. Ein vergleichbares Anliegen (Garage) ist 
auch von einem anderen Anlieger bekannt. Darüber hinaus würde man 
die Gebäudeteile auch nicht als störend empfinden, da sie durch Bäu-
me und Hecken verdeckt wären (so BP 93.1). 
Unter ästhetischen Gesichtspunkten ist ein offenes Sportfeld ohne ho-
hen Lärmschutzwall sicherlich vorteilhafter zu bewerten als eine an-
spruchsvolle, hinter Hecken und Bäumen versteckte Gebäudefassade. 
Auch Bahndammbetrachter dürften dies so bewerten. 

 
 
Stellungnahme zur lfd. Nr. 5: 
Die Bedenken hinsichtlich Zweckmäßigkeit der Lärmschutzkonstruktion 
werden zurückgewiesen. Eine Lärmschutzvorrichtung war immer schon 
Bestandteil der Planung, auch bereits Gegenstand der frühzeitigen Beteili-
gung. Lediglich die Lage hat sich geändert und wurde im Gutachten daher 
nachträglich angepasst.  
 
Die hier vom Antragsteller erwähnten 18 Kalendertage beziehen sich nicht 
auf den Mehrzweckplatz, sondern auf die eigentliche Sportplatzfläche (sie-
he auch Kap. 5.3 des Gutachtens und Kap. 5.9 der Begründung). Sie gel-
ten gem. Sportanlagenlärmschutzverordnung als seltene Ereignisse. Der 
Gutachter beantwortet damit die Frage, ob auch Turniere etc. im Bereich 
der Sportflächen ohne Beeinträchtigung der angrenzenden Wohnbebau-
ung stattfinden können. Die immissionsschutzrechtliche Einschätzung des 
im BP-Gebiet liegenden Mehrzweckplatzes ist unter der Stellungnahme 
zur lfd. Nr. 4 wiedergegeben.  
 
Der Schutz der Anwohner vor Sportlärm durch eine entsprechende Schall-
konstruktion ist im Gutachten nachgewiesen. Dieser Schutz ist für die un-
mittelbar angrenzenden Gebäude erforderlich.  
 
Folgende Nutzungen sind im Gutachten berücksichtigt:  
- wöchentlicher Trainingsbetrieb auf dem B-Platz und Kleinspielfeld 

(entgegen den Befürchtungen des Antragstellers bleibt im Bereich 
Tennenplatz Dreiböcken eine Wiese für Trainingszwecke bestehen). 

- sonntäglicher Spielbetrieb auf dem A-Platz (geplanter Kunstrasen-
platz) 

- Parkplatznutzung 
Auch der außerhalb liegende Mehrzweckplatz wurde vorsorglich vom Gut-
achter mit einem bestimmten Flächenschall / qm berücksichtigt.  
 
Um lediglich in der sonntäglichen Ruhezeit an den nahegelegensten 
Wohnhäusern die Richtwerte einhalten zu können, ist die Errichtung einer 
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Lärmschutzkonstruktion erforderlich. Die Nutzungsintensität wurde mit 
dem Verein abgestimmt. Berücksichtig wurde demnach die heute bekann-
ten Mannschaften zuzüglich Zuschauermengen und Schiedsrichterpfiffe. 
Auch die topgraphischen Verhältnisse (Höhe der Schallquelle in Metern 
und Höhe des Immissionspunktes in Metern) sind eingestellt.  
 
Der Schulsport ist hier nicht separat aufgeführt. Da dieser weder werktags 
in kritischen Ruhephasen (zwischen 6 und 8 Uhr sowie zwischen 20:00 
und 22:00 Uhr) erfolgt noch sonntags stattfindet, sind keine Beeinträchti-
gungen der Anwohner durch den Schulsport zu befürchten.  
 
Die Lärmschutzkonstruktion wird als Wand oder aus Gabionen errichtet. 
Die Ausgestaltung obliegt der nachfolgenden Detailplanung. Sie ist so 
auszuführen, dass der Schutz der Anwohner gewährleistet wird.  
 
Beschlussvorschlag zur lfd. Nr. 5: 
Die Bedenken hinsichtlich Lärmschutzuntersuchung und Zweckmäßigkeit 
der Lärmschutzkonstruktion werden zurückgewiesen.  
Die Begründung wird um die Ausführungen ergänzt.  
 
 
 
Widerspruch / Stellungnahme, lfd. Nr. 6 
 
Fehlendes Kinderspielplatzkonzept 
 
Den Ausführungen zur Begründung des Bebauungsplans kann nicht ge-
folgt werden, weil sich die textlichen Ausführungen und Gutachten zu rd. 
99% auf die Prestige trächtige Sanierung der Fußballeinrichtungen und auf 
die mit Prämierungen versehene Neugestaltung des Bahndamms bezie-
hen. 
Dem sehr wichtigen Thema Kinderspielplatz sind nicht einmal 1% der Aus-
führungen gewidmet (ca. 10 Zeilen), und dann auch nur in einer sehr abs-
trakten Form. Diese unausgewogene Sichtweise ist auch nicht durch eine 
nachgeschobene Detailplanung zu heilen, da es hier nicht um eine „Rest-
flächen-Verplanung für Kinder und Senioren“ geht, sondern um eine voll-
wertige, herausfordernde und verantwortungsvolle Gesamtplanung. Dies 
war Ziel, aber dies ist in keiner Weise erkennbar. 
 
Begründung  
• Die Sanierung von Spielplätzen und Verweilräumen (das sind nicht nur 

Radfahrer auf dem Bahndamm, sondern auch Großeltern und Eltern 
mit ihren Kindern am Kinderspielplatz) wird in allen Beschlussvorlagen 
als eines der Oberziele genannt. Die hier geforderte Entwicklungspla-
nung ist in allen bereit gestellten Begründungen für BP 93.1 nicht zu 
finden. Es finden sich keine 10 Zeilen hierzu und insbesondere keine 
Details. 
Während der Bebauungsplan 93.1 zahlreiche Detail-Festlegungen ent-
hält zu Heckenarten, Baumarten, Dachziegelmaterialien, Lichtinszenie-
rungen etc. und umfangreiche Studien und Nachweise zur möglichen 
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Nutzung der VfR-Kunstrasenflächen enthält, fehlen jegliche Hinweise 
- zur Entwicklung von ansprechenden Kinderspiellandschaften, 
- zu Ruhebänken und Unterstellplätzen, 
- zu Gruppenplätzen für Feiern (Grillen?) und gemeinsames Spie-

len, 
- zu Sicherheitsmaßnahmen und zur Erreichbarkeit von WC-

Anlagen, 
- zur Erfassung und Beseitigung der beklagten Angsträume. 
Es entsteht der Eindruck, als hätte man vor dem Hintergrund von 
Großprojekten, Auszeichnungen und Förderprogrammen wieder einmal 
die Schwachen der Gesellschaft, nämlich Kinder, Eltern und Senioren 
vergessen. 

• Bereits bei der Diskussion der Baugrenze wurde dargestellt, dass bei 
den vorgesehenen Baulinien-Restriktionen ein weiterer Verfall der Ge-
bäude entlang der Spielplatzgrenze entstehen wird. Es wird der maro-
de Zustand gesetzlich festgeschrieben und damit die vermeidbare Ent-
stehung von Angsträumen (Drogenabhängige, Randalierer, Müllberge 
etc.) in unmittelbarer Umgebung zu Kindern und Senioren geradezu 
gefördert. Deshalb wird seitens des Einwenders noch einmal die dort 
gemachte Aussage sinngemäß und erweitert wiederholt: Die Heroin-
Nadel im Sandkasten ist wahrscheinlicher, als die Motivation der 
Grundstückseigentümer auch nur einen Cent in die Sanierung der ma-
roden Gebäude vorzunehmen. 
Angsträume sind meist aber auch mit hygienischen Missständen ver-
bunden (Müll, Glasscherben, Spritzen, Ratten etc.). Von daher ist zu 
fordern, dass die grenznahe Bebauung der Grundstücke der Lüden-
scheider Straße als sehr wichtiger Beitrag zum Abbau und zur Vermei-
dung von Angsträumen gewertet wird. 
Entsprechend wird auch gefordert, die marode Bausubstanz nicht 
halbherzig hinter Hecken und Bäumen verstecken zu wollen. Denn je-
der Baum wird zum gerne gewählten „Pinkelbaum“. Kein Ort ist besser 
vor Sicht geschützt, kein Fußballstandort liegt weiter von VfR-Club-WC 
entfernt und kein Hundebesitzer fühlt sich so unbeobachtet wie hier – 
direkt am Spielplatz. Bei diesem Gedanken wir einem richtig unwohl. 

• Diese Sichtweise ist in den Begründungen des BP 93.1 nicht zu finden 
und wurde entsprechend auch nicht bewertet. Die Vernachlässigung 
des Spielplatz- und Ruheplatzkonzeptes erweist sich daher als gravie-
render Fehler im Planungsprozess. Ohne eine transparente und geord-
nete Planung und Planungsbegründung zum Sanierungs- und Umset-
zungskonzepts des Kinderspielplatzes kann man den BP 93.1 in der 
vorgelegten Form folglich auch nicht zustimmen. An anderer Stelle 
(Stellungnahme 7) wird deshalb auch dringend eine Verlegung des 
VfR-Heims angeregt, um gerade so auch eine Hygiene-Versorgung für 
Spielplatzbesucher zu ermöglichen.  

 
Stellungnahme zur lfd. Nr. 6: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Auf Bebauungsplanebene ist die 
Festsetzung eines Spielplatzkonzeptes mit Beschreibung der detaillierten 
baulichen Maßnahmen nicht möglich. Mit der im Bebauungsplanentwurf 
dargelegten Festsetzung „Öffentliche Grünfläche Zweckbestimmung Spiel-
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platz“ ist die Zielaussage dokumentiert, dass im Bereich des heutigen 
Spielplatzes dieser auch weiterhin bestehen bleiben soll.  
 
Es ist unumstritten Ziel der Planung, das Gelände gerade für Ältere, Kinder 
und Mobilitätseingeschränkte zugänglich zu machen. So werden z.B. die 
Zugänge zum Bahndamm behindertengerecht ausgebaut. Dies ist jedoch 
nicht Inhalt des Bauleitplanverfahrens, sondern der nachfolgenden Detail-
planung vorbehalten.  
 
Die Begründung des Standortes VfR-Vereinsheim ist in der Stellungnahme 
zu D, lfd. Nr. 7). dargelegt. Die Erreichbarkeit des Vereinsheims mit öffent-
licher Toilettenanlage auch vom Spielplatz aus ist gegeben.  
 
Insgesamt soll die Einsehbarkeit im Plangebiet verbessert werden. Auch 
das ist jedoch nicht Inhalt des hier behandelten Bebauungsplanverfahrens, 
der im Übrigen den Bestand in diesem Bereich planungsrechtlich beinhal-
tet. Die Bedenken müssen daher insgesamt zurückgewiesen werden.  
 
Beschlussvorschlag zur lfd. Nr. 6:  
Die Bedenken werden zurückgewiesen: die vorgetragenen Hinweise zum 
Spielplatz und Einsehbarkeit / Gestaltung des Plangebietes sind über die 
Ausführungsplanung zu berücksichtigen und können nicht im Bebauungs-
plan über Festsetzungen geregelt werden.  
 
 
 
Widerspruch / Stellungnahme, lfd. Nr. 7 
 
Standortverlegung: VfR-Heim an die Eisenbahnbrücke und zugleich 
Schaffung von Infrastruktur für Kinderspielplatzbesucher 
 
Zur Vermeidung zahlreicher Konflikte und zur Vermeidung von erheblichen 
Investitions- und Folgekosten wird angeregt, als wesentliche Alternative 
auch die Verlagerung des VfR-Clubheims in den Bereich der Eisenbahn-
brücke unter ökonomischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten 
zu werten und die Bewertung dann auch öffentlich zu führen. 
 
Begründung  
• Eine direkte Ansiedlung im Bereich der Bahnbrücke brächte erhebliche 

Infrastruktur- und Kostenvorteile.  
• Der (Mehrzweck-) Parkplatz mit ausreichenden Kapazitäten wäre vor-

handen, der Flächenverbrauch wäre dadurch drastisch reduziert. 
• Die Zufahrt erfolgt nicht über eine Tempo-30-Zone (Lüdenscheider 

Straße) und die räumliche Nähe zum Busbahnhof (wichtig für Schüler 
und Jugendliche) wäre kürzer. 

• Wichtig wäre auch, dass man damit nicht nur den Radfahrern und 
Wanderern einen erreichbaren Toilettenraum anbieten könnte, sondern 
auch in unmittelbarer Nähe den Besuchern des Spielplatzes (Kinder, 
Eltern, Senioren). Gerade diese sind in besonderem Maße auf die Er-
reichung von Toiletten und Gelegenheiten zum Händewaschen ange-
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wiesen. 
• Entsprechend wäre dann auch eine weitere Nutzung des Tennenplat-

zes ebenso möglich wie ein Verbleib des Reitsportvereins. 
• Mit der unmittelbaren Nähe zu Alten Drahtzieherei hätte man eine erst-

klassige Struktur für repräsentative Veranstaltungen, ohne den Charme 
des eigenen Clubheims aufgeben zu müssen. 

• Darüber hinaus würde man aus dem Vereinsheim heraus auch nicht 
gegen, sondern mit der Sonne aufs Spielfeld schauen.  

 
 
Stellungnahme zur lfd. Nr. 7: 
Die Lage des Vereinsheimes wurde im laufenden Planungsprozess mehr-
fach diskutiert und optimiert in den Bebauungsplanentwurf eingestellt. Der 
Standort eignet sich aufgrund der zentralen Lage im Sanierungsgebiet, 
zwischen Sportplatz und Kleinspielfeld einerseits und gut erreichbar von 
den Grünarealen jenseits des Bahndamms andererseits, für die angedach-
ten Nutzungen. Die Bündelung des ursprünglich an der Wupperbrücke an-
gedachten Landschaftsbalkons mit dem Vereinsheim bietet Synergieeffek-
te und reduziert den Flächenverbrauch.  
 
Beim vorgeschlagenen Standort an der Wupperbrücke sind zudem die 
wasserrechtlichen Vorgaben zu beachten (Bebauungsverbot im Über-
schwemmungsgebiet der Wupper).  
 
Beschlussvorschlag zur lfd. Nr. 7:  
Der Anregung zur Darlegung der Gründe für die Auswahl des Vereins-
heimstandortes wird in der Form gefolgt, dass die Begründung um vorge-
nannte Ausführungen zur Standortbestimmung inhaltlich ergänzt wird. Die 
sonstigen Bedenken hinsichtlich des geplanten Standortes für das Ver-
einsheim werden zurückgewiesen.  
 
 
Widerspruch / Stellungnahme, lfd. Nr. 8 
 
Fehlerhafte Umweltbilanzierung / Kritik bzgl. Nutzungskonzept Ten-
nenplatz und „Kompensationsraum Reitplatz“ 
 
Der Umweltbericht vom 17.02.2009 weist aus, dass der Tennen-Sportplatz 
„Dreiböcken“ in eine artenreiche Mähwiese in Hochwasserraum umfunkti-
oniert wird. Dies ist notwendig, um den enormen Flächenverbrauch zu 
kompensieren. Die Herstellung einer solchen Wiese steht aber im Wider-
spruch zur beabsichtigten Nutzung als Sport- und Spielstätte und den Be-
gründungen für die Bahnunterführungen, Aussichtsbalkone, Hochwasser-
Schutzwälle etc.. 
 
Begründung  
• Der Umweltbericht zum B-Plan 93.1 vom 17.02.2009 sagt auf Seite 4 in 

der Zusammenfassung: 
„Die verbleibenden Beeinträchtigungen in den Boden- und Naturhaus-
halt führen zu einem Kompensationsbedarf von 4.627 qm. Dieser Flä-
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chenbedarf wird im Teilbereich III des B-Plans 93 durch Umwandlung 
des 5.300 qm großen Tennenplatzes in der Wupperaue in eine arten-
reiche Mähwiese erreicht.“ 
Die Ausprägung als artenreiche Mähwiese ist notwendig, weil es hierfür 
einen sehr hohen Kompensationsfaktor gibt. Der wiederum ist erforder-
lich, um den Flächenverbrauch des VfR (Parkplatz, Clubheim) aus-
zugleichen. 

• Entsprechend den Darstellungen zum Mehrzweckparkplatz (MZP) wird 
nahe gelegt, zunächst einmal den Flächenbedarf für den MZP enorm 
zu verringern. Dies ist im ersten Schritt die einfachste, ehrlichste, öko-
logisch sinnvollste und kostengünstigste Lösung. 

• Eine artenreiche Mähwiese ist gemäß Biotoptypenliste mit dem Kom-
pensationsfaktor 5 – 7 belegt, ein sportlich genutzter Intensivrasen aber 
nur mit dem Faktor 2. 
Dies hat zur Konsequenz, dass man die Mähwiese nicht für (VfR-) 
Ballsportarten o.ä. herrichten darf. Man könnte hier einen Blumenlehr-
pfad anlegen, Flächen für Imker schaffen, aber auch einen Kinder-
Streichelzoo mit Ziegen und Schafen anbieten. Man kann aber auch 
dem Reitsport die dringend benötigten Futter- und Ausrittmöglichkeiten 
anbieten, die bei der anstehenden Renaturierung der Wupperauen 
wegfallen. 
Nach Wissen des Einwenders wurden diese wesentlichen Alternativen 
nicht geprüft. Wenn doch, wird um Akteneinsicht und Durchsprache 
gebeten. 

• In zahlreichen Berichten und Begründungen wird dargestellt, dass der 
Tennenplatz als Sportstätte genutzt wird und daher auch räumlich er-
schlossen werden muss. Entsprechende Begründungen finden sich 
z.B. bei der Forderung nach der Ausgestaltung des Landschaftsbal-
kons (=erweitertes VfR-Clubheimdach). Die gemachten Aussagen 
müssen also wahrscheinlich grundlegend revidiert werden. 
Es besteht weder der Bedarf, den Landschaftsbalkon in die nördliche 
Wupperaue zu bauen (höchste Bodenstufe mit der Bewertung „nicht 
ausgleichsfähig“), noch besteht der Bedarf, an dieser Stelle den Bahn-
damm kostenintensiv aufzubrechen und eine Unterführung zur Errei-
chung der vermeintlichen Sportfläche zu schaffen. 
Der Naturliebhaber, der eine artenreiche Mähwiese erreichen möchte, 
wird vielmehr wünschen, dass das Areal gerade durch den massiven 
Bahndamm vom Sportlärm abgeschottet ist. Entsprechend würde er 
wahrscheinlich auch eine behindertengerechte, Bürgersteig breite 
Rampe am Bahndamm bevorzugen. Dadurch würden auch teure Brü-
cken- und Tunnellösungen, die fast immer Angsträume darstellen, ver-
mieden. Diese Lösung würde ökologisch keinen Eingriff bedeuten, wä-
re viel natürlicher und natürlich auch viel preiswerter. 

• Fraglich ist, ob der Öffentlichkeit und hier insbesondere auch den Mit-
gliedern des VfR bewusst ist, dass durch die ehrgeizigen Großprojekte 
(Heim, Kunstrasenplatz, MZP, Kleinspielfeld, Asphaltwege etc.) erheb-
liche Ausgleichsmaßnahmen notwendig sind. Diese erfordern im Er-
gebnis, dass der Tennenplatz ggf. unnötig geopfert werden muss. Dies 
kann gewollt sein, doch widerspricht dies dem in der Öffentlichkeit 
transportierten Bild von einem Dreiböcken-Spielplatz, für den sogar ei-
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ne Hochwasserwehr vorgesehen ist, um ihn vor weiteren Abspülungen 
bei Hochwasser zu schützen (dies wäre bei der artenreichen Mähwiese 
nicht nötig!). 
Sofern dieser Hochwasserschutz noch vorgesehen ist, wird um Be-
gründung gebeten, denn eine artenreiche Mähwiese schwimmt nicht 
weg! 

• Das planungsrechtliche Vorgehen scheint auch hier angreifbar. Der BP 
93.1 soll zeitnah beschlossen werden, wohingegen die Ausgleichs-
maßnahmen erst in einem später aufzustellenden BP 93.3 festgelegt 
werden. Da man diesen nicht kennt und das oben skizzierte Mähwie-
sen-Szenario nicht unbedingt bekannt und gewollt ist, ergeben sich hier 
dringend zu klärende Ungereimtheiten. 

• In diesem Zusammenhang wird auch um die Beantwortung der Frage 
gebeten, inwieweit die unnötige Verdrängung des Reitsportvereins da-
durch begründet ist, die versiegelte Fläche (zumundest Hallendach/ 
Stallungen, Entsorgungsräume, Zufahrten etc.) für Kompensations-
maßnahmen zu nutzen. Auffällig ist, dass hier ein größeres Kompensa-
tionsvolumen bekannt ist und hierzu keinerlei Ausführungen in den 
Planungen und dem Umweltgutachten enthalten sind – stattdessen 
wird dort wörtlich betont, dass es keine wesentlichen Alternativen gib – 
was so ja nicht richtig ist, wie die obigen Ausführungen zeigen und was 
ja auch hätte bekannt sein müssen. 

• Entsprechend wird auch um Beantwortung der konkreten Fragen gebe-
ten: 
A) In welchem Ausmaß schaffen die Verdrängung des Reitsportvereins 

und die Umnutzung des Areals Kompensationsflächen? 
B) Welchen Stellenwert haben diese für die Entwicklung des BP 93.2 

bis 93.4 und inwieweit wurden diese Kompensationsflächen für die 
VfR-Baumaßnahmen, hier konkret auch den überdimensionierten 
Mehrzweckparkplatz genutzt? 

C) Sollten hierzu keine Planungen existieren, wird um Begründung ge-
beten. 

D) Sollten hierzu allerdings Planungen existieren, wird um Begründung 
gebeten, warum diese nicht in die Alternativenbewertung und damit 
in die Planungen des BP 93.1 eingegangen sind. 

Die Beantwortung der Fragen ist für eine ausgewogene Abwägung des 
BP 93.1 wichtig, da sich einerseits deutliche Einsparpotentiale ab-
zeichnen und sich andererseits eine andere Würdigung im gewollten 
Gesamtzusammenhang ergeben kann.  

 
 
Stellungnahme zur lfd. Nr. 8: 
Die Zusammenhänge zwischen Eingriffsort und möglichen Ausgleichs-
maßnahmen wurden missverstanden.  
Die Umwandlung des Tennenplatzes in eine Mähwiese ist nicht erforder-
lich, um als Ausgleich für die Eingriffe im BP-Gebiet Nr. 93.1 zu dienen. 
Wie bereits in den vorangegangenen Stellungnahmen erläutert, soll die 
Wupperaue, der wasserwirtschaftlich und ökologisch wertvolle Bereich, 
durch geeignete Maßnahmen wieder naturnah gestaltet werden. Hierzu ist 
gemeinsam mit dem Wupperverband ein Konzept erarbeitet worden, das 
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als Grundlage auch den Rückbau sämtlicher „unnatürlicher“ Einbauten 
(Tennenplatz, Reitanlagen sowie Befestigungen und Verwallungen im U-
ferbereich) beinhaltet. Ziel ist es hier, dafür Sorge zu tragen, dass die ex-
tensiven Bereiche geschützt und einer natürlichen Entwicklungsmöglich-
keit zugeführt werden und dass in einem Teilbereich der Aue ökologisch 
unbedenkliche Freizeit- und Erholungsnutzungen ermöglicht werden. 
 
Der Tennenplatz wurde regelmäßig durch Überschwemmungen abgetra-
gen und führt neben den Aufwendungen für den Verein zur Wiederherstel-
lung des Platzes zum Schadstoffeintrag in die Wupper. Eines der Haupt-
ziele ist, die Wupperaue wieder in eine ökologisch wertvolle Auenland-
schaft zu überführen. In der ökologisch und wasserwirtschaftlich bedeu-
tenden Überflutungslandschaft erhält die Wupper ein verbreitetes Bett mit 
einem links der Fließrichtung ausgezogenen Gleitufer. Die ufernahen Be-
reiche und der Altarm werden vor Zutritten geschützt. Die weiteren Grün-
bereiche sollen durch Freizeit und Sport behutsam genutzt werden.  
 
Da im BP-Gebiet Nr. 93.1 insgesamt ein Eingriff vorbereitet wird, im restli-
chen Planareal aber eine Vielzahl von Maßnahmen vorgesehen sind, die 
als Ausgleichsfläche angerechnet werden können, wurden die Aus-
gleichsmöglichkeiten am Beispiel des Tennenplatzes aufgezeigt. Die öko-
logische Aufwertung durch die angedachten Maßnahmen ist gegeben, da 
hier der vorhandene Aufbau entfernt und mit Landschaftsrasen eingesät 
wird. Die ökologische Bewertung ist durch ein fachkundiges Büro erfolgt 
und unzweifelhaft. Die zeitliche Verknüpfung zwischen Bau der eingriffver-
ursachenden Anlagen (z.B. Parkplatz und Vereinsheim) und Herstellung 
der Wiese ist lösbar. Die Fläche befindet sich im Eigentum der Stadt Wip-
perfürth, so dass der zu erbringende Ausgleich gesichert ist.  
 
Die Begründung der Verlagerung des Reitvereines ist in der Stellungnah-
me zu D, lfd. Nr. 4) dargelegt. Die mit der Planung in diesem Bereich zu 
erwartende Eingriffsbilanz ist nicht Bestandteil des jetzigen Planverfah-
rens. Ebenso ist die Lage des Vereinsheimes städtebaulich begründet 
(siehe hierzu Stellungnahme zu D, lfd. Nr. 7). Die im BP Nr. 93.1 festge-
setzten Inhalte sind in sich schlüssig und hiervon losgelöst zu betrachten.  
Zur unzureichenden Alternativenprüfung siehe Stellungnahme zur lfd. Nr. 
9.  
 
Beschlussvorschlag zur lfd. Nr. 8: 
Die Bedenken hinsichtlich Umweltbilanzierung werden zurückgewiesen.  
 
Die Bedenken hinsichtlich der bilanzierten ökologischen Wertigkeit des Tennen-
platzes (außerhalb des Plangebietes) werden zurückgewiesen.  
 
 
Widerspruch / Stellungnahme, lfd. Nr. 9 
 
Aufnahme des „Gebots der Sparsamkeit“ als Hauptziel 
 
Die im Bebauungsplan aufgezeigten Baumaßnahmen bestechen durch 
Eleganz, Großzügigkeit und klarer Fördermittelorientierung. Da aber abzu-
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sehen ist, dass weder die Stadt noch der VfR die Folgekosten bewältigen 
kann, wird dringend empfohlen, das Prinzip der Sparsamkeit nachträglich 
als Hauptziel des B-Plans aufzunehmen und entsprechend alle vorgestell-
ten wesentlichen Alternativen – diese werden entgegen den gesetzlichen 
Anforderungen nicht in den Begründungen zum BP 93.1 aufgeführt – noch 
einmal kritisch zu sichten und mit den Betroffenen durchzusprechen. 
Dies erlaubt eine geordnete Diskussion vor dem Hintergrund einer sich 
dramatisch verschärfenden Finanzsituation und einer drohenden Anfech-
tung wegen unzureichender Alternativenbewertung. 
 
Begründung  
• Dieser Widerspruch erfolgt anlässlich der vom Gesetz in § 3 BauGB 

geforderten öffentlichen Auslegung. Der Gesetzgeber fordert dort wört-
lich: 
„Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, 
die für die Neugestaltung oder Entwicklung des Gebietes in Betracht 
kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffent-
lich zu unterrichten.“ 
Die Begründung zum Bebauungsplan enthält keine öffentlich bereit ge-
stellten Abwägungsmaterialien, die erkennen lassen, dass man sich mit 
so genannten „wesentlich unterscheidenden Lösungen“ systematisch 
beschäftigt und diese ausreichend gewürdigt hat. Wesentliche Alterna-
tiven sind aber insbesondere auch die, die sich hinsichtlich ihrer wirt-
schaftlichen Tragfähigkeit unterscheiden. 

• Aus Sicht des Einwenders lassen seine Stellungnahmen erkennen, 
dass es zahlreiche, sehr wichtige Alternativen gibt, die man offensicht-
lich nicht geprüft hat, obwohl sie wirtschaftlich, haushaltspolitisch und 
sozialpolitisch Vorteile bringen. 
Das Kommunalrecht schreibt zwar eine sparsame Mittelverwendung 
vor, doch wurde diese übergeordnete Leitnorm nicht in die Ziele des B-
Plans aufgenommen. Für den einen mag es deshalb selbstverständlich 
gewesen sein, dieses Gebot zu verfolgen; für den eher Kreativen mag 
es ein Freibrief gewesen sein, sich von den architektonischen Hand-
schelle des knappen Geldes und des kleinbürgerlichen Denkens in 
Kosten und Nutzen zu befreien. Leider ist das derzeit vorliegende Er-
gebnis des zur Entscheidung anstehenden BP 93.1 nicht zufrieden stel-
lend und in der derzeitigen Form daher abzulehnen. 

• In seiner mit umfangreichem Zahlenmaterial unterlegten Haushaltsrede 
vom 04.11.2008 stellte Herr Bürgermeister Forsting dar, dass die Stadt 
faktisch keine finanziellen Spielräume mehr hat. Nur aufgrund von 
Sondereffekten (sie es der Art und Höhe nach in 2009 ff nicht mehr ge-
ben wird), hat man sich in 2008 (wörtlich) „erstmals von den Fesseln 
der Haushaltssicherung“ befreien können. Der städtische Haushalt so-
wie die veröffentlichte Rede des Bürgermeisters führen unweigerlich zu 
den Feststellungen: 
A) Die Stadt kann sich weitere freiwillige Ausgaben bereits heut nicht 

mehr leisten, da bereits heute die Haushaltsplanungen vorsehen, 
dass der Unterhalt von Sportstätten gegen das Eigenkapital der 
Stadt gebucht werden muss. 
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B) Bei der Zugrundelegung einer seriösen Schätzung des Gewerbe-
steueraufkommens 2009 ist bereits heute absehbar, dass die Stadt 
voraussichtlich in 2009/ 2010 wieder der Haushaltssicherung unter-
liegen wird. 

Vor dem Hintergrund dieser sich dramatisch verschlechternden Situati-
on ist die Stadt gezwungen, den BP 93 bzw. BP 93.1 in einem viel stär-
keren Maße ökonomisch zu bewerten und – gemeinsam mit den Be-
troffenen – konsequent nach kostengünstigeren Alternativen zu su-
chen. Die nicht immer anzutreffende Fähigkeit mit Geld umgehen zu 
können, ist gerade auch für die Bürger in 2009 Wahl entscheidend. In-
vestitionen ja, Steuerverschwendung nein! 
Diese zwingende haushaltspolitische und damit auch baurechtliche 
Forderung wird nicht dadurch gemildert, dass die Stadt voraussichtlich 
öffentliche Fördermittel erhält.  

• Nach den vorliegenden Informationen (V/ 2008/ 372) wird die Stadt 
trotz höchster Förderstufe immerhin noch 30% der Investitionskosten 
von ca. 3.3 Mio. Euro selbst tragen müssen. Dies belastet sie mit mehr 
als 1 Mio. € in den Jahren 2009 bis 2012. Gemäß genehmigter Haus-
haltsplanung sind hiervon bereits über 50% im Haushaltsplan 2009 
eingestellt. Mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit wird die Stadt 
2010 ff wieder der Haushaltssicherung unterliegen. 
Darüber hinaus werden im BP 93.2 – 93.4 weitere 4 Mio. € Investiti-
onskosten bereits öffentlich kommuniziert.  

• Entsprechend ist nicht erkennbar, wie und in welchem Umfang die 
Stadt und/ oder ihre wirtschaftliche abhängiger Betreiber (VfR) die zu-
künftigen Folgekosten nachhaltig aufbringen können. Verständlich ist 
aber, dass die Stadt für höhere Kosten der Sportstätten aufkommen 
muss und dass das Sport- und Kulturbudget wahrscheinlich zu Lasten 
anderer Vereine umverteilt werden muss. Angesichts der herausragen-
den Bedeutung des VfR mit 500 aktiven Mitgliedern und hohen Integra-
tionsleistungen kann man dies verständlich begründen und sicherlich 
auch unterstützen. 
Ohne jedoch an dieser Stelle vertiefend einsteigen zu wollen, muss 
man gerade und deshalb aber auch davon ausgehen, dass sich die 
Entwicklungsplanungen und Folgekostenabschätzungen immer an den 
nachhaltig darstellbaren finanziellen Möglichkeiten des VfR ausgerich-
tet haben. Wäre es nicht so, würde man eine gravierenden Planungs-
fehler im Rahmen der Alternativenabschätzung ebenso erkennen kön-
nen, wie eine Verletzung der Fürsorgepflicht für einen Verein, der für 
Fußball und Fairness, nicht aber für Baurecht, Fördermittelakrobatik, 
Architekturpreise bekannt ist. 
Gerade deshalb und auch mit Blick auf viele andere Sport- und Kultur-
vereine wäre es sozialpolitisch unverantwortbar, dass Prinzip der Spar-
samkeit im BP 93.1 nicht mit höchster Priorität zu verfolgen und die 
aufgezeigten zahlreichen Vorschläge für erhebliche Einsparungen zu 
ignorieren. Der Einwender folgt mit dieser Empfehlung dem dringenden 
Appell des Bürgermeisters anlässlich der Haushaltsrede 2009 und dem 
überwiegenden Interesse der Wähler, die von ihren Politikern in immer 
stärkerem Maße Finanzkompetenz und Pragmatismus einfordern. Des-
halb fordert der Einwender auch, den Mut für notwendige Korrekturen 
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zu haben. 
 
 
Stellungnahme zur lfd. Nr. 9: 
In dem mehrjährigen Planungsprozess des Gesamtareals Ohler Wiesen 
wurden immer wieder alternative Varianten diskutiert. Die jetzt zugrunde 
liegende Planungskonzeption stellt eine hinsichtlich Natur- und Land-
schaftsschutz (Erhalt wertvoller Grünbereiche), Wasserrecht, Infrastruktur-
angebot (Erhalt bestehender innenstadt- und schulstandortnaher Sportein-
richtungen), Städtebau und Erholungsfunktion, Erschließung sowie priva-
ten Nutzungsansprüchen optimierte Lösung dar. Sie fügt sich behutsam in 
den Grünbestand und die vorhandene Infrastruktur ein.  
 
Das selbe gilt für den Bereich des BP Nr. 93.1:  
Es handelt sich hierbei in erster Linie um die Bestandssicherung der heute 
bereits bestehenden Sport- und Freizeitanlagen. Lediglich Vereinsheim, 
Kleinspielfeld und Mehrzweckplatz sind neue Nutzungen, deren Lage im-
mer wieder diskutiert und optimiert wurde. Alternative, konfliktärmere 
Standorte in einer vergleichbaren Zuordnung auf stadteigenen Flächen, 
die eine entsprechende Flächengröße bieten, den funktionalen Zusam-
menhang und ein konfliktfreies Nebeneinanders von Nutzungen ermögli-
chen sowie den Ersatz für die wegfallenden Nutzungen im Überschwem-
mungsgebiet gewährleisten sind nicht vorhanden und sind daher auch 
nicht im BP-Vorentwurf dargelegt.  
 
Die Begründung wird klarstellend um diesen Passus erweitert.  
 
Die in Frage gestellten Erforderlichkeit der Investitionen wird hier nochmal 
auf die Ebene des Bebauungsplanes herunter gebrochen und die Ziele 
des Bebauungsplanes aufgeführt: 
 
Die Aufwertung der bestehenden Strukturen im Plangebiet ist eines der 
wichtigsten planerischen Hauptziele der Stadt. Darüber hinaus hat die 
Stadt Wipperfürth für den Erhalt und Weiterentwicklung wichtiger Infra-
struktureinrichtungen insbesondere für Kinder und Jugendliche zu sorgen. 
Die angesprochenen Kritikpunkte zu den finanziellen Auswirkungen kön-
nen auf Ebene dieses Bebauungsplanes nicht diskutiert werden, denn die 
Festsetzungen dokumentierten die städtebaulichen Entwicklungsziele und 
lösen keine unmittelbaren Investitionen aus. Die konkrete Ausgestaltung 
und damit verbundenen Kostenfragen werden nicht im Bebauungsplan 
behandelt.  
 
Unabhängig von der hier diskutierten Bauleitplanung besteht durch die 
Erneuerung der öffentlichen Anlagen im Plangebiet die Möglichkeit, in 
nachfolgenden Ausbauplanungen auf eine pflegeleichte und somit kosten-
sparende Gestaltung zu achten. Hierbei muss auch berücksichtigt werden, 
dass die Unterhaltung des Areals heute schon der Stadt obliegt.  
 
Beschlussvorschlag zur lfd. Nr. 9: 
Die Bedenken hinsichtlich einer unzureichenden Alternativenprüfung werden zu-
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rückgewiesen. Die Begründung wird klarstellend entsprechend der Ausführungen 
in vorgenannter Stellungnahme ergänzt.  Die Bedenken hinsichtlich Folgekosten-
berücksichtigung und Finanzierung sind in der Art auf Ebene dieses Bebauungs-
planes nicht abwägungsrelevant.  
 
 
Widerspruch / Stellungnahme, lfd. Nr. 10 
 
Unzureichende Vorbereitung des Sanierungsvorhabens und unzu-
mutbare Länge des Sanierungsverfahrens (inzwischen 18 Jahre, vor-
aussichtliche Länge mindestens 25 Jahre) 
 
Dem Ratsbeschluss vom 16.09.2009, der Grundlage des nun ausgelegten 
BP 93.1 ist, wird widersprochen, da er in unverhältnismäßiger Weise einen 
Sanierungszeitraum von 22 Jahren festschreibt, ohne in den zurück lie-
genden 17 Jahren die nach § 141 BauGB geforderten vorbereitenden Un-
tersuchungen qualitativ genügend durchgeführt zu haben. 
Sollte dieser Forderung nicht stattgegeben werden, wird dem derzeit vor-
liegenden BP 93.1 widersprochen, weil er, trotz Einbindung teurer Pla-
nungsbüros, auf einer unzureichenden und fehlerhaften Datenbasis auf-
baut. 
Es wird um eine schriftliche Stellungnahme und Abwägung im Rahmen der 
Beschlussfassung über den BP 93.1 gebeten. 
 
Begründung  
• Der Teilbereich Ohler Wiesen (Wupperaue) ist Bestandteil des am 

02.10.1990 durch den Rat beschlossenen Sanierungsgebietes „Innen-
stadt“ (Innenstadt und Wupperaue). Die gemäß § 141 BauGB zwin-
gend vorgeschriebenen vorbereitenden Untersuchungen wurden mit 
der Festlegung des Untersuchungsgebietes beschlossen (Zitat aus Be-
schlussvorlage V/ 2008/ 378). Hierauf aufbauend wurde mit Ratsbe-
schluss vom 16.09.2008 die Sanierungssatzung mit förmlicher Festset-
zung des Sanierungsgebietes festgelegt. Die zwischenzeitlich verstri-
chene Frist von fast 17 Jahren ist eindeutig zu lang und wurde nicht 
genutzt für eine verantwortungsvolle und ausgewogene Durchführung 
der vorbereitenden Untersuchungen gemäß § 141 BauGB: 

• Der dem Rat von der Verwaltung vorgelegte Beschlussvorschlag (V/ 
2008/ 378) sagt auf Seite 3 „…Aktuelle umfangreiche Beurteilungsun-
terlagen wurden im Rahmen des Sanierungsgebietes „Wupper-
Innenstadt“ und der Rahmenplanung Ohler Wiesen WGF erarbeitet. Als 
Ergebnis ist festzuhalten…“ 
Die hier von der Verwaltung gemachte Aussage ist falsch. Sie ist aber 
wesentlich für den Ratsbeschluss und führte deshalb zu einer Ratsent-
scheidung, die hiermit angefochten wird, da sie auf fehlerhaften Infor-
mationen beruhte. 
§ 141 BauGB, Abs. 1, S. 3 verlangt nämlich: „Die vorbereitenden Un-
tersuchungen sollen sich auch auf die nachteiligen Auswirkungen 
erstrecken, die sich für die von der beabsichtigen Sanierung unmittel-
bar Betroffenen in ihren persönlichen Lebensumständen im wirtschaftli-
chen oder sozialen Bereich voraussichtlich ergeben“. Diese Untersu-
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chung erfolgte nicht und ist auch nicht dokumentiert. Zeugen: Anwoh-
ner und Grundstückseigentümer der Lüdenscheider Straße. 
So erfolgte beispielsweise mit keinem der unmittelbar betroffenen Ei-
gentümer der Lüdenscheider Straße 29 – 45 eine Analyse der Betrof-
fenheit und Interessenslage (Quelle: persönliche Befragung und Ab-
stimmungstreffen der Anlieger am 27.02.2009). Entsprechend wundert 
es auch nicht, dass die Darstellung des Ist-Zustandes im Bebauungs-
plan fehlerhaft ist. 
Damit ist auch fraglich, ob der in der Begründung zugesagte Bestands-
schutz überhaupt greifen kann und worauf er sich dann beziehen wür-
de. Dieser Planungsfehler ist umso gravierender, als dass der Leiter 
des Bauamtes hier im unmittelbaren Umkreis seines Wohnsitzes ope-
riert (ca. 150 m Umkreis). 

• § 142 BauGB Abs. 3 sieht vor, dass beim Beschluss über die Sanie-
rungssatzung (hier: Ratsbeschluss vom 16.09.2009) zugleich die Frist 
anzusetzen ist. Der Rat beschloss – folgend der Beschlusslage V/ 
2008/ 378 – eine Frist von 7 Jahren, also bis zum 16.09.2015. Ein sich 
über 22 Jahre erstreckendes Sanierungsverfahren (vom 02.10.1990 his 
16.09.2015) ist aber für die Betroffenen so nicht zumutbar. Jedenfalls 
nicht, wenn es nicht in besonderer Weise begründet werden kann. Die-
se Begründung erfolgte aber ebenso wenig wie die Untersuchung der 
wirtschaftlichen Betroffenheit der unmittelbar Betroffenen.  

 
 
Stellungnahme zur lfd. Nr. 10: 
Die Festlegung des Sanierungsgebietes und das Verfahren sind nicht Be-
standteil des Bebauungsplanverfahrens Nr. 93.1. Die Ermittlung der 
Grundlagen zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 93.1 entspricht dem 
erforderlichen Umfang. 
 
Kein Beschluss erforderlich.  
 
 
Widerspruch / Stellungnahme, lfd. Nr. 11 
 
Widerspruch gegen den Ratsbeschluss vom 16.09.2008, formuliert 
als Tagesordnungspunkt“1.4.2 Aufhebung des Ratsbeschlusses vom 
17.06.2008 zur förmlichen Festsetzung des Sanierungsgebietes Ohler 
Wiesen…“ 
 
Es wird um schriftliche Stellungnahme und Abwägung im Rahmen der Be-
schlussfassung über den BP 93.1 gebeten. 
 
Begründung  
• Der Beschlussvorschlag der Verwaltung führt aus: „Finanzielle Auswir-

kungen: keine.“ Ferner: „… Diese redaktionelle Änderung des Arbeitsti-
tels ist erforderlich, um einen einheitlichen Arbeitstitel Stadt / Bewilli-
gungsbehörde zu erhalten.“ 
Diese Begründung erweist sich angesichts des nunmehr laufenden Of-
fenlegungsverfahrens als unvollständig und irreführend. 
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• Zwischen dem Beschlussvorschlag vom 17.06.2008 und dem Ände-
rungsbeschluss vom 16.09.2008 sowie den im Zeitraum vom 13.02. bis 
16.03.2009 ausliegenden Informationen im Rahmen des Offenlegungs-
verfahrens wurden zahlreiche, teils gravierende Änderungen der Pla-
nungs- und Entscheidungsbasis vorgenommen, die unmittelbare wie 
auch mittelbare Auswirkungen auf die Beantragung von Fördermitteln 
haben. 
Dieser Änderungsbeschluss führt entsprechend zu materiellen Ände-
rungen für die Verfahrensbeteiligten sowie der beteiligten Öffentlichkeit.
Beispielsweise wurde eine nachträgliche Erweiterung und Konkretisie-
rung des Sanierungsgebietes (z.B. nördliche Lüdenscheider Straße 
inkl. Straßenflächen) ebenso vorgenommen wie eine Anpassung der 
Sanierungskostenschätzungen (von rd. 1,4 Mio. € auf 3,4 Mio. €, korri-
giert auch rd. 3,3 Mio. €). Hieraus ist abzuleiten, dass es gravierende 
Änderungen bzgl. der Abschätzung finanzieller Auswirkungen gegeben 
haben muss und dass sich auch der Kreis der mittelbar oder auch un-
mittelbar Betroffenen sowie deren Betroffenheit materiell geändert ha-
ben. Dies muss zum Zeitpunkt des Beschlusses – nach 17-jährigen 
Vorarbeiten – bekannt gewesen sein. Folglich kann es sich nicht um 
eine rein redaktionelle Änderung gehandelt haben. 

• Der Bebauungsplan BP 93.1 trägt nunmehr den Titel „Wupper-
Innenstadt Ohler Wiesen“. Diese Bezeichnung ist bewusst irreführend 
gewählt. Der BP erfasst den Bereich vom Wupperbogen am Postamt 
bzw. zum Betriebsparkplatz Voss an der Leiersmühle. Dies ist sicher-
lich kein Innenstadtbereich. 
Entsprechend bleibt zu vermuten, dass man durch die irreführende Ti-
telbezeichnung des Bebauungsplans „Wupper-Innenstadt Ohler Wie-
sen“ und eine Aufteilung des BP 93 in BP 93.1 bis 93.4 eine Täu-
schung der Anlieger bewusst in Kauf nahm bzw. herbeiführen wollte, 
um eine Beteiligung der Öffentlichkeit möglichst zu vermeiden. 

• Darüber hinaus bleibt zu erläutern, inwieweit durch das Verfahren Auf-
hebung/ Neufestsetzung sich nicht die Einwirkungsmöglichkeiten der 
Bewilligungsbehörde geändert haben bzw. diese in so einen (investiti-
onsfördernden) Entwicklungsprozess einzugreifen gedachte, wie es 
vorher nicht möglich gewesen wäre. In diesem Fall wären sehr wohl fi-
nanzielle Auswirkungen entstanden, insbesondere in Form der jetzt 
vorliegenden, möglicherweise überdimensionierten Bauprojekte. 

• Auch stellt sich die Frage, inwieweit wesentliche materielle Änderungen 
bereits dadurch entstanden sind bzw. sich abzeichneten, als dass Mit-
tel der (zweckgebundenen) (inner-) städtischen Stadtraumbewirtschaf-
tung für VfR-Zwecke (hier konkret der überflüssige Mehrzweckpark-
platz) verplant wurden bzw. zum Beschlusstermin eine solche Option 
ernsthaft diskutiert wurde. Eine Beibehaltung des Projekttitels „Innen-
stadt“ legt eine solche Vermutung nahe und muss daher verbindlich 
ausgeräumt werden. Der MZP liegt außerhalb der innerstädtischen Er-
reichbarkeit und ist auch nicht durch öffentliche Verkehrsmittel ange-
schlossen.  

 
 
Stellungnahme zur lfd. Nr. 11: 
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Der aufgeführte Ratsbeschluss hatte zum Inhalt, den Arbeitstitel des Sa-
nierungsgebietes zu ändern. Eine Vermischung dieser Beschlüsse mit 
dem jetzt aktuellen Bauleitplanverfahren ist nicht zielführend und unab-
hängig zu betrachten.  
 
Das Bauleitplanverfahren ist formell korrekt durchgeführt, wie es das Bau-
gesetzbuch vorgibt. Der Vorwurf einer vorsätzlichen Täuschung der An-
wohner wird zurückgewiesen. Die Lage des Plangebietes ist in den Texten 
und Kartenwerken unmissverständlich dargelegt.  
 
Beschlussvorschlag:  
Die Bedenken werden als nicht zutreffend zurückgewiesen.  

 
Widerspruch / Stellungnahme, lfd. Nr. 12 
 
Entscheidungszwänge wegen Fördermittelverzögerungen  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Ausfall oder die zeitliche Verzöge-
rung von Fördermitteln ein wichtiges Abwägeinteresse sind. Zugleich wird 
aber darauf hingewiesen, dass hierdurch berechtigte Einwände wegen 
fehlerhafter oder unvorteilhafter Planungsentwürfe nicht in ihrer Bedeutung 
reduziert bzw. ignoriert werden dürfen. 
 
Begründung  
• Die Stadt erwartet kurzfristig wesentliche Fördermittel für die Realisie-

rung des BP 93. Die Förderquote dürfte bei durchschnittlich 70% lie-
gen. Entsprechend ist ein hoher Druck zu erkennen, den BP 93.1 zu 
entscheiden, idealerweise ohne Änderungen, um keine Zeit zu verlie-
ren. Diese Sichtweise ist verständlich und auch der Verfasser befürwor-
tet die schnelle Umsetzung vorteilhafter Alternativen im Sanierungsge-
biet. 

• Dessen ungeachtet ist anzumerken, dass der Bebauungsplan wesentli-
che Alternativen nicht berücksichtigt bzw. bewertet hat und nunmehr 
der Zustand vorliegt, dass das Abwägematerial qualitative und quanti-
tative Defizite haben dürfte. 
Eine rasche Lösung ist daher nur im intensiven partnerschaftlichen Dia-
log zu erreichen, nicht aber über anfechtbare Entscheidungen und dro-
hende Rechtsprozesse. 

• Entsprechend möchte der Verfasser auch noch einmal ausdrücklich 
klarstellen, 
A) dass er grundsätzlich für die Mitnahme von Fördermitteln ist und 
B) dass er den dringenden Erneuerungsbedarf von Sportplatz und VfR-

Heim grundsätzlich befürwortet. 
Wesentlich sind auch zahlreiche Einwände gegen wirtschaftlich unvor-
teilhafte Lösungen. Auch wenn der Staat 70% Fördermittel dazu gibt, 
so verbleiben dennoch 30% der Investitionen und alle Folgelasten bei 
der Stadt, die sich weder politisch noch haushaltsmäßig einer Steuer-
verschwendung oder ein Abweichen vom Prinzip der Sparsamkeit leis-
ten kann.  
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Stellungnahme zur lfd. Nr. 12: 
Die bauliche Umsetzung der geplanten Maßnahmen ist nicht Gegenstand 
dieses Bebauungsplanes.  
Zur Alternativenprüfung und Finanzierung siehe Stellungnahme zu D, lfd. 
Nr. 9. 
Fördermöglichkeiten sind im Rahmen der Bauleitplanung nicht abwä-
gungsrelevant. Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken erfolgt gemäß 
§ 1 Abs. 7 BauGB 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Bedenken, dass eine Abwägung überwiegend nach der zeitlichen Vorgabe 
eventueller Fördermittel erfolgt und eine ordnungsgemäße Abwägung gemäß § 1 
Abs. 7 BauGB nicht erfolgt, werden entschieden zurückgewiesen.  
 
 
Widerspruch / Stellungnahme, lfd. Nr. 13 
 
Baugrundrisiken für Sportstätten / Pfahlbauten / Großschadenrisiken 
 
Der Bau- und Finanzierungsvorschlag zum Bau des Vereinsheims und des 
Kunstrasenplatzes setzt zwingend voraus, dass umfangreiche und ab-
schließende Baugrunduntersuchungen durch externe Fachfirmen stattge-
funden haben. Ohne eine haftungsbewehrende Unbedenklichkeitsbestäti-
gung bzgl. der konkreten Bauvorhaben ist weder eine belastbare Investiti-
onsrechnung noch eine Genehmigung der Bauvorhaben verantwortbar. 
Dieses Argument ist schwerwiegend, da die Wupperaue keinen tragfähi-
gen Baugrund hat. Genau deshalb musste z.B. die Firma Voss vor Jahren 
auch extrem teure, 14 m (!) tief gründende Pfahlbau-Fundamente erstel-
len, Auen-Fundamente für Kunstrasenplätze sind dem Einwender nicht 
bekannt. 
 
Begründung  
• Die Wupperaue ist erklärtermaßen (so auch die Begründungen zum BP 

93.1) Schwemmgebiet, das nicht tragfähig ist. 
• Darüber hinaus haben wir einen von der Wupper abhängigen, sehr 

stark schwankenden, teils hohen Grundwasserspiegel, der wahrschein-
lich auch laufende Bodenverformungen bewirkt. 

• Diese Gegebenheiten führen zu sehr komplexen und teuren Funda-
mentgründungen, die zwingend notwendig und – anders als in Köln – 
nicht verhandelbar oder nachzureichen sind. Eine Abschätzung der 
technischen Machbarkeit und darauf aufbauend der zu erwartenden 
Gründungsmaßnahmen und Kosten setzt i.d.R. eine abschließende, 
Bauobjekt spezifische gutachterliche Stellungnahme durch einen exter-
nen Sachverständigen voraus. Es wird davon ausgegangen, dass dies 
erfolgt ist. Wenn nicht, wird um Information gebeten, bis wann dies er-
folgen wird und ob auf Basis des heutigen Kenntnisstandes ggf. noch 
„Überraschungen“ bzw. bedeutende Beurteilungsunsicherheiten zu er-
warten sind. 

• Da die Firma Voss bei vergleichbaren Bodenverhältnissen 14 m tiefe 
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und mit immens teuren Pfahlgründen vornehmen musste, wir um kon-
krete Darstellung gebeten: 
A) Welche Fundamentierungen sind hier gutachterlich belegt vorgese-

hen für den Bau des Komplexes „Landschaftsbalkon / VfR-
Clubheim“? 

B) Welche Baukosten (in €) verursachen hier allein die Fundamentie-
rungsarbeiten? 

C) Würden die Kostenschätzungen für die Fundamente einer gutachter-
lichen Überprüfung im Toleranzbereich von +/ - 20% standhalten?  

• Der von allen und auch vom Einwender befürwortete Kunstrasenplatz 
ist ein technisch anspruchsvolles Bauwerk, das bei Bodenbewegungen 
zerstört werden kann. Die Wahrscheinlichkeit eines Großschadenrisi-
kos ist bei den gegebenen Bodenverhältnissen also relativ hoch. Hin-
gegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, die für die Sanierung 
notwendigen Finanzmittel in Zukunft aufbringen zu können. 
Eine Sanierung ist nämlich nur durch Fachfirmen möglich und dürfte 
pro Fall sechsstellige Beträge erfordern. Eine gut gemeinte do-it-
yourself-Lösung mit Planierraupe, Sand, Rollrasen und Muskelkraft 
(wie heute) ist hier definitiv nicht möglich und würde auch den Aus-
schluss aller Gewährleistungen und Garantie verursachen. Extrem 
problematisch wäre es, wenn diese Bodenbewegungen dauerhaft sind 
und damit regelmäßig Großschäden zu erwarten wären. 
Aufgrund unterschiedlicher Aussagen wird um eine verbindliche Be-
antwortung folgender Fragen gebeten: 
A) Sind Kunstrasenplätze für nicht tragfähige Baugründe im so genann-

ten Auengebiet überhaupt geeignet und wo konkret gibt es ver-
gleichbare Referenzen und haftungsbewährte Expertengutachten im 
FFB-Spielbereich? 

B) Mit welchen technischen Maßnahmen und mit welchen Finanzmitteln 
(in €) muss man dann bei einer ordnungsgemäßen Gründung rech-
nen bzw. im Unterschied zu tragfähigen Böden zusätzlich rechnen? 

C) Besteht das Risiko, die Gründungsprobleme nur durch sehr große 
Bodenabtragungen und mächtige Beton- und Asphaltgründungen 
(so genannten „Autobahnbauweise“) in den Griff zu bekommen? 

D) Kann man das verbleibende Risiko bei einem deutschen Versicherer 
weitestgehend versichern? Wenn ja, zu welchen voraussichtlichen 
Prämien? 

 
Stellungnahme zur lfd. Nr. 13: 
Die vom Einwender vorgetragenen Fragestellungen beziehen sich auf die 
Ausbauplanungen und sind nicht Inhalt des Bauleitplanverfahrens, da sie 
sich auf die Ausgestaltung der Platzflächen beziehen.  
 
Die Bodenverhältnisse im Plangebiet sind bekannt und teilweise gutachter-
lich untersucht (insbesondere im Bereich des bestehenden Sportplatzes). 
Vor Bau weiterer baulicher Anlagen sind darüber hinaus gutachterliche 
Begleitungen erforderlich.  
 
Beschlussvorschlag zur lfd. Nr. 13: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen, da der Bebauungsplan die planungs-
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rechtliche Zulässigkeit ermöglichen soll, jedoch keine detaillierte Hochbauplanung 
ersetzt.  
 
 
 
Zu D) Sonstige Anregungen: 
 
Der Bebauungsplan in der vorliegenden, öffentlich ausliegenden Form wird 
abgelehnt. Die Ablehnung stützt sich auf: 
- die verfahrensmäßige Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit, 
- die finanziellen, haushaltspolitischen und baurechtlichen Risiken einer 

fehlgeleiteten und nicht ausreichend erfolgten Alternativenabwägung, 
- auf die Ausprägung materieller Gestaltungsaspekte im Einzelnen, 
- auf massive verfügungs- und vermögensmäßige Eingriffe in die Eigen-

tumsrechte der Einwohner der nördlichen Lüdenscheider Straße 
- und nicht zuletzt auf zahlreiche Informationsdefizite, wodurch eine aus-

gewogene und vom Gesetz vorgeschriebene Abwägung der Interessen 
nur unzureichend möglich ist. 

 
  
A1) Der Bebauungsplan wird in der vorliegenden Form für unzureichend 

gehalten. Er erfüllt nicht die qualitativen Anforderungen nach § 3 Abs. 
2, da er weder die vom Gesetzgeber her geforderten „wesentlichen un-
terschiedlichen Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung 
des Gebietes“ aufzeigt, noch über die „voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planungen“ öffentlich korrekt unterrichtet. 

 Die Festsetzungen im BP 93.1 enthalten konkrete Maßnahmen mit 
ganz konkreten Wechselwirkungen zu BP 93.2 bis 93.4. Diese werden 
aber entgegen den gesetzlichen Vorgaben nicht aufgezeigt. Eine Be-
gründung der Baulinie ohne Kenntnis der Planungen zum Drei Böcken 
Areal ist genauso wenig Ziel führend wie eine Darstellung von notwen-
digen Ausgleichsmaßnahmen für den MZP („VfR Party-Parkplatz) ohne 
zugleich auch die unangenehmen Konsequenzen auf BP 93.2 – 93.4 
beim Namen zu nennen, nämlich dass man aus dem alten Drei Böcken 
Sportplatz eine sportlich nicht mehr nutzbare Naturwiese machen und 
den Reitsportverein verdrängen muss – und das alles für einen über-
dimensionierten, versiegelten Parkplatz. Dieser Salami-Strategie fol-
gend wird man Recht feststellend sagen: „…wir müssen mit BP 93.2 – 
93.4 weitermachen und zwar mit allen unangenehmen Konsequenzen 
aus BP 93.1, ohne dass die Betroffenen dann noch eine faire Chance 
zur Beteiligung haben“. Hierdurch werden die Grundsätze von § 2 und 
§ 3 ausgehebelt. 
 
Entsprechend wird der BP 93.1 in Verbindung mit BP 93 in der derzei-
tigen Form auch für nicht zustimmungsfähig gehalten. Darüber hinaus 
wird der mit Abwägungsfehlern behaftete Zustimmungsbeschluss für 
bedenklich gehalten, da man zeitliche Risiken oder gar den Verlust von 
Fördermitteln in Kauf nähme. 
 
Es wird gefordert, die Offenlegungsfrist zu verlängern.  
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Stellungnahme zu A1.): 
Im Sinne einer Rahmenplanung wurde über ein Nutzungs- und Freiraum-
konzept und darauf aufbauend ein Integriertes Handlungskonzept in den 
politischen Gremien beraten und in öffentlichen Sitzungen beschlossen 
(siehe auch BLZ vom 10.04.08 und 29.08.08). Darauf aufbauend wurde für 
den gesamten Planungsbereich in der Sitzung des Ausschusses für Stadt-
entwicklung und Umwelt am 29.10.2008 das Bebauungsplanverfahren Nr. 
93 eingeleitet (Aufstellungsbeschluss) und den Inhalten der Planung zuge-
stimmt.  
 
Planungsziele und städtebauliche Konzeption für das Gesamtgebiet sind 
somit beschlossen. Der Bebauungsplan Nr. 93.1 ist hieraus entwickelt und 
in sich schlüssig. Die Hauptziele von Gesamtkonzeption und 1. Teilbereich 
sind deckungsgleich: 

- Aufwertung und Gestaltung des Erholungs- und Freizeitbereichs Oh-
ler Wiesen mit Schaffung von Spiel-, Freizeit- und Erholungsangebo-
ten und Aufenthaltsbereichen im öffentlichen Raum 

- Erhalt, Sicherung und Entwicklung von Sportanlagen 
- Stadträumliche Integration: Verbesserung der Zugänglichkeit und 

Anbindung zur Innenstadt, Verbesserung der Erreichbarkeit und Ein-
sehbarkeit der einzelnen Sport- und Freizeitangebote, Querbarkeit 
Lüdenscheider Straße  

- Fahrverkehrsanbindung: Ordnung des ruhenden und fließenden Ver-
kehrs 

- Gestaltung der Radwegtrasse als wesentliches Verbindungselement 
und Teil des Rad- und Wanderroutenkonzeptes des Projektes 
„:Wasserquintett“ im Rahmen der Regionalen 2010  

- Erlebbarmachen der Stadt an der Wupper und Gestaltung des Erleb-
nisraums Wupper unter Einbeziehung der Europäischen Wasserrah-
menrichtlinien (EU-WRRL) 

- Rückgewinnung als Flusslandschaft 
- Verbesserung der wasserwirtschaftlichen und wasserökologischen 

Situation, insbesondere Entschärfung der Hochwassersituation unter 
Berücksichtigung der EU -WRRL 

- Schaffung von stadtverträglichen Entwicklungsperspektiven im Be-
reich Lüdenscheider Straße 

 
Es handelt sich bei dem 1. Teilbereich überwiegend um die planungsrecht-
liche Sicherung der heute bereits vorhandenen Nutzungen, d.h. Radweg, 
Sportplatz, Parkanlage, Spielplatz und Bebauung Lüdenscheider Straße. 
Des Weiteren werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaf-
fen für die geplanten Maßnahmen Landschaftsbalkon mit Infobox und Ver-
einsheim, Kleinspielfeld und Mehrzweckplatz (Parkplatz / Platzfläche für 
Kleinveranstaltungen) als sinnvolle Ergänzung der bestehenden Freizeit- 
und Sportareale und zur Bereicherung des Innenstadt- und Naherholungs-
angebot in Wipperfürth.  
 
Zwar bestehen Abhängigkeiten zu den außerhalb des BP-Gebietes ange-
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dachten Maßnahmen (z.B. Schaffung von Parkplatzangebote für Besucher 
des gesamten Naherholungsareals im Bereich des Mehrzweckplatzes, 
Kompensation des erforderlichen Ausgleichs auf Flächen außerhalb des 
BP-Gebietes Nr. 93.1). Diese Abhängigkeiten begründen jedoch keine 
planungsrechtliche Sicherung in Form eines Bebauungsplanes.  
 
Die Errichtung des im 2. Abschnitt und somit außerhalb des BP Nr. 93.1 
geplanten Mehrzweckplatzes und die Änderung des Tennenplatzes Drei-
böcken im Überschwemmungsbereich hat auf die Nachvollziehbarkeit der 
Festsetzungen des BP Nr. 93.1 keine Auswirkungen.  
 
Die Konzeption des BP Nr. 93.1 ist in sich schlüssig und somit auch zu-
stimmungsfähig.  
 
Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsstufen und der In-
formation in der Presse ist eine Verlängerung der Offenlage nicht begrün-
det.  
 
Beschlussvorschlag zu A1):  
Die Bedenken hinsichtlich des Gesamtkonzepts im Verhältnis zum BP-Gebiet 
werden zurückgewiesen. Der Anregung zur Verlängerung der Offenlagezeit wird 
nicht gefolgt. 
 
 
A2) Nach den vorliegenden Informationen wurde mit keinem Eigentümer 

entlang der nördlichen Lüdenscheider Straße (Nr. 29 bis zur Leiers-
mühle) Gespräche geführt oder ein Dialog im Rahmen einer denkbaren 
öffentlichen Bürgeranhörung gesucht, obwohl gravierende Konsequen-
zen erkennbar waren, die man spätestens bis zur frühzeitigen Beteili-
gung der Betroffenen im Zeitraum 21.11.2008 bis 23.12.2008 hätte auf-
bereiten und darstellen müssen. 

 
 Entsprechend dieser unzureichenden Planungsfundierung wurden die 

voraussichtlichen Auswirkungen dann auch nicht, nicht vollständig, 
nicht ausgewogen oder fehlerhaft dargestellt und veröffentlicht. Statt-
dessen erfolgt nun eine mehr auf formale Erfordernisse ausgerichtete 
Bürgeranhörung, ohne sich aber bisher mit den unmittelbar Betroffenen 
überhaupt verständigt zu haben. Eine aktive und gestaltende Einbin-
dung der Anwohner sowie der politisch in der Verantwortung stehenden 
Ausschussmitglieder wurde und wird offensichtlich entgegen den Ziel-
setzungen des Baugesetzbuches nicht angestrebt. Dies obwohl der BP 
93 sicherlich zu den flächenmäßig größten Bebauungsplänen der 
Nachkriegsgeschichte gehören dürfte (ca. 120.000 qm) und der hier 
vorliegende BP 93.1 immerhin noch rd. 40.000 qm erfasst. 
 

 Würde man die Vorgaben des BP 93.1 (z.B. Baulinie 22 m, keine zwei-
te Baureihe) konsequenterweise für den gesamten BP 93 fortschrei-
ben, so dürften hier Grundstücksentwertungen von über 1 Mio. Euro 
Wertverlust ebenso zutreffend sein wie gravierende Nutzungsbe-
schränkungen bei bestehenden Bestandsschutzbauten.  
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 Als Konsequenz drohen auch Abrissverpflichtungen/ Nutzungsverbote 
für Gewerbesteuerzahler. Eine Nutzungsänderung dürfte gemäß münd-
licher Information durch das Bauamt dann nämlich kaum noch möglich 
sein. Kann man die Bauten aber nicht mehr umwidmen und sanieren, 
verfallen sie und man fördert damit massiv die Entstehung von Angst-
räumen (Ratten, Heroinspritzen im Spielsand, Rückzugsflächen für 
Vandalen etc.).  

 
 Entsprechend ist auch nicht verständlich, weshalb man keine Erstel-

lung von Garagen und Carports in der Grundstückstiefe, insbesondere 
entlang der Grenze zur Ohler Wiese, zulassen will. Diese wären nicht 
nur ideale und für die Stadt kostenlose Lärmschutzeinrichtungen, son-
dern sie würden einen klaren Impuls für die Sanierung der rückwärtigen 
Bebauung liefern. 

 
 
Stellungnahme zu A2.): 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist die Öffentlichkeit umfassend be-
teiligt worden, siehe hierzu Stellungnahme zu D, lfd. Nr. 1.  
 
Der angebliche Wertverlust im übrigen BP-Gebiet kann hier nicht diskutiert 
werden. Insgesamt ist die Stadt Wipperfürth bestrebt, dass gesamte Areal 
aufzuwerten, so dass ein Wertverlust nicht gesehen wird. 
 
Durch die Bebauungsplanung wird keine Abrissverpflichtung ausgespro-
chen. Bestehende Gebäude genießen Bestandsschutz. Nutzungsverbote 
über das hier diskutierte BP-Gebiet hinaus sind nicht Inhalt des jetzigen 
Bebauungsplanverfahrens.  
 
Zum Bestandsschutz und den städtebaulichen Gründen für die gewählten 
Festsetzungen, siehe vorangehende Stellungnahmen.  
 
Beschlussvorschlag zu A2):  
Die Bedenken werden als nicht zutreffend zurückgewiesen. 
 
 
A3) Die Wertverluste (Bauland zu Gartenland) und die Nutzungsbe-

schränkungen (Mietausfälle, Bauruinen etc.) führen ebenfalls unmittel-
bar zu einer (meldepflichtigen und automatischen) Neubewertung et-
waiger Hypothekensicherheiten mit drohenden Nachschussverpflich-
tungen. Genau das praktizieren Banken heute mit einer noch nie da 
gewesenen Rigidität. Hieraus drohen den Anliegern ggf. massive Kon-
sequenzen. 

 
 
Stellungnahme zu A3.): 
Die nachfolgende Begründung ergänzen die o.g. Stellungnahmen:  
 
Die Ängste der Einwender, dass durch die Bebauungsplanung ein Wert-
verlust vorbereitet wird, können begründet widerlegt werden:  
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- Mit der Planung verbunden ist eine Aufwertung des gesamten Areals, 
des bebauten Gebietes um die Lüdenscheider Straße sowie der heu-
te eher unattraktiven und unscheinbaren Grün- und Sportanlagen.  

- Durch die Festsetzungen im Bereich des Mischgebietes Lüdenschei-
der Straße sind die Voraussetzungen für gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse geschaffen. Mit dem Ausschluss von baulichen An-
lagen (mit Ausnahme von Nebenanlagen, siehe Stellungnahme zu 2.) 
werden keine störenden Nutzungen links und rechts der Gartenberei-
che entstehen.  

- Der durch die Sportanlagen verursachte Lärm ist gutachterlich unter-
sucht worden und das Ergebnis in die Planung eingestellt. Für den 
Bereich des geplanten Landschaftsbalkons ist Gemeinbedarfsfläche 
mit der Zweckbestimmung „kulturellen Zwecken dienende Gebäude 
und Einrichtungen, hier: Informationsgebäude, Jugendeinrichtungen 
und Vereinsheim“ festgesetzt. Neben Räumen für Informationen und 
Ausstellungen (Infobox) sowie öffentlichen Toiletten soll gegebenen-
falls auch ein Angebot für einfache Gastronomie in Form eines Ki-
osks entstehen können. Relevante Beeinträchtigungen der Bebauung 
Lüdenscheider Straße gemäß der Bewertung des Immissionsschut-
zes sind hierdurch nicht gegeben. Der konkrete immissionsschutz-
rechtliche Nachweis wird im Rahmen des nachfolgenden Baugeneh-
migungsverfahrens erbracht.  

 
Mit den hier geplanten Aufwertungen wird aus Sicht der Stadt Wipperfürth 
keine Einschränkung der Vermietbarkeit oder Wertverlust, sondern ein att-
raktiveres Umfeld geschaffen. Nach Umsetzung wird ein attraktives Woh-
nen in einer städtebaulich geordneten, ansprechenden Umgebung möglich 
sein.  
 
Ein Wertverlust ist mit den Festsetzungen nicht verbunden, denn auch 
nach bestehendem Recht ist keine Bebauung in 2. Reihe möglich. Eher ist 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Umfeld des Grundstückes 
von Vorteil für den Grundstücksbesitzer, denn es bedeutet, dass gerade in 
den sensiblen Gartenbereichen nicht ungeordnet bauliche Anlagen entste-
hen.  
 
Beschlussvorschlag zu A3):  
Die Bedenken hinsichtlich des Wertverlusts werden als nicht zutreffend zurück-
gewiesen. 
 
  
A4) Darüber hinaus liegt nunmehr ein Bebauungsplan vor, der durch 

Prestige-Projekte glänzt, deren nachhaltige Finanzierbarkeit (also auch 
die Kosten für den Erhalt) aber mehr als zweifelhaft ist. Nach über-
schlägigen Rechnungen dürfte die Stadt Wipperfürth nicht in der Lage 
sein, die zusätzlichen Folgekosten nachhaltig zu tragen, will sie nicht 
andere freiwillige Leistungen, z.B. an andere Vereine, massiv und für 
diese Vereine dann Existenz bedrohend zurücknehmen.  

 
 Die Stadt hat sich aufgrund von Sondereffekten in 2008 zwar erstmals 
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von den „Fesseln der Haushaltssicherung“ befreit, doch dürfte das 
massive Wegbrechen von Gewerbesteuereinnahmen in 2009 ff. ganz 
klar aufzeigen, dass man schon kurzfristig wieder mit einer Haushalts-
sicherung zu rechnen hat. Es sind auch die Ziele Wirtschaftlichkeit, 
Nachhaltigkeit und sparsame Mittelverwendung zu Hauptzielen des 
Bebauungsplans zu machen. Die im BP 93.1 vorgeschlagenen Groß-
projekte sind überdimensioniert und in Teilen (Mehrzweckparkplatz und 
Bahndammgestaltung) ökonomisch wie ökologisch fehlerhaft ausgelegt 
(Einsparpotential ca. 500 – 800 T €). 

 
 Es dürfte zutreffend sein, dass der VfR – im Unterscheid zu allen ande-

ren Betroffenen – umfassend in die vorbereitenden Teilplanungs- und 
Abstimmungsprozesse eingebunden wurde (sh. VfR-Homepage, „Pro-
jektexposé vom 29.03.2007“). Problematisch ist aber die frühe, direkte 
und persönliche Unterstützung des VfR durch den Geschäftsführer der 
„Regionale 2010-Agentur“, die wiederum auftragsmäßig, d.h. geschäft-
lich, in das BP 93.1 Planungsvorhaben eingebunden ist. Diese Insider 
orientierte Entwicklung von Bauleitplanungen dürfte sich in dieser Form 
wohl kaum mit den Grundsätzen einer geordneten Bauleitplanung und 
Gleichbehandlung der Betroffenen vereinbaren lassen. Diese Einbin-
dung mag ursächlich dafür gewesen sein, dass alles etwas größer, 
schöner und teurer dimensioniert wurde und bei der Suche und Bewer-
tung von Alternativen und Auswirkungen sehr früh schon unvorteilhafte 
Festlegungen gezielt entwickelt wurden. Daher ist es nun dringend ge-
boten, notwendige Prüf- und Korrekturschritte einzuleiten.  

 
 Der BP 93.1 orientiert sich nämlich sehr stark an den Maximalanforde-

rungen des VfR. Hierbei ist aber unverständlich, warum man in unmit-
telbarer Nähe zum Großparkplatz Festplatz Ohler Wiese einen weite-
ren Mehrzweck-Großparkplatz (also eines Party-Parkplatzes) in unmit-
telbarer Nähe des Vereinsheims unterstützt. Dies ist ökonomisch, öko-
logisch und vereinspolitisch unvertretbar und hat massive Beeinträchti-
gungen zur Folge. 

 
Stellungnahme zu A4.)  
Die aus der Stellungnahme herauszulesenden Unterstellungen, dass bei 
der Entwicklung der Planungsziele und des Gesamtkonzeptes persönliche 
Einflussnahmen eine Rolle gespielt haben, ist unzutreffend und wird zu-
rückgewiesen.  
 
Wesentliches Ziel des Bebauungsplanes ist die vorgesehene künftige Flä-
chennutzung planungsrechtlich vorzubereiten. Mit den Hauptfestsetzungen 
Park- und Sportanlagen entsprechend dem Bestand sind keine Aussagen 
zum Ausbau, Gestaltung und somit Kosten getroffen. Dies ist daher nicht 
Abwägungsinhalt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine Pflege der vor-
handenen Sport- und Grünflächen bereits heute Aufgabe der Stadt Wip-
perfürth ist.  
 
Die Maßnahmen Landschaftsbalkon mit Infobox und Vereinsheim, Klein-
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spielfeld und Mehrzweckplatz sind als wesentliches Naherholungsangebot 
für die Allgemeinheit (Bürger und Besucher) sowie zur Deckung der kultu-
rellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere für die Jugend, erforder-
lich. Der öffentliche Mehrzweckplatz ist einerseits zur Deckung des Park-
drucks im gesamten Areal erforderlich (siehe hierzu auch Stellungnahme 
zu D, lfd. Nr. 4), die Festsetzung als Mehrzweckplatz erlaubt darüber hin-
aus auch die Nutzung als (Klein-)Veranstaltungsort.  
 
Die Öffentlichkeit wurde zweifach im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens beteiligt, ebenso wurden die Planungen in der Presse veröffentlicht.  
 
Über die Bauleitplanung entscheiden jeweils die politischen Gremien einer 
Kommune. Ebenso wurde das zugrunde liegende Konzept mehrfach dis-
kutiert und in dieser politischen Diskussion auch immer weiter optimiert. 
Der Sanierungsbedarf der Sportanlagen wird nicht in Frage gestellt und ist 
wesentliches Ziel der Stadt Wipperfürth, da mit der Vereinsnutzung auch 
die für eine Stadt unerlässliche Jugendarbeit geleistet wird. Zudem werden 
die Sportanlagen für Schulzwecke genutzt.  
 
Beschlussvorschlag zu A4:  
Die Bedenken werden als nicht zutreffend zurückgewiesen. 
 
A5.) Die an den Interessen des VfR ausgerichteten Raumbedarfe führen 

voraussichtlich dazu, dass man ohne zwingenden Grund den Reit-
sportverein planerisch / baurechtlich dazu zwingt, seine heutigen Reit- 
und Turnierstätten zu verlassen. Vermutlich braucht man seine Ver-
siegelungsflächen, um den überflüssigen Mehrzweckparkplatz des 
VfR auszugleichen. Dies, obwohl der Reitverein in den letzten Jahren 
mit großem Engagement und mit sechsstelligen Beträgen in die Hal-
lendach- und Reitplatzsanierung investierte. Der offensichtlichen 
Platz- und Finanzierungsnot des Reitvereins einerseits stehen aber in 
den bunten Plänen zum BP 93.1 nur nichts sagende Grünflächen mit 
Wanderwegen gegenüber. Wird hier ernsthaft vorgeschlagen, neben 
dem Bahndamm zu wandern? Dies hat sicherlich nichts mit der be-
haupteten Sportförderung zu tun, und diese negativen Konsequenzen 
waren sicherlich auch einem Recht schaffenden VfR-Vorstand und 
VfR-Projektteam nicht bewusst. 

 
 
Stellungnahme zu A5.): 
Zur Begründung der Gesamtkonzeption siehe Stellungnahme zu D, A4.), 
zur Situation des Reitsportvereins siehe Stellungnahme zu D, lfd. Nr. 8. 
 
Die Bedenken hinsichtlich der in Frage gestellten (Wander-)wege werden 
nicht geteilt: 
Obwohl von Bahndamm eine Übersicht über das gesamte Gelände mög-
lich ist, ist die derzeitige Zugänglichkeit und Wegevernetzung einge-
schränkt. Mit den unter 4.) beschriebenen Hauptzielen ergibt sich die Not-
wendigkeit, den Geh- und Radweg auf dem Bahndamm mit den tieferlie-
genden Auen und Platzflächen zu verbinden. Hierdurch ergibt sich an die-
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ser Stelle auch die Möglichkeit eines Start- und Endpunktes für Erkun-
dungswanderungen und Radtouren.  
 
Beschlussvorschlag zu A5):  
Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
 
  
A 6) Besonders schmerzlich ist das fehlende Spielplatzkonzept. Der Spiel-

platz mit Ruheräumen für Eltern und Senioren ist ein tragendes Ele-
ment der Freizeitanlage Ohler Wiese. Dieser wird in allen vorliegen-
den Unterlagen zum Bebauungsplan aber nahezu totgeschwiegen. Es 
finden sich keine materiellen Planungen oder Entwürfe hierzu.  

 Der BP 93 und hier konkret auch der BP 93.1 verfolgen wichtige Ziele 
für die Vereins- und Freizeitlandschaft Ohler Wiesen. Entsprechend 
wird das Anliegen des VfR nach einem neuen Vereinsheim und nach 
einem grundlegend sanierten Spielfeld unterstützt. Hingegen wird die 
planerische Umsetzung im Bebauungsplan BP 93.1 aufgrund zahlrei-
cher Planungsunzulänglichkeiten und einer unzureichenden Erfas-
sung, Würdigung und Darstellung der Interessenslage der unmittelbar 
Betroffenen in einigen wichtigen Teilen abgelehnt. Dies ist umso be-
drückender, als dass Zeitungsberichte von mehrjährigen Planungs-
prozessen (angeblich ca. 4 Jahre) und der Erlangung der höchsten 
Förderstufe (sog. A-Stempel per 09/2008) sprechen. 

 Vor diesem Hintergrund ist es absolut unverständlich, warum die Pro-
jektverantwortlichen inkl. der eingebundenen Planungsbüros eine 
Planung offensichtlich ohne direkte Beteiligung der unmittelbar Betrof-
fenen angestrebt und konsequent durchgezogen haben.  

 
 
Stellungnahme zu A6.): 
Siehe Stellungnahme zu D, lfd. Nr. 6.  
 
Beschlussvorschlag zu A6):  
Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
 
 
 
Schreiben E) einer Anwohnerin vom 12.03.2009 
 
Wesentlicher Inhalt: 
Bedenken gegen die Planung wegen 
- fehlerhafter Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes 
- unverhältnismäßige Beeinträchtigung durch Beschränkung auf überbaubare 

Fläche (22,0 m Baugrenze) 
- unverhältnismäßige Beeinträchtigung durch Nichtzulässigkeit von Garagen 

und überdachten Stellplätzen im hinteren Grundstücksbereich 
- Fehlender Bedarf / Unverträglichkeit Mehrzweckplatz 
- Bedenken zur Lärmschutzkonstruktion 
- Fehlende Kinder-Spielplatzkonzept 
- Standort-Verlegung Vereinsheim / Infrastruktur für Kinderspielplatz-

Besucher 
- Fehlerhafte Umweltbilanzierung, Kritik bezüglich Nutzungskonzept Tennen-
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platz und Standort Reitverein 
- Missachtung des „Gebots der Sparsamkeit“ 
- Unzureichende Vorbereitung des Sanierungsvorhabens 
- Widerspruch gegen den Ratsbeschluss vom 16.09.08 
- Entscheidungszwänge wegen Fördermittel-Verzögerung 
- Baugrundrisiken 
 
Stellungnahme: 
Die Bedenken beziehen sich auf die Ausformulierungen der Stellungnahme D). 
Die Bedenken werden entsprechend der Beschlussvorschläge zu Einwender D 
überwiegend zurückgewiesen und untergeordnet in Teilen gefolgt. Siehe hierzu 
Stellungnahmen und Beschlussvorschläge zu D).  
 
Entgegen der Situation des Einwenders D wird im Bereich des Grundstücks der 
Einwenderin der Anregung insoweit gefolgt, dass dem Bestandsschutz der legal 
entstandenen Gebäude im rückwärtigen Grundstücksbereich durch Ausweisung 
einer Baugrenze um den Bestand Rechnung getragen wird. Der Anregung wird 
somit in diesem Punkt entsprochen.  
 
Beschlussvorschlag:  
Die Anregungen werden überwiegend wie unter der Stellungnahme D) dargelegt 
beschlossen.  
Den Anregungen hinsichtlich der überbaubaren Fläche und Zulässigkeit 
von Garagen und überdachten Stellplätzen im hinteren Grundstücksbe-
reich werden teilweise gefolgt und die legal entstandenen Gebäude durch 
Baugrenzenfestsetzung gesichert.  
 
Schreiben F) zwei Bürger vom 12.03.09 
 
Wesentlicher Inhalt: 
Bedenken gegen die Planung wegen 
- fehlerhafter Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes 
- unverhältnismäßige Beeinträchtigung durch Beschränkung auf überbaubare 

Fläche (22,0 m Baugrenze) 
- unverhältnismäßige Beeinträchtigung durch Nichtzulässigkeit von Garagen 

und überdachten Stellplätzen im hinteren Grundstücksbereich 
- Fehlender Bedarf / Unverträglichkeit Mehrzweckplatz 
- Bedenken zur Lärmschutzkonstruktion 
- Fehlende Kinder-Spielplatzkonzept 
- Standort-Verlegung Vereinsheim/ Infrastruktur für Kinderspielplatz-

Besucher 
- Fehlerhafte Umweltbilanzierung, Kritik bezüglich Nutzungskonzept Tennen-

platz und Standort Reitverein 
- Missachtung des „Gebots der Sparsamkeit“ 
- Unzureichende Vorbereitung des Sanierungsvorhabens 
- Widerspruch gegen den Ratsbeschluss vom 16.09.08 
- Entscheidungszwänge wegen Fördermittel-Verzögerung 
- Baugrundrisiken 
 
Stellungnahme: 
Die Bedenken beziehen sich auf die Ausformulierungen der Stellungnahme D). 
Die Bedenken werden entsprechend der Beschlussvorschläge zu Einwender D 
überwiegend zurückgewiesen und untergeordnet in Teilen gefolgt. Siehe hierzu 
Stellungnahmen und Beschlussvorschläge zu D).  
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Beschlussvorschlag:  
Die Anregungen werden wie unter der Stellungnahme D) dargelegt beschlossen.  
 
 
 
Schreiben G) eines Anwohners vom 14.03.2009 
 
Wesentlicher Inhalt: 
Bedenken gegen die Planung wegen 
- Fehlender Bedarf / Unverträglichkeit Mehrzweckplatz 
 
Stellungnahme: 
Die Bedenken beziehen sich auf die Ausformulierungen der Stellungnahme D). 
Die Bedenken werden entsprechend der Beschlussvorschläge zu Einwender D 
überwiegend zurückgewiesen und untergeordnet in Teilen gefolgt. Siehe hierzu 
Stellungnahmen und Beschlussvorschläge zu D).  
 
Beschlussvorschlag:  
Die Anregungen werden wie unter der Stellungnahme D) dargelegt beschlossen.  
 
 
 
Schreiben H) eines Anwohners vom 12.03.2009 
 
Wesentlicher Inhalt: 
Bedenken gegen die Planung wegen 
- fehlerhafter Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes 
- unverhältnismäßige Beeinträchtigung durch Beschränkung auf überbaubare 

Fläche (22,0 m Baugrenze) 
- unverhältnismäßige Beeinträchtigung durch Nichtzulässigkeit von Garagen 

und überdachten Stellplätzen im hinteren Grundstücksbereich 
- Fehlender Bedarf / Unverträglichkeit Mehrzweckplatz 
- Fehlende Kinder-Spielplatzkonzept 
- Standort-Verlegung Vereinsheim/ Infrastruktur für Kinderspielplatz-

Besucher 
- Fehlerhafte Umweltbilanzierung, Kritik bezüglich Nutzungskonzept Tennen-

platz und Standort Reitverein 
- Missachtung des „Gebots der Sparsamkeit“ 
- Widerspruch gegen den Ratsbeschluss vom 16.09.08 
- Entscheidungszwänge wegen Fördermittel-Verzögerung 
- Baugrundrisiken 
 
 
Stellungnahme: 
Die Bedenken beziehen sich auf die Ausformulierungen der Stellungnahme D). 
Die Bedenken werden entsprechend der Beschlussvorschläge zu Einwender D 
überwiegend zurückgewiesen und untergeordnet in Teilen gefolgt. Siehe hierzu 
Stellungnahmen und Beschlussvorschläge zu D).  
 
Beschlussvorschlag:  
Die Anregungen werden wie unter der Stellungnahme D) dargelegt beschlossen.  
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Schreiben I) eines Anwohners vom 13.03.2009 
 
Wesentlicher Inhalt: 
Bedenken gegen die Planung wegen 
- Fehlender Bedarf / Unverträglichkeit Mehrzweckplatz 
 
Stellungnahme: 
Die Bedenken beziehen sich auf die Ausformulierungen der Stellungnahme D). 
Die bedenken werden entsprechend der Beschlussvorschläge zu Einwender D 
überwiegend zurückgewiesen und untergeordnet in Teilen gefolgt. Siehe hierzu 
Stellungnahmen und Beschlussvorschläge zu D).  
 
Beschlussvorschlag:  
Die Anregungen werden wie unter der Stellungnahme D) dargelegt beschlossen.  
 
 
 
Schreiben J) eines Anwohners vom 13.03.2009 
 
Wesentlicher Inhalt: 
Bedenken gegen die Planung wegen 
- unverhältnismäßige Beeinträchtigung durch Beschränkung auf überbaubare 

Fläche (22,0 m Baugrenze) 
- Fehlender Bedarf / Unverträglichkeit Mehrzweckplatz 
 
Stellungnahme: 
Die Bedenken beziehen sich auf die Ausformulierungen der Stellungnahme D). 
Die Bedenken werden entsprechend der Beschlussvorschläge zu Einwender D 
überwiegend zurückgewiesen und untergeordnet in Teilen gefolgt. Siehe hierzu 
Stellungnahmen und Beschlussvorschläge zu D).  
 
Beschlussvorschlag:  
Die Anregungen werden wie unter der Stellungnahme D) dargelegt beschlossen.  
 
 
 
Schreiben K) eines Anwohners vom 16.03.2009 
 
Wesentlicher Inhalt: 
1.) 
Der Bebauungsplan bedroht die Lebensplanung und Existenz der Familie. Die mit 
Baugenehmigung vom 12.07.1931 genehmigte Werkstatt steht nach dem Be-
schluss des Bebauungsplanes auf einem „Acker“. So wie ich Herrn Forsting ver-
standen habe, ist der Dachdeckerbetrieb auf Dauer geduldet, eine Veränderung 
der Situation (Neuvermietung) jedoch nicht. Da die Mieteinnahmen dieser Werk-
statt in die Rentenberechnungen einbezogen wurden, ist der Antragsteller nicht 
bereit, diese als Ausgleichsfläche für den Sportplatz herzugeben.  
 
Stellungnahme zu 1.): 
Der Anregung zum Bestandsschutz der legal errichteten Lager- und Werkstattge-
bäude im rückwärtigen Bereich der Flurstücke 46, 47 und 50 wird ergänzend zu 
den bisherigen Festsetzungen Rechnung getragen, indem eine Baugrenze um 
die bestehenden Gebäude ausgewiesen, die Geschossigkeit entsprechend der 
Bestandssituation festgelegt und in Anlehnung an die Bestandsnutzung und der 
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angrenzenden Freizeitareale die Zulässigkeit in diesen rückwärtigen Bereichen 
(Geschäfts- und Bürogebäude und sonstige Gewerbebetriebe, Garagen) be-
schränkt wird. 
 
Beschlussvorschlag zu 1.): 
Dem Antrag zur Sicherung der bestehenden Werkstatt wird gefolgt.  
Es erfolgt eine entsprechende Anpassung im Planteil, den textlichen Fest-
setzungen und der Begründung. 
 
2.) 
Ebenso werden Bedenken gegen die geplante Bepflanzung und den Lärm-
schutzwall auf den Ohler Wiesen angemeldet. Hier soll ein Gelände geschaffen 
werden, dass sich durch den Blick auf die Pfarrkirche und gleichzeitig auf das 
Alte Seminar hervorhebt. Bei Ausführung der gezeichneten Bepflanzung dürfte 
dies nur mit einem Aussichtsturm oder einer Leiter zu bewältigen sein.  
 
Den Lärmschutzwall darf gerne um das Haus des einzigen sich beschwerenden 
Anwohners herum gebaut werden, von allen anderen Anwohnern wir ein Verzicht 
unterschrieben. 
 
Stellungnahme zu 2.) 
Die auf Ebene der nachfolgenden Detailplanung angedachte Bepflanzung des 
Plangebietes ist nicht im Bebauungsplan festgesetzt. Der Bebauungsplan setzt 
lediglich im Anschluss an die privaten Flächen der Lüdenscheider Straße eine 
Schnitthecke fest, die die wichtigen Sichtachsen jedoch nicht beeinträchtigen 
wird.  
 
Die festgesetzte Lärmschutzkonstruktion ist aus immissionsschutzrechtlicher 
Sicht zur Einhaltung der gesetzlichen Werte im Mischgebiet erforderlich. Der Be-
darf und die Bemessung von Lärmschutzeinrichtungen hat sich dabei nach den 
gesetzlich erforderlichen Werten und nicht nach dem subjektiven Störungsemp-
finden der Anlieger zu richten.   
 
Beschlussvorschlag zu 2.): 
Die Bedenken zu Lärmschutz und Bepflanzung werden zurückgewiesen.  
 
 
3.) 
Als drittes wird sich gegen eine Kostenumlage für die Anwohner ausgesprochen.  
 
Es wird um Beachtung der Kriterien gebeten und Widerspruch gegen den Bebau-
ungsplan Nr. 93.1 eingelegt. 
 
Stellungnahme zu 3.): 
Auf Ebene des Bebauungsplans ist keine Kostenumlage für die Anwohner vorge-
sehen. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
 
 
Schreiben L) eines Bürgers, Hochstraße, vom 10.03.2009 
 
Wesentlicher Inhalt: 
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Die Neugestaltung des Bahndamms in der vorgelegten Version wird abgelehnt. 
Die Entwicklungsskizzen sind anspruchsvoll und prämierungsfähig, aber sie sind 
wirtschaftlich, sozialpolitisch und ökologisch in weiten Teil stark anpassungsbe-
dürftig.  
 
Die Asphaltierung des Bahndamms wird in der vorgeschlagenen Form abgelehnt, 
da sie massiv die Ziele des Bebauungsplans und die Interessen der Kinder, El-
tern und älteren und behinderten Bürger der Stadt verletzt.  
 
Die Asphaltierung führt dazu, dass die intensive Nutzung des Bahndamms durch 
Rennradfahrer, Mountainbiker, Rollschuhfahrer und Skater stark zunehmen wird, 
damit verbunden eine zunehmenden Geschwindigkeit und Gefährlichkeit der 
Strecke.  
 
Bereits heute ist die Nutzung des Weges oftmals gefährdet, wenn sich Radfahrer 
und Wandergruppen begegnen. Wobei durch den Schotter-Splittauftrag das Her-
annahen eines Fahrrades früher gehört wird.  
 
Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die heutigen Nutzer, zumeist Wipperfürt-
her Bürger, Wanderer, Eltern mit Kinderwagen, Kinder, etc. massiv verdrängt 
werden.  
 
Darüber hinaus ist die Asphaltierung und Verbreiterung wirtschaftlich nicht sinn-
voll. Neben den Herstellungskosten verursacht sie Folgekosten für Instandset-
zung und Räum- und Kehrpflichten, insb. im Winter.  
 
Auch der Beleuchtungsplanung wird widersprochen. Diese ist nur im stark fre-
quentierten Bereich Ohler Wiesen-Parkplatz / Festspielplatz, Eisenbahnbrücke 
und Vereinsheim zu rechtfertigen. Eine darüber hinausgehende Beleuchtung wird 
aus folgenden Gründen abgelehnt: 
 
Die erweiterte Beleuchtung ist wirtschaftlich unvernünftig, da den hohen Kosten 
kein erkennbarer Nutzen gegenübersteht. Um Angsträume zu vermeiden, wird 
man sicherlich das beleuchtete Straßennetz der Stadt wählen aber keinen entle-
genen Weg durch die Wupperaue. Auch Radfahrern kann nachts zugemutet wer-
den, ihre Beleuchtung einzuschalten oder die Straße zu nutzen.  
 
Die erweiterte Beleuchtung ist ökologisch unsinnig, weil hier ein mit viel Aufwand 
naturiertes und sich entwickelndes Auegebiet durch Lichteinwirkung „umweltver-
schmutzt“ wird. Durch die Beleuchtung werden die Ruhezonen von Niederwild 
und Vögeln ebenso gestört wie die Brutplätze zahlreicher Tiere. Darüber hinaus 
kann es nicht sein, dass man durch unsinnige CO2-Emissionen die allseits ak-
zeptierten Klimaschutzziele unterläuft. Letztlich müssen die Steuerzahler die Kos-
ten dafür aufbringen. Bei zu erwartenden Steuereinbrüchen aus der Gewerbe-
steuer sollte deutlich mehr auf Kosten geachtet werden als bisher.  
 
Stellungnahme: 
Die Anregungen beziehen sich auf die Ausgestaltung der im Bebauungsplan do-
kumentierten Zielaussage „Radweg“. Die Bedenken können daher auf Ebene der 
Bauleitplanung nicht behandelt werden. Die baulichen Maßnahmen „Asphaltie-
rung“ und „Beleuchtung“ sind nicht Inhalt des Bebauungsplanes, sondern der 
nachfolgenden Detailplanung vorbehalten.  
 
Beschlussvorschlag: 
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Die Anregungen beziehen sich auf die nachfolgende Ausgestaltung und sind im 
Rahmen des Bebauungsplanes nicht abwägungsrelevant. Diese Bedenken zum 
Bebauungsplan Nr. 93.1 werden daher zurückgewiesen. 
 
 
 
 
 
2. Zustimmung zum Entwurf (erneute Offenlage) 
Dem geänderten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 93.1 Wupper-Innenstadt Oh-
ler Wiesen Teilbereich 1, bestehend aus Planzeichnung, Textlichen Festsetzun-
gen und Begründung wird zugestimmt.  
 
 

 Abstimmungsergebnis zu 1.: einstimmig  
Abstimmungsergebnis zu 2.: einstimmig  
Abstimmungsergebnis zu 3.: einstimmig  
 
 
 
 

  
  
1.4.6 Bebauungsplan Nr. 73 Radium-Ost 

6. vereinfachte Änderung 
1. Einleitung der vereinfachten Änderung 
2. Zustimmung zum Entwurf 
Vorlage: V/2009/456 

  
 

 1. Einleitung des Verfahrens 
 
 Mit der 6. Planänderung wird der städtebaulich gewollte Ausschluss von 

Wohnungen für das Arkadengeschoss (EG) im Mischgebiet MI 2 auch pla-
nungsrechtlich klargestellt.  

 
 Das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB zur 6. Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 73 Radium-Ost wird hiermit eingeleitet.  
 
2. Die Textliche Festsetzung zu Ziff. 1.2 (Mischgebiete, Abs. 3) des Bebauungs-

planes Nr. 73 wird neu gefasst: „In dem Mischgebiet MI 2 (Prof.-Neugebauer-
Weg/Hausmannsplatz) sind Wohnungen nur oberhalb des ersten Geschosses 
zulässig“.  

 
 Auf der Grundlage dieses textlichen Änderungsentwurfes wird die Beteiligung 

der Öffentlichkeit durchgeführt.  
 
 
 
 

 einstimmig 
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1.5 Empfehlungen an den Haupt- und Finanzausschuss 
  

 
  
  
  
  
1.6 Empfehlungen an den Rat 
  

 
  
  
  
  
1.7 Anfragen 
  

 
  
  
  
  
1.8 Anträge 
  

 
  
  
  
  
1.8.1 Glänzende Dacheindeckungen  

Antrag der CDU-Fraktion vom 20.03.2009 
Vorlage: A/2009/062 

  
 

 Eine Entscheidung über den Antrag wird in die erste Sitzung nach der Sommer-
pause vertagt. 
 
 
 

 einstimmig 
 
 

  
  
1.9 Mitteilungen 
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1.9.1 Berichterstattung zur demografischen Entwicklung 

Sachstandsbericht 
Vorlage: M/2009/486 

  
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

  
  
  
  
1.9.2 Regionale 2010:  

- mündlicher Bericht - 
  

Herr Barthel informiert den Ausschuss darüber, dass die  Städte Radevormwald, 
Hückeswagen und Wipperfürth vom Ministerium für Städtebau und Verkehr mit 
Städtebaufördermitteln berücksichtigt wurden. Zuwendungsbescheide werden in 
nächster Zeit erwartet.  
 
Anschließend  kündigt Herr Barthel die anstehende Informationsveranstaltung  
am 28. April um 19 Uhr in der Alten Drahtzieherei sowie  den noch zu erarbeiten-
den Flyer an und erläutert die aktuelle Planung des Radweges Bahntrasse. Der 
Bewuchs auf der Trasse wurde bereits beseitigt, im direkten Anschluss werden 
noch durch den Gleisbauer die Schwellen und Gleise aufgenommen; dies soll bis 
Ende April erfolgen.  
 
Auf der Veranstaltung werden die Bahnflächenentwicklungsgesellschaften, die 
Regionale, der Landesbetrieb NRW und das Wasserquintett vertreten sein. 
 
Zu der weiteren geplanten Veranstaltung  „100 Jahre Neye“ liegt zwischenzeitlich 
eine Aussage der Krombacher Brauerei vor, dass diese sich nicht finanziell betei-
ligen wird.  Aufgrund der noch wenig verbleibenden Zeit steht jetzt die Überle-
gung an, diese Veranstaltung zu verlegen oder ausfallen zu lassen.  
Für diese Veranstaltung wurde bereits eine geschotterte Fläche vor der Stau-
mauer angelegt, diese wird später in einen Schotterrasen umgewandelt.  
 
Auch die Fertigstellung des Wanderparkplatzes in Oberröttenscheid soll bis zum 
28. April erfolgt sein.   
 
 

  
  
  
  
1.9.3 Kastanienallee auf dem Silberberg 

Sachstandsbericht 
Vorlage: M/2009/490 

  
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen.  
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1.9.4 Anträge zum Erlass von Außenbereichssatzungen 

-Sachstandsbericht- 
Vorlage: M/2009/488 

  
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

  
  
  
  
1.9.5 Anlage eines Kreisverkehrs in Hämmern 

-Schreiben des Landesbetrieb Straßenbau NRW- 
Vorlage: M/2009/489 

  
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

  
  
  
  
1.10 Verschiedenes 
  

 
  
  
  
  
 
 
 
   

Hermann-Josef Bongen 
- Vorsitzende/r 

 Karin Leiter 
-Schriftführer/in- 

 
 


